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2.1.2 Chemische Qualität 
Mit dem Bau der Kläranlagen in den 
1960er und 1970er Jahren konnte vor 
allem die organische Belastung der 
Gewässer deutlich vermindert werden. 
Schaumberge und Abwasserpilze wur-
den selten. Als problematisch stellten 
sich aber nach wie vor die fischtoxischen 
Stickstoffkomponenten Ammonium und 
Nitrit heraus [2.1], [2.2], [2.3], [2.4]. Erst 
der weitere ARA-Ausbau in den letzten 
10 bis 15 Jahren und die Inbetriebnahme 
der stabilen Nitrifikation führten schliess-

lich zu einer markanten Verbesserung 
der Wasserqualität und zur weitgehen-
den Einhaltung der gesetzlichen Vorga-
ben auch für Ammonium (Abb. 2.1 und 
2.2) und Nitrit.  
Überschreitungen treten bei diesen Pa-
rametern heute nur noch in wenigen Ge-
wässern auf: 

Engstlige, Weisse und Schwarze 
Lütschine, La Suze, La Trame und 
La Birse, Saane (Mündung: Nitrit) 

Abbildung 2.1: 
 Beurteilung der Ammoniumbe-
lastung in den Fliessgewässern 

der Kantone Bern und Solothurn 
(Messperiode 2003 bis 2008). 

Nur noch in wenigen Gewässern 
werden die gesetzlichen Anforde-

rungen der GSchV nicht ein-
gehalten. 
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Limpach, Biberenbach, Dorfbach bei 
Kienberg, Dorfbach bei Wisen, 
Chastelbach, Seebach, Orisbach 

Die Massnahmen in der Siedlungsent-
wässerung und das Phosphatverbot in 
den Waschmitteln 1986 haben in den 
vergangenen rund 35 Jahren zu einer 
kontinuierlichen Verminderung der Phos-
phoreinträge in die Gewässer geführt 
[2.1]. Davon profitierten vor allem die 
Seen und grössere Gewässer. In vielen 
kleineren Fliessgewässern, die durch 
landwirtschaftliche Einträge und/oder 
Regenentlastungen belastet werden, sind 
die Phosphorkonzentrationen heute noch 
zu hoch.  

Im Gegensatz zum Phosphor nahmen 
die Nitratgehalte in den Gewässern in 
den letzten Jahrzehnten nur geringfügig 
oder kaum ab. Dies zeigt die langfristige 
Entwicklung der Konzentrationen in den 
Ausläufen von Brienzer-, Thuner- und 
Bielersee sowie an der Aare-Messstelle 
in Murgenthal. In einigen kleinen Flüssen 
im Mittelland überschreiten die Nitratwer-
te überdies die gesetzliche Anforderung 
weiterhin. Die Stickstoffeinträge in die 
Gewässer verteilen sich auf folgende 
Quellen: Über 50% stammen aus der 
Landwirtschaft, ca. 25% aus der Sied-
lungsentwässerung und ca. 20% sind 
natürliche Einträge. 

Die nachfolgenden ARA-Ausbauten ha-
ben massgeblich zur Verbesserung der 
Wasserqualität beigetragen: 

 Aareabschnitte Bern-Bielersee: 
ARA Region Bern AG (2004) 
und ARA Worblental (2007) 

 Alte Aare: ARA Lyss (2003) 
 Giesse Rubigen: Aufhebung der ARA 

Rubigen (2006) 
 Ilfis/Emme: ARA Langnau (2003) 
 Langete/Brunnbach: ZALA Aarwan-

gen (2004) 
 Rotbach: ARA Dürrenroth (2002) 
 La Sorne: verschiedene ARA im Petit 

Val: Fornet-Dessous (2005), Bellelay 
(2003), Châtelat-Monible (2005) 

 La Trame/La Birse: ARA Tramelan 
(2003), ARA Tavannes (2003) 

 La Suze: ARA St. Imier-Villeret 
(2004). 

 Aare (Aarmattenkanal): ARA 
Region Grenchen (2002/2004) 

 Aare: ARA Emmenspitz (2004) 
 Aare (Aare-Kanal): ARA Schönen-

werd (2003) 
 Aare: ARA Unterer Leberberg, Flu-

menthal (2002) 
 Aare: ARA Fulenbach (2003) 
 Aare: ARA Selzach (2004). 
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2.1.3 Biologische Gewässergüte 
Die durchgeführten biologischen Unter-
suchungen zeigen, dass die Gewässer-
qualität heute grösstenteils gut bis sehr 
gut ist. Die erreichten Verbesserungen 
gegenüber dem Stand von VOKOS 1997 
[2.2] sind deutlich. Die Ausbaumassnah-
men der Kläranlagen wirken sich positiv 
auf die Gewässer aus, und die Anforde-
rungen gemäss GSchV werden grössten-
teils gut erfüllt. Nach wie vor überlastet 
sind jedoch einzelne kleine Vorfluter 
(Abb. 2.3). 

Bestimmende Faktoren für die Wasser-
qualität der Fliessgewässer sind Stoffein-
träge aus Landwirtschaftsflächen und der 
Siedlungsentwässerung. Die mittels Kie-
selalgen bestimmte Qualität ist in den 
Hauptflüssen im Oberland und den Ober-
läufen der voralpinen Gewässer in der 
Regel sehr gut. In den Aaretal-Seiten-
gewässern und um Bern kann die Was-
serqualität als gut bis sehr gut beurteilt 
werden. Die Alte Aare und die Langete 
werden durchwegs als gut klassiert.  

Die Mehrzahl der Messstellen im Berner 
Jura weisen ebenfalls eine sehr gute bis 
gute Wasserqualität auf. Überlastet sind 
kleine Fliessgewässer mit Einleitungen 
von gereinigtem Abwasser sowie eine 
Suze-Stelle. Dort werden die gesetzli-
chen Anforderungen nicht erfüllt.  

Die Qualitätsbeurteilung mit Wasserwir-
bellosen kommt zu einem ähnlich guten 
Resultat wie die Kieselalgen. Einzig zwei 
Stellen erfüllen die Zielvorgaben der 
GSchV nicht: Eine Langete-Stelle mit 
mässiger Qualität und die oberste Unter-
suchungsstelle in der Trame mit unbe-
friedigender Zustandsklasse. Letztere 
besteht fast nur aus gereinigtem Abwas-
ser der ARA Tramelan, entsprechend ist 
die Lebensgemeinschaft beeinträchtigt. 

Abbildung 2.2 
Entwicklung der Ammoniumkon-
zentration in der Aare unterhalb 
von Bern in den letzten 20 Jah-
ren. Starke Abnahme der Am-
moniumbelastung seit dem 
Ausbau der grossen ARA Thu-
nersee (1998), Bern (2004) und 
Worblental (2007). Die gesetzli-
che Anforderung an die Wasser-
qualität wird seit der Messperio-
de 2005/2006 zuverlässig ein-
gehalten. 
Zustandsklassen:  

 rot/orange/gelb: Anfor-
derungen gemäss 
GSchV nicht eingehal-
ten; 

 grün/blau: Anforderun-
gen erfüllt. 

Boxplot-Darstellung:  
Maximum- und Minimumwerte, 
90- und 10-Perzentil und Median. 
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Aare Thunersee bis Olten 
Eine gute bis sehr gute Wasserqualität 
ergaben sowohl die Kieselalgen- wie die 
Wasserwirbellosen-Analysen im Frühjahr 
2008 für die Aare zwischen Thuner- 
und Bielersee. Mit Ausnahme der Stelle 
Radelfingen erfüllten alle untersuchten 
Stellen die gesetzlichen Vorgaben. Bei 
Radelfingen erreichte der an Hand der 
Wasserwirbellosen indizierte Zustand nur 
mässig bis gut (Kieselalgen „gut“).  Die 
Ausbaumassnahmen der Kläranlagen 
zeigen positive Wirkung [2.6]. 

Die im Jahr 2001 durchgeführte Untersu-
chung der Aare vom Bielersee bis in 
den Rhein (Kantone BE, SO, AG)  zeigt 
mit den Kieselalgen, dass sich die sehr 
gute Wasserqualität beim Bielersee-
Auslauf flussabwärts etwas verschlech-
terte und damit die Zielvorgaben knapp 
nicht erfüllte. Einzig die Stelle Wynau-
Wolfwil wies eine gute Qualität auf. Die 
Wasserwirbellosen ergaben einen durch-
wegs guten Zustand [2.7]. 

Die Besiedlung der Aare mit Kleintieren 
wird nicht nur durch die Wasserqualität 

Abbildung 2.3: 
Beurteilung der biologischen 

Gewässergüte mit Kieselalgen 
und Wasserwirbellosen (Unter-
suchungsperiode 2001-2008). 

Die Anforderungen der GSchV 
werden heute überwiegend 

eingehalten.  
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beeinflusst. Eine massgebliche Rolle 
spielt auch der ökomorphologische Zu-
stand (Natürlichkeitsgrad) des Aarelaufs 
(Kap. 2.1.7). 

2.1.4 Schwermetalle in Gewässern 
Schwermetalluntersuchungen liegen im 
Kanton Bern seit 2005 für Fliessgewäs-
ser im Berner Jura und im Aaretal vor. Im 
Kanton Solothurn werden Messungen 
bereits seit 1994 durchgeführt. Für die 
Beurteilung der Schwermetallbelastung 
werden auch die Gehalte in den Sedi-
menten herangezogen. 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

Im Kanton Solothurn wurden 
2006/07 an 9 von 25 Messstellen die 
Anforderungen für Zink nicht erfüllt. 

Bei den restlichen untersuchten Schwer-
metallen wurden insgesamt nur 5 Über-
schreitungen festgestellt. 

Im Kanton Bern sind die Gewässer 
im Berner Jura deutlich mit den 
Schwermetallen Kupfer (Abb. 2.4) 

und Zink belastet. Im Aaretal ist die Be-
lastung mit Kupfer in Seitengewässern 
der Aare vor allem bei Regenwetter et-
was erhöht. Die restlichen untersuchten 
Schwermetalle erfüllen die gesetzlichen 
Vorgaben fast durchwegs. In der  Birs 
und der Schüss besteht ein Handlungs-
bedarf zur Reduktion der Einträge von 
Kupfer und Zink (Birs: hoch). 

Generell haben sich die Schwermetall-
einträge in die Gewässer auf Grund von 
Massnahmen in Industrie und Gewerbe 
in den vergangenen Jahrzehnten deutlich 
vermindert. Dies lässt sich anhand von 
Seesedimentuntersuchungen gut zeigen.  

Anforderung der GSchV

Zustand sehr gut
Zustand gut

Zustand mässig
Zustand unbefriedigend
Zustand schlecht

nicht gemessen

Abwasserreinigungsanlage (≥ 1000 EW)

Trockensubstanz im Sediment (Vergleichsgrösse Mittelwert)
gelöster Gehalt im Gewässer (Vergleichsgrösse 90. Perzentil)

Anforderung der GSchV

Zustand sehr gut
Zustand gut

Zustand mässig
Zustand unbefriedigend
Zustand schlecht

nicht gemessen

Abwasserreinigungsanlage (≥ 1000 EW)

Trockensubstanz im Sediment (Vergleichsgrösse Mittelwert)
gelöster Gehalt im Gewässer (Vergleichsgrösse 90. Perzentil)

 
Schwermetalle lagern sich an die Sedi-
mentpartikel fest an. Durch die Analyse 
von Proben aus verschiedenen Sedi-
mentschichten (Tiefenprofil) kann somit 
die Gewässerbelastung rekonstruiert 
werden. Im Bielersee, werden die Ziel-
vorgaben für Schwermetalle in Sedimen-
ten seit ca. 1990 eingehalten. Vorher 
waren die Gewässereinträge höher und 
die Gehalte lagen meist deutlich über 
den Zielvorgaben (Abb. 2.5) [2.8]. 

Abbildung 2.5: 
Entwicklung der Schwermetall-
konzentrationen in den Sedimen-
ten des Bielersees (mg/kg). Seit 
ca. 1990 werden die Zielvorga-
ben (hellblaue Markierung) der 
IKSR (Internationale Kommission 
zum Schutze des Rheins) ein-
gehalten. Die Zeitskala ist be-
rechnet mit Sedimentationsraten 
aus der Literatur. 
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Abbildung 2.4: 
Kupferbelastung der Gewässer 
im Berner Jura und im Aaretal. 
Vor allem in der Birs sind die 
Kupfergehalte deutlich zu hoch. 
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2.1.5 Belastung kleiner Fliessge-
wässer bei Regenwetter 

Kleine Fliessgewässer reagieren auf 
Grund ihrer geringen Wasserführung 
empfindlich auf Schadstoffeinträge. Be-
reits geringe Belastungen von Pestiziden 
oder ungereinigtem Abwasser führen oft 
zu einer massiven Verschlechterung der 
Wasserqualität. Bei Regenwetter können 
Schadstoffeinträge in Gewässer beson-
ders erhöht sein. 

Nachfolgend werden Ergebnisse von 
Untersuchungen an der Urtenen und am 
Seebach beschrieben. Die beiden Bäche 
stehen stellvertretend für Belastungen 
aus urbanen Einzugsgebieten (Urtenen) 
und der Landwirtschaft (Seebach).  

Urtenen: Autobahnabwasser und Re-
genentlastungen 
Die Urtenen ist ein kleines Fliessgewäs-
ser mit einem stark durch Siedlungen, 
Industrie und intensiver Landwirtschaft 
geprägten Einzugsgebiet nordöstlich der 
Stadt Bern. Bei Regen wird das Gewäs-
ser durch die Abschwemmung von Auto-
bahn- und Strassenschmutz sowie die 
Entlastung von Mischabwasser aus Re-
genbecken häufig stark belastet. Um die 
Dynamik und das Ausmass dieser 
Schadstoffeinträge erfassen zu können, 
wurde das Gewässer bei Regenereignis-
sen mit einem automatischen Probe-
nehmer beprobt.  

Wie Abb. 2.6 zeigt, wurden während des 
Regenereignisses vom 17. September 
2006 über Stunden stark erhöhte Schad-
stoffkonzentrationen registriert. Die Aus-
wertung der Messdaten gemäss 
STORM-Richtlinie [2.9] zeigt, dass im 
Gewässer kritische Bedingungen für 
Organismen (z.B. Fische) herrschten. 
Besonders hohe Konzentrationen traten 
bei den Schwebstoffen, den Schwerme-

tallen Zink und Kupfer sowie beim fisch-
toxischen Ammonium auf. Ammonium 
und Koffein können der Entlastung von 
Mischabwasser aus Regenbecken zuge-
ordnet werden. Zudem ergaben die Mes-
sungen im Bereich der Einleitungen von 
Autobahnabwasser eine starke Belas-
tung der Gewässersedimente mit Kupfer 
und Zink [2.10]. Abschwemmungen von 
Autobahnen treten ca. 110 Mal, Entlas-
tungen aus Regenbecken ca. 40 Mal pro 
Jahr auf. Es besteht ein hoher Hand-
lungsbedarf, diese Einträge in die Urte-
nen zu reduzieren. 

Seebach: Pestizide 
Pestizide können bei Regenwetter von 
Feldern oder befestigten Flächen abge-
schwemmt werden und Gewässerorga-
nismen gefährden. Um das Ausmass 
dieser diffusen Pestizidbelastung zu er-
fassen, wurde der Seebach (Seitenge-
wässer des Lyssbachs) eingehend unter-
sucht. Mit Hilfe eines automatischen Pro-
benehmers wurden Hochwasserereignis-
se beprobt und zusätzlich Stichproben 
bei Trockenwetter erhoben. Die Untersu-
chungen zeigen, dass zu hohe Konzent-
rationen verschiedener Pestizide regel-
mässig bei Regenereignissen während 
den Pestizidapplikationsperioden auftre-
ten. Die festgelegten Qualitätskriterien 
und der Anforderungswert gemäss 
GSchV werden dabei zum Teil um ein 
Vielfaches überschritten (Tab. 2.1). Ab-
klärungen zur Herkunft der Pestizide sind 
noch im Gang. Es besteht ein hoher 
Handlungsbedarf, diese Pestizideinträge 
in den Seebach und vergleichbare Ge-
wässer zu vermindern [2.11]. 

Während Trockenperioden war die Pesti-
zidbelastung des Seebachs gering. Die 
Anforderungen (GSchV) waren erfüllt. 

Abbildung 2.6: 
 In der Urtenen bei Mattstetten 

(oberhalb ARA Moossee-
Urtenenbach) gemessene 

Schadstoffkonzentrationen wäh-
rend des Regens vom 17. Sep-

tember 2006 (26 mm Nieder-
schlag). Während Stunden wur-

den Vorgaben an die Wasser-
qualität nicht erfüllt. 
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2.1.6 Bakteriologischer Zustand 
Gereinigtes Abwasser aus ARA enthält 
eine Vielzahl von Mikroorganismen. Dar-
unter befinden sich auch krankheitserre-
gende Keime. Die Siedlungsentwässe-
rung ist als Hauptverursacherin dieser 
Belastung anzusehen. Im Zuge des Aus-
baus von Kläranlagen hat sich die Ge-
wässerhygiene jedoch markant verbes-
sert. Als guter Hygieneindikator gilt das 
Darmbakterium E. coli (Escherichia coli). 

Heute werden in den folgenden Gewäs-
sern bei Trockenwetter in der Regel rela-
tiv niedrige E. coli – Gehalte gemessen: 
Seeausläufe von Brienzer-, Thuner- und 
Bielersee, wenig belastete Gewässer-
oberläufe, Aare zwischen Thun und Bie-
lersee, Aare im Kanton Solothurn, Em-
me, La Suze bei Biel. Die hygienischen 
Anforderungen an die Badewasserquali-
tät sind in diesen Gewässerabschnitten 
im Sommer und bei Trockenwetter meist 
erfüllt (Abb. 2.8).  

Achtung: Während Niederschlagsereig-
nissen sind die hygienischen Bedingun-
gen in Flüssen wegen Entlastungen aus 
dem Kanalnetz in der Regel schlecht. 
Vom Baden wird deshalb bei Regenwet-
ter abgeraten. Weiter wird empfohlen, 
direkt unterhalb von ARA-Einleitungen 
nicht zu baden. 

2.1.7 Ökomorphologie der Aare (Na-
türlichkeitsgrad) 

Während beide Kantone ihre kleinen und 
mittleren Fliessgewässer flächendeckend 
bereits vor einigen Jahren ökomorpholo-
gisch kartiert haben, musste für die Aare 
zuerst eine neue Methode erarbeitet 
werden. Die kantonsübergreifenden Kar-
tierungsarbeiten erfolgten im Jahr 2006, 
wobei die ökomorphologischen Kriterien 
für beide Ufer separat erhoben wurden.  

Das Untersuchungsgebiet erstreckte sich 
vom Auslauf des Brienzersees bis an die 
Kantonsgrenze Solothurn-Aargau bei 
Aarau. Im Vergleich zu den übrigen 
Fliessgewässern des Berner und Solo-
thurner Mittellandes weist die Aare einen 
deutlich schlechteren Natürlichkeitsgrad 
auf (Abb. 2.7). Zu den Defiziten bei der 
Flussstruktur kommen noch die hydrolo-
gischen Beeinträchtigungen hinzu: 50% 
der Aare sind aufgestaut (SO: über 80%) 
und 18% haben als Restwasserstrecke 
einen verminderten Abfluss. Nur noch 
32% der Aare unterhalb des Brienzer-
sees sind frei fliessend [2.12].  

Stark beeinträchtigt bis naturfremd/künstlich  

w enig beeinträchtigt 

natürlich/ naturnah 

Aare Übrige 
Fliessgewässer 

 
Die Aare weist ober- wie unterhalb des 
Bielersees ähnliche Defizite auf: Begra-
digung, verbaute Ufer, Restwasserstre-
cken und Staubereiche. Beide Flussab-
schnitte haben zudem ein Geschiebede-
fizit. Diese Beeinträchtigungen wieder-
spiegeln sich in der Besiedlung des Flus-
ses: Das ursprüngliche Vorkommen von 
Kleintier- und Pflanzenarten ist nur noch 
teilweise und in wenigen kurzen Ab-
schnitten erhalten. Einige Aarestrecken 
besitzen jedoch das Potenzial für eine 
naturnahe Entwicklung durch geeignete 
Revitalisierungsmassnahmen.  

Regen/Hochwasser Bewertung 
2005 16. April 

 3. Mai 
 16. Mai  
 23. Mai 
 29.Juni 
 23. Okt. 

2006 27. März 
 24. April 
 26. April 
 8. Mai 
 25. Juni 
 28. Juni  
 23. Okt. 

2009 6. April 
 
Legende 

AQK überschritten * 
AQK fast erreicht * 
CQK überschritten *  
CQK eingehalten 

AQK: akutes Qualitätskriterium 
CQK: chronisches Qualitätskriterium 
* bei mindestens einem Pestizid 

Abbildung 2.7: 
Natürlichkeitsgrad der Aare und 
der übrigen Fliessgewässer des 
Berner und Solothurner Mittel-
landes. Aus ökomorphologischer 
Sicht besteht nur bei 25% der 
Aare-Uferabschnitte kein unmit-
telbarer Handlungsbedarf, wäh-
rend dies bei 46% der übrigen 
Mittelandfliessgewässer der Fall 
ist.  

Tabelle 2.1:  
Ergebnisse der Pestiziduntersu-
chungen im Seebach. Zu hohe 
Pestizidkonzentrationen werden 
bei Regenereignissen im Früh-
jahr (Pestizidapplikation) häufig 
gemessen. 
Bemerkung: Die Anforderung 
gemäss GSchV (0.1 µg/l je Pes-
tizid) war nur am 23. Mai 2005 
eingehalten. 
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Was braucht die Aare? 
Die Aare sollte – wo dies möglich ist – ihr 
Flussbett wieder frei und dynamisch ge-
stalten können, damit der Flusslauf wie-
der von Auebereichen begleitet wird, die 
regelmässig überschwemmt werden. Die 
Aare benötigt auch wieder mehr Ge-
schiebetrieb, der die vorhandenen Defizi-
te ausgleichen kann. Ein wichtiger Schritt 
in dieser Richtung bildet die Revitalisie-
rung der Hunzigenau. Hier können ur-
sprüngliche Kleintiere und Wasserpflan-
zen wieder Fuss fassen. Für die Aare ist 
ein Zustand anzustreben, der den noch 
existierenden typischen Flussbewohnern 
eine Ausbreitung und den verschollenen, 
ursprünglichen Arten eine erneute Be-
siedlung ermöglicht. 

2.2 Seen 
Von den 3 grossen Berner Seen Brien-
zer-, Thuner- und Bielersee liegen lang-
jährig erhobene Messdaten zur Chemie 
und Biologie vor. Neben den monatlichen 
Planktondaten sowie Tiefenprofilen von 
Temperatur, Sauerstoff, pH, Leitfähigkeit 
und Transmission werden zweimal jähr-
lich Nährstoffe und weitere Parameter 
untersucht. In seespezifischen Messkam-
pagnen wurden überdies organische 
Spurenstoffe, Schwermetalle und Explo-
sivstoffe im Wasser und den Sedimenten 
analysiert. Im Brienzer- und Thunersee 
haben verschiedene wissenschaftliche 
Institutionen im Rahmen von For-
schungsprojekten weiterführende chemi-
sche und biologische Untersuchungen 
durchgeführt und publiziert.  

Beurteilungskriterien für Seen: Grundlage 
bilden die qualitativen Anforderungen der 
Gewässerschutzverordnung (GSchV), 
Anhang 2. Da dort zusätzliche numeri-
sche Anforderungen für stehende Ge-
wässer fehlen (ausser Sauerstoff) wer-
den ergänzende Parameter (Seebecken-
morphometrie, Phosphor, Algen, Chloro-
phyll, Secchitiefe) zur Beurteilung beige-
zogen. Die Gewässerbewertung nach 
trophischen Kriterien orientiert sich nach 

den Empfehlungen der deutschen Län-
derarbeitsgemeinschaft Wasser LAWA 
(1998). Die Bewertung mittels Phy-
toplankton erfolgte nach Mischke und 
Nixdorf (Hrsg.) «Bewertung von Seen 
mittels Phytoplankton nach der Umset-
zung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 
(2008)». Der Seezustand wurde anhand 
aller drei Bewertungsmethoden beurteilt. 

Brienzersee 
Die durch die Kraftwerke Oberhasli KWO 
beeinflusste Trübung und ein starker 
Rückgang der Felchenfangerträge waren 
die Auslöser eines mehrjährigen, inter-
disziplinären Forschungsprojektes. Die 
2006 und in den Folgejahren publizierten 
Ergebnisse verschiedener wissenschaft-
licher Studien zeigen deutlich, dass die 
beobachteten Veränderungen beim Plan-
kton und bei den Felchen unmittelbar mit 
dem Nährstoffrückgang im Gewässer 
zusammenhängen. Hauptgrund für den 
massiv reduzierten Eintrag von Phosphor 
in den See sind die jahrzehntelangen 
Anstrengungen beim technischen Ge-
wässerschutz. Der Brienzersee hat inzwi-
schen wieder das tiefe Belastungsniveau 
von 1950 erreicht und wird heute als 
ultra-oligotroph eingestuft. Die Zooplank-
tonlebensgemeinschaft, insbesondere 
diejenige der Daphnien, ist auf Grund der 
prekären Nährstoffsituation starken 
Schwankungen unterworfen [2.13]. Zu-
stand: sehr gut. 

Thunersee 
Im Zusammenhang mit der im See abge-
lagerten Munition und den seit dem Jahr 
2000 beobachteten Veränderungen der 
Geschlechtsorgane von Thunerseefel-
chen wurden von verschiedenen Instituti-
onen wissenschaftliche Untersuchungen 
durchgeführt. Die Resultate dieser Arbei-
ten zeigen, dass die im Seewasser und 
den Sedimenten nachgewiesenen Spu-
renstoffe (PCBs, Flammschutzmittel, Dio-
xine, Furane, DDT) nur in extrem gerin-
gen Konzentrationen vorhanden sind und 
nicht als Auslöser für die Veränderungen 
bei den Felchen verantwortlich sind. Die 
ebenfalls nur in sehr geringen Konzentra-
tionen im See gefundenen Rückstände 
von Explosivstoffen stammen aus Punkt-
quellen im Einzugsgebiet [2.14]. Eine 
Kontamination des Wassers durch die 
am Seegrund liegenden und von Sedi-
ment bedeckten Munitionskörpern ist 
nach heutigem Wissensstand unwahr-
scheinlich. Eine Risikobeurteilung für die 
beim Bau des Lötschbergbasistunnels 
verwendeten Bauchemikalien, Spreng-
stoffe und Hilfsstoffe kam zum Schluss, 

Abbildung 2.8: 
Dank der verbesserten Reini-

gungsleistung der Kläranlagen 
kann heute in vielen Gewässern 

wieder gebadet werden. Die Aare 
gilt als einer der beliebtesten 

Badeflüsse der Schweiz. 
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dass auch bei worst-case-Annahmen 
keine negativen Effekte auf aquatische 
Organismen in der Kander und im Thu-
nersee zu erwarten sind [2.15]. Mehrjäh-
rige Aufzuchtversuche von Felchen liefer-
ten hingegen deutliche Hinweise, dass 
das den Fischen verfütterte Thunersee – 
Zooplankton eine wichtige Rolle bei der 
Auslösung der Gonadenveränderungen 
spielt. Diesbezügliche Nach-
folgeuntersuchungen sind am laufen. 
Zusammenfassung zu den Thunerseeun-
tersuchungen in [2.16]. Die Klassierung 
des Sees nach trophischen Kriterien führt 
zu einer oligotrophen Einstufung. Zu-
stand: sehr gut. 

Bielersee 
Nach wie vor werden die Anforderungen 
der GSchV bezüglich Sauerstoffs nicht 
eingehalten. Im Hypolimnion sinken zwi-
schen Sommer und Herbst die Konzent-
rationen regelmässig unter 4 mg O2/l. Die 
Gesamtphosphorkonzentrationen variier-
ten in den letzten Jahren zwischen 13 
und 23 µg P/l. Um die Anforderungen an 
den Sauerstoffgehalt einhalten zu kön-
nen, ist eine weitere Reduktion der 
Phosphoreinträge in den Bielersee not-
wendig. Zustand: mässig. 

Inkwiler- und Burgäschisee 
Die beiden auf der Kantonsgrenze Bern-
Solothurn liegenden Kleinseen werden 
von beiden Kantonen zweimal jährlich 
beprobt. Im Burgäschisee haben sich 
trotz dreissigjährigem Betrieb einer Tie-
fenwasserableitung die schlechten Sau-
erstoffverhältnisse im Sommer und Win-
ter nur wenig verbessert. Die Massnah-
me hat jedoch, als Symptombekämpfung, 
den See vor einer weiteren Nährstoffan-
reicherung im Tiefenwasser und einer 
Verschlechterung der Zirkulationsver-
hältnisse  bewahrt [2.17]. Im nur knapp 5 
m tiefen und stark produktiven Inkwiler-
see führen der Eintrag von Erosionsma-
terial aus dem Einzugsgebiet, die bioge-
ne Entkalkung sowie die Akkumulation 
von organischem Material auf dem See-
grund zu einer zunehmenden Verlan-
dung. Unter der Führung des Amtes für 
Umwelt (AfU) des Kantons Solothurn 

befasst sich eine Arbeitsgruppe mit ver-
schiedenen Sanierungsmassnahmen. 

2.3 Grundwasser  
2.3.1 Einleitung Grundwasser  
Im Kanton Bern werden 96 % des Trink-
wassers aus dem Grundwasser gewon-
nen. Das Trinkwasser im Kanton Solo-
thurn stammt ausschliesslich aus dem 
Grundwasser. Der Begriff Grundwasser 
umfasst hier auch das Quellwasser. Oh-
ne Grundwasser wäre die Trinkwasser-
versorgung der Bevölkerung undenkbar. 
Darüber hinaus ist das Grundwasser ein 
zentrales Element des natürlichen Was-
serhaushaltes und sichert den Fortbe-
stand grundwasserabhängiger Ökosys-
teme. Dem qualitativen und quantitativen 
Schutz des Grundwassers kommt daher 
hohe Wichtigkeit zu. 

Neben der Trinkwassergewinnung wird 
Grundwasser auch als Brauch- und 
Kühlwasser für das Gewerbe und die 
Industrie sowie zur Wärme- oder Ener-
giegewinnung mit Wärmepumpen ge-
nutzt. 

Durch den Eintrag verschiedener Stoffe 
aus den Haushaltungen, der Industrie 
und dem Gewerbe, dem Verkehr, aus der 
Landwirtschaft und aus Abfallablagerun-
gen (belastete Standorte, Altlasten) ist 
die Qualität des Grundwassers gefähr-
det. Die verschiedenen Stoffeinträge und 
Grundwassergefährdungen, insbesonde-
re im Zusammenhang mit der Siedlungs-
entwässerung, der Landwirtschaft und 
der Abwasserbehandlung, wurden im 
VOKOS-Bericht 2004 ausführlich darge-
stellt und erläutert.  

Nebst diesen qualitativen Beeinträchti-
gungen können sich bauliche Eingriffe 
negativ auf die Grundwasserverhältnisse 
und den Grundwasserhaushalt auswir-
ken. 

Es sind deshalb Massnahmen zum 
Schutz und zur Überwachung des 
Grundwassers nötig. Das Gewässer-
schutzgesetz (GSchG) und die Gewäs-

Abbildung 2.9: 
Der Thunersee gilt als sehr 
sauber. Seit 2000 werden bei 
den Felchen veränderte Ge-
schlechtsorgane festgestellt. 
Nach heutigen Erkenntnissen 
spielt das von den Fischen ge-
fressene Zooplankton eine wich-
tige Rolle bei der Auslösung 
dieser Veränderungen. 
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serschutzverordnung (GSchV) des Bun-
des bilden dazu die rechtlichen Grundla-
gen.  

Die in den Jahren 1998 (Kt. Solothurn) 
und 2000 (Kt. Bern) eingeführte Überwa-
chung der Grundwasserqualität ermög-
licht es, langfristige qualitative Verände-
rungen im Grundwasser frühzeitig zu 
erkennen und nötigenfalls Massnahmen 
einzuleiten. Die kantonalen Messstellen 
werden durch das Messstellennetz des 
Bundes (NAQUA spez und NAQUA 
trend) ergänzt.  

2.3.2 Grundwasservorkommen 
Die wichtigsten Grundwasservorkommen 
liegen in den lockergesteingefüllten Tä-
lern der grossen Flüsse. Sie liefern den 
Hauptteil des Trink- und Brauchwassers. 
Das Grundwasser zirkuliert dort in den 
Hohlräumen zwischen den Kies- und 
Sandkörnern. Die Grundwassergewin-
nung geschieht hier in der Regel durch 
Pumpwerke. 

In den Karstgebieten des Juras und der 
Alpen zirkuliert das Grundwasser in Klüf-
ten und Höhlen. Die Fliessgeschwin-
digkeit des Karstgrundwassers ist ver-
hältnismässig hoch, und die Fliessdistan-
zen sind gross. Trink- und Brauchwasser 
in Karstgebieten stammen aus Quellen 
und Tiefbrunnen. Die Schüttung der 
Quellen ist oft direkt abhängig von den 
Niederschlägen. 

Die Klüfte in den Sandstein- und Na-
gelfluhschichten des Mittellandes und in 
den kristallinen Gesteinen der Alpen 
bilden die Kluftgrundwasserleiter.  Fliess-
geschwindigkeit und Fliessdistanzen in 
Kluftgrundwasserleitern hängen von der 
Öffnungsweite der Klüfte, der Kluftdichte 
und der Vernetzung der Klüftung ab. Die 
Speicherfähigkeit ist meistens gering.  

2.3.3 Grundwasserquantität 
Seit mehreren Jahrzehnten werden in 
den Kantonen Bern und Solothurn die 
Grundwasserstände in rund 140 Mess-
stellen aufgezeichnet und ausgewertet. 
Zusätzlich liefern die kommunalen Was-
serversorgungen Daten über die Was-
sergewinnung und den Wasserver-
brauch. Zusammen mit den Nieder-
schlagsmessungen geben diese Informa-
tionen Auskunft über den mengenmässi-
gen Zustand der Grundwasservorkom-
men. 

Über lange Zeiträume (100 Jahre) ist in 
den Schottergrundwasserleitern  kaum 
ein signifikanter Rückgang der Grund-
wasserspiegel feststellbar, falls dieser 

nicht durch wasserbauliche Massnahmen 
oder Meliorationen beeinflusst wurde. 

Viele Grundwassermessstationen wur-
den Ende der 1970er und Anfang der 
1980er Jahre, ausgerechnet während 
einer Periode niederschlagsreicher Win-
terhalbjahre und darum hoher Grund-
wasserstände, in Betrieb genommen. Die 
Messreihen dieser Stationen zeigen da-
her, im Gegensatz zu längeren Beobach-
tungen, einen scheinbar statistisch rele-
vanten Rückgang der Grundwasser-
spiegel. 

2.3.4 Grundwasserqualität 
Die GSchV schreibt Anforderungen an 
die Grundwasserqualität vor. Das Grund-
wasser soll unter anderem so beschaffen 
sein, dass es allenfalls nach einfacher 
Aufbereitung die Anforderungen der Le-
bensmittegesetzgebung erfüllt. Für wich-
tige zusätzliche Stoffe legt die «Weglei-
tung Grundwasserschutz» des Bundes-
amtes für Umwelt (BAFU) Indikatorwerte 
für die Grundwasserqualität fest. 

Die Kantone und der Bund überwachen 
fortlaufend die Grundwasserqualität in 
allen wichtigen Grundwasservorkommen. 
Sie gewährleisten damit den vorsorg-
lichen und nachhaltigen Schutz der 
Grundwasserressourcen. 

Zusätzlich und ergänzend kontrollieren 
die Wasserversorgungen und kantonalen 
Lebensmittellabors die Qualität des 
Trinkwassers – so wie es beim Verbrau-
cher aus dem Wasserhahn läuft – aus 
lebensmitttelrechtlicher Sicht. 

Nitrat 
Nitrat (NO3) ist eine pflanzenverfügbare 
und mobile Form von Stickstoff. Nitrat 
entsteht beim Abbau von organischer 
Substanz wie Pflanzenrückstände,  Gülle 
oder Humus im Boden. Überschüssiges 
Nitrat, das von den Pflanzen nicht aufge-
nommen wird, gelangt mit dem Sicker-
wasser ins Grundwasser. Erhöhte Nitrat-
Werte im Grundwasser sind oft auch ein 
Indiz für Verunreinigungen mit weiteren 
unerwünschten Fremdstoffen wie etwa 
Pestiziden. 

Gemäss GSchV gilt für Grundwasser, 
das als Trinkwasser genutzt wird oder 
genutzt werden soll, ein gesetzlicher An-
forderungswert von 25 mg/l Nitrat. Für 
Trinkwasser schreibt die Fremd- und 
Inhaltsstoffverordnung (FIV) einen Tole-
ranzwert von 40 mg/l Nitrat vor. 
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Die Messungen aus den Jahren 2007 
und 2008 sind in  Abb. 2.10 dargestellt. 
In 17 von 97 Messstellen ist die Anforde-
rung der GSchV mindestens einmal nicht 
erfüllt gewesen. An zwei Messstellen ist 
gar der Toleranzwert der FIV überschrit-
ten worden. An 13 Messstellen erfüllt 
auch der zweijährige Mittelwert der Nit-
rat-Konzentration die Anforderung der 
GSchV nicht. 

Messstellen, an denen die Anforderung 
der GSchV nicht erfüllt ist, liegen haupt-
sächlich im Mittelland, vereinzelt auch im 

Jura. Die Nitrat-Konzentration im Grund-
wasser spiegelt deutlich die Art der Bo-
dennutzung wider. Überwiegend niedrige 
Nitrat-Belastungen treten in den Alpen, in 
Gebieten mit geringem Anteil ackerbau-
lich genutzter Flächen und in Gebieten 
mit grösseren Waldbeständen auf. 

Abbildung 2.10: 
Nitrat-Konzentrationen in der 
Periode 2007/08 und Ackeranteil. 
Mittel- und Maximalwerte pro 
Messstelle. 
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Seit 2004/05 haben an 23 von 97 Mess-
stellen die Nitrat-Konzentrationen ten-
denziell zugenommen und an 15 Mess-
stellen tendenziell abgenommen. Vor 
allem bei stärker vorbelasteten Messstel-
len hat die Belastung zusätzlich zuge-
nommen, während die schwächer be-
lasteten Messstellen mit naturnahen Nit-
rat-Belastungen mehr oder weniger un-
verändert blieben. 

Langfristige Veränderungen lassen sich 
anhand langjähriger kontinuierlicher 
Messreihen erkennen. An den Mess-
stellen, für die entsprechende Daten-
reihen verfügbar sind, ist die Nitrat-
Konzentration dank der getroffenen 
Massnahmen in der Landwirtschaft bis in 
die ersten 2000er-Jahre gesunken. Diese 
Entwicklung hat sich leider nicht fortge-
setzt. In den vergangenen Jahren ist die 
mittlere Nitrat-Konzentration vor allem in 
Gebieten mit Ackerbau wieder gestiegen 
(Abbildung 2.11). Der Anstieg der Nitrat-
Konzentration in den letzten Jahren kann    
verschiedene Ursachen haben:  
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Desethylatrazin 1) 23 3 
Atrazin 15 0 
2,6-Dichlorbenzamid 2) 2 1 
Desisopropylatrazin 1) 2 1 
Simazin 1 0 
Isoproturon 1 0 
Terbuthylazin 1 0 
Metolachlor 0 0 
Diuron 0 0 
Cyanazin 0 0 
Metamitron 0 0 
Terbutryn 0 0 
Propazin 0 0 

1) Abbauprodukte von Atrazin 
2) Abbauprodukt von Dichlobenil 

Zum einen wurde möglicherweise die 
Anbaustruktur verändert, zum anderen 
haben wahrscheinlich auch die ausser-
gewöhnlichen klimatischen Bedingungen 
den Wasserhaushalt und damit den Nit-
rat-Transport vom Boden ins Grund-
wasser vorübergehend verändert. 

Nitrat im Grundwasser ist – vor allem in 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Ge-
bieten – ein Problemstoff, bei dem auch 
weiterhin und verstärkt Anstrengungen 
zur Reduktion der Belastung nötig sind. 

2.3.5 Pflanzenschutzmittel 
In der Schweiz sind rund tausend ver-
schiedene Pflanzenschutzmittel mit ins-
gesamt etwa 320 Wirkstoffen zugelas-
sen. Es handelt sich dabei zum Teil um 
sehr potente und persistente Wirkstoffe, 
die in der Umwelt auch in geringeren 
Konzentrationen schädliche Auswirkun-
gen haben können. 

Pflanzenschutzmittel kommen vorwie-
gend in der Landwirtschaft zum Einsatz. 
Sie werden aber auch in Baumschulen, 
Sportanlagen, Privatgärten, auf Flachdä-
chern und in Fassadenanstrichen ver-
wendet. Sie können auch über das Ab-
wasser in die Fliessgewässer und in das 
Grundwasser gelangen. 

Die GSchV formuliert als ökologisches 
Ziel für Grundwasser, dass keine langle-
bigen künstlichen Substanzen – also 
auch keine Pflanzenschutzmittel – darin 
enthalten sein sollen. Die numerische 
Anforderung der GSchV an als Trinkwas-
ser genutztes oder dafür vorgesehenes 
Grundwasser beträgt 0.1 μg/l für jeden 
Einzelstoff. 

An insgesamt 4 von 83 Messstellen sind 
in der Periode 2007/08 mindestens ein-
mal Pflanzenschutzmittel-Konzentratio-
nen über dem Anforderungswert der 
GSchV von 0.1 μg/l gemessen worden. 
An weiteren 23 Messstellen ist in dersel-
ben Periode mindestens eine Substanz 
über 0.01 μg/l nachgewiesen worden. 

Atrazin oder seine Abbauprodukte De-
sethylatrazin und Desisopropylatrazin 
sind fast ausschliesslich dafür verant-
wortlich, dass die Anforderungen der 
GSchV im Grundwasser nicht erfüllt sind. 
Nur in einem Fall liegt die Konzentration 
von 2,6-Dichlorbenzamid – ein Abbau-
produkt von Dichlobenil – über dem An-
forderungswert der GSchV. 

Nachgewiesen über 0.01 μg/l wurden an 
den untersuchten Messstellen neben den 
obigen Pflanzenschutzmitteln nur noch 
Simazin, Isoproturon und Terbuthylazin. 

Abbildung 2.11:  
Entwicklung der Nitrat-

Konzentrationen im Grundwasser 
der Pumpwerke Gimmiz 2000 bis 

2008. 

Tabelle 2.2:  
Anzahl Messstellen mit Pflan-

zenschutzmittel-Konzentrationen 
über 0.01 μg/l bzw. über dem 
Anforderungswert der GSchV 
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Die Befunde zeigen eine deutliche Ab-
hängigkeit von der landwirtschaftlichen 
Bodennutzung. Der Nachweis von Pflan-
zenschutzmitteln im Grundwasser und 
die Überschreitung der numerischen An-
forderung der GSchV von 0.1 μg/l kom-
men vor allem in Gebieten mit intensivem 
Ackerbau vor. 

Für die Mehrzahl der Pflanzenschutz-
mittel stehen keine längeren Beobach-
tungszeiträume zur Verfügung. Bei Atra-
zin, Simazin und Terbutylazin zeichnet 
sich dank dem restriktiveren Einsatz ein 

Rückgang der Konzentrationen und 
Nachweise ab. Bei vielen anderen Pflan-
zenschutzmitteln hingegen ist keine ein-
deutige Entwicklung sichtbar. 

Obwohl die Schweiz – im Gegensatz 
zum benachbarten Ausland – kein gene-
relles Atrazinverbot erlassen hat, ist die 
Grundwasserbelastung mit Atrazin in den 
letzten Jahren gesunken (Abbildung 
2.13). Gründe für diesen Rückgang sind: 

Abbildung 2.12:  
Pflanzenschutzmittel-
Konzentrationen in der Periode 
2007/08 und Ackeranteil 
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2.3.6 Flüchtige organische Verbin-
dungen (VOC) 

Flüchtige organische Verbindungen sind 
organische Kohlenstoff-Verbindungen mit 
einem hohen Dampfdruck. Aufgrund ihrer 
unterschiedlichen ökologischen und toxi-
kologischen Bedeutung werden im 
Grundwasser folgende Stoffgruppen un-
terschieden: 

 Monozyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (MAKW); 

 Die Treibstoffzusätze MTBE (Methyl-
tertiär-buthylether) und ETBE (Ethyl-
tertiär-butylether); 

 Flüchtige halogenierte Kohlenwas-
serstoffe (FHKW). 

MAKW sind Bestandteile von Treib- und 
Brennstoffen. Sie werden häufig auch als 
Lösungsmittel und in der Industrie zur 
Synthese von organischen Kohlenstoff-
verbindungen eingesetzt. Für MAKW gilt 
in der GschV eine numerische Anforde-
rung  an  das  Grundwasser,  das  als 
Trinkwasser genutzt wird, von 1 μg/l je 
Einzelstoff. MTBE und ETBE sind in der 
Schweiz der Ersatz für Blei im Benzin zur 
Erhöhung der Klopffestigkeit. Aufgrund 
ihrer hohen Persistenz und Mobilität im 
Untergrund und der niedrigen Geruchs- 
und Geschmacksgrenze (rund 2.5 μg/l) 
stellen MTBE und ETBE ein potenzielles 
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MAKW 84 1 5 
MTBE 84 0 0 
FHKW 84 2 17 

Risiko für das Grundwasser dar. 

FHKW sind flüchtige Kohlenwasserstoffe 
mit Fluor-, Chlor-, Brom- oder Iod-
Atomen. Es sind Substanzen, die in der 
Industrie und im Gewerbe häufig als Lö-
sungsmittel und zur Synthese eingesetzt 
werden. Für FHKW gilt in der GSchV 
eine numerische Anforderung an Grund-
wasser, das als Trinkwasser genutzt 
wird, von 1 μg/l je Einzelstoff. 

Die am häufigsten nachgewiesenen VOC 
waren die FHKW Trichlormethan (an 13 
von 84 Messstellen), Tetrachlorethen (an 
7 von 84 Messstellen), Trichlorethen (an 
4 von 84 Messstellen) und der MAKW 
Toluol (an 5 von 84 Messstellen). MTBE 
und ETBE wurden in der Periode 
2007/08 an keiner der untersuchten 
Messstellen nachgewiesen. Anlass zur 
Überschreitung des Anforderungswertes 
der GSchV gaben Tetrachlorethen und 
Toluol. 

2.4 Mikroverunreinigungen 

Gemäss Schätzungen gelangen pro Jahr 
mehrere 1'000 bis wenige 10'000 Tonnen 
synthetische Chemikalien in Schweizer 
Gewässer. In belasteten Gewässern 
kommen dabei mehrere tausend Chemi-
kalien in sehr tiefen Konzentrationen vor 
(µg/l bis ng/l) [2.18]. Man nennt sie Mik-
roverunreinigungen. Darunter befinden 
sich Chemikalien verschiedener Stoff-
gruppen: Medikamente, Pestizide, Kos-
metika, Wasch- und Reinigungsmittel, 
Biozide, Lösemittel, hormonaktive Stoffe, 
Schwermetalle etc. Viele dieser Chemi-
kalien haben bereits in äusserst tiefer 
Konzentration eine nachteilige Wirkung 
auf Gewässerlebewesen. Beispielsweise 
führen kleinste Spuren von Hormonen 
zur Verweiblichung von männlichen Fi-
schen. Problematisch sind insbesondere 
schleichende Vergiftungen, die eine 
langsame Veränderung von aquatischen 
Lebensgemeinschaften zur Folge haben.  

Von den meisten der im täglichen Leben 
verwendeten Chemikalien weiss man 
heute noch viel zu wenig über lang-
fristige, chronische Wirkungen auf Ge-
wässerorganismen. Deshalb hat das 
Projekt «Fischnetz Schweiz» 2004 als 
eine prioritäre Massnahme die Festle-
gung und Einhaltung von Qualitäts-
standards für alle relevanten Stoffe vor-
geschlagen [2.19]. Mit dieser Massnah-
me sollen Stoffe in schädlichen Konzent-
rationen vermieden werden. 

Abbildung 2.13: 
 Entwicklung der Atrazin- und 

Desethylstrazin-Konzentration im 
Pumpwerk Fraubrunnen. 

Tabelle 2.3:  
Anzahl von den insgesamt 84 

Messstellen mit nachgewiesenen 
VOC-Belastungen bzw. Konzent-

rationen über dem Anforde-
rungswert der GSchV. 
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Mit dem Ziel, den Eintrag von Mikrover-
unreinigungen aus der Siedlungsentwäs-
serung zu reduzieren, hat das Bundes-
amt für Umwelt (BAFU) im Jahre 2006 
das Projekt «Strategie Micropoll» gestar-
tet. In Pilotversuchen testet der Bund, 
wie das gereinigte Abwasser von ARA 
mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe 
nachbehandelt werden kann. Als erfolg-
versprechend hat sich dabei die Ozo-
nung des Abwassers herausgestellt: Wie 
die Versuche zeigen, kann mit dieser 
Technologie ein grosses Spektrum von 
Mikroverunreingungen weitgehend ent-
fernt werden.  

Gesetzliche Grundlagen 
Gemäss der schweizerischen Gewässer-
schutzverordnung (GSchV) sollen in 
Flüssen und Seen keine künstlichen, 
langlebigen Stoffe enthalten sein. Weiter 
sollen Stoffe, die in Gewässer gelangen, 
keine nachteiligen Einwirkungen auf die 
aquatischen Lebensgemeinschaften aus-
üben. Für Schwermetalle und Pestizide 
sind in der GSchV numerische Anforde-
rungen an die Wasserqualität definiert. 
Die Anforderung für Pestizide beträgt 0.1 
µg/l je Einzelstoff. Für die Beurteilung der 
ökotoxikologischen Wirkungen von eini-
gen Pestiziden auf Wasserorganismen 
hat die Eawag ergänzend akute und 
chronische Qualitätskriterien festgelegt. 

Untersuchungen im Kanton Bern 
Im VOKOS-Bericht 2004 wurde der 
Thematik «Mikroverunreinigungen in Ge-
wässern» eine hohe Bedeutung beige-
messen. Entsprechend hat das GBL in 
den letzten Jahren das Monitoring und 
die Beurteilung von Schadstoffen in Ge-
wässern intensiviert. Die nachfolgende 
Zusammenstellung gibt eine kurze Über-
sicht über diesbezügliche Projekte: 

 Hohe Pestizidgehalte in kleinen 
Fliessgewässern bei Regenwetter: 
Die 2006-2009 durchgeführten Un-
tersuchungen im Seebach – einem 
Bach mit ackerbaulich genutztem 
Einzugsgebiet – zeigen, dass Quali-
tätskriterien für Pestizide zum Teil 
um ein Vielfaches überschritten wer-
den. Massnahmen zur Verminderung 
dieser Belastung sind deshalb erfor-
derlich (Kap. 2.1.5).  

 Pestizidbelastung ist auch bei 
Trockenwetter hoch: In verschiede-
nen Gewässern werden auch bei 
Trockenwetter und ausserhalb der 
Vegetationsperiode Überschreitun-
gen von Qualitätskriterien festge-
stellt. Die Ursachen dieser Belastun-
gen sind nur teilweise bekannt. 

 Hohe Schadstoffbelastung der 
Urtenen bei Regenwetter: Die Ur-
sachen sind: Einleitung von Auto-
bahn- und Strassenabwasser, Ent-
lastungen aus Regenbecken und Ab-
schwemmung von landwirtschaftli-
chen Flächen. Die Messungen zei-
gen u.a. hohe Schwermetall-, Am-
monium- und Pestizidbelastungen. 
Qualitätskriterien werden dabei deut-
lich überschritten. Massnahmen zur 
Reduktion der Einträge sind erforder-
lich (2.1.5). 

 ARA-Abwasser ist stark mit Pesti-
ziden belastet: In Untersuchungen 
von 2002 wurden Gewässer gefähr-
dende Pestizidfrachten in verschie-
denen ARA-Ausläufen festgestellt. 
Nachdem seit 2007 Massnahmen bei 
den landwirtschaftlichen Spritzgerä-
ten umgesetzt sind, erfolgte nun im 
2009  eine Erfolgskontrolle bei glei-
chen ARA. Wie diese Messungen 
zeigen, hat sich die Situation gegen-
über 2002 nicht verbessert. Nach wie 
vor werden in den ARA-Ausläufen zu 
hohe Pestizidfrachten ermittelt. Um 
den Umgang mit Spritzbrühe und 
Spültankwasser weiter zu optimieren 
und Pestizideinträge in das Abwas-
ser und die Gewässer zu vermindern, 
hat das AWA im 2010 eine Broschü-
re mit dem Titel 'Massnahmen zum 
Schutz der Gewässer beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln' heraus-
gegeben [2.20]. 

 Die wichtigsten Grundwasservor-
kommen werden regelmässig un-
tersucht: Fast das gesamte Trink-
wasser in beiden Kantonen wird aus 
Grund- und Quellwasser gefördert. 
Eine regelmässige Überwachung die-
ser Ressourcen auf Pestizide und 
andere Mikroverunreinigungen hat 
deshalb eine grosse Bedeutung. Die 
Messparameter werden in Zusam-
menarbeit mit dem Bafu (Programm 
NAQUA) laufend neuen Erkenntnis-
sen angepasst.  

 Die Ursache der Explosivstoffge-
halte in Seen und Flüssen wird 
abgeklärt:  Die vorliegenden Unter-
suchungsergebnisse zeigen, dass 
die festgestellten Explosivstoffrück-
stände in Gewässern vorwiegend 
aus Punktquellen und Betrieben im 
Einzugsgebiet stammen. Mit geziel-
ten Massnahmen konnten Gewäs-
sereinträge in die Aare reduziert 
werden. 
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 PCB-Belastung der Gewässer hat 

in den vergangenen Jahrzehnten 
deutlich abgenommen. Dies bestä-
tigen Sedimentuntersuchungen im 
Wohlensee und im Thunersee. In ei-
nigen wenigen Flüssen sind aber die 
PCB-Gehalte in Fischen etwas er-
höht, so dass Konsumempfehlungen 
erlassen werden mussten. Die Ursa-
chen dieser Belastungen sind noch 
unbekannt.  

 Bauchemikalien und Sprengmittel 
im Thunersee: Während des Baus 
der NEAT am Lötschberg wurden 
zum Teil grosse Mengen an Bau-
chemikalien und Sprengmitteln ein-
gesetzt. Mittels einer  Stoffflussana-
lyse wurden die Belastung des Thu-
nersees sowie die ökologischen Risi-
ken abgeschätzt. Gemäss dieser 
Studie haben die Chemikalien keine 
negativen Wirkungen auf die Was-
serlebewesen des Thunersees. 

 Pestizid- und Medikamentenrück-
stände in Fliessgewässern des Aa-
retals: Die Fischbestände haben in 
diesen Gewässern in den vergange-
nen Jahren massiv abgenommen. 
Mit breit gefächerten Untersuchun-
gen werden nun die Ursachen dieses 
Rückgangs näher abgeklärt 
(VOL/BVE). Das Vorkommen von 
Mikroverunreinigungen wird dabei mit 
Hilfe von Modellberechnungen und 
chemischer Analytik untersucht. Ers-
te Ergebnisse zeigen, dass erhöhte 
Gehalte von Medikamenten in gewis-
sen Seitengewässern der Aare vor-
handen sind. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
zeigen, dass verschiedene Gewässer mit 
Schadstoffen zu hoch belastet sind und 
gesetzliche Vorgaben zum Teil nicht 
erfüllen. Besonderes Augenmerk verdie-
nen dabei kleine Fliessgewässer, die bei 
Regenwetter durch Abschwemmung von 
Landwirtschafts-, Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen sowie Mischwasserentlas-
tungen mit Schadstoffen übermässig 
angereichert werden. Fliessgewässer 
können aber auch bei Trockenwetter zu 
stark mit Schadstoffen belastet sein, 

wenn Kläranlagenabwasser darin nur 
wenig verdünnt wird.  

Von grosser Bedeutung sind weiter Ge-
wässer, die der Trinkwassergewinnung 
dienen. Im Kanton Bern konsumieren 
400'000 Personen Trinkwasser, das als 
Uferfiltrat gefördert wird. Im Kanton Solo-
thurn ist der Anteil der Bevölkerung, der 
mit Uferfiltrat versorgt wird, kleiner als im 
Kanton Bern. Wichtige öffentliche Grund-
wasserfassungen, insbesondere im Was-
seramt, im Dünnern-Gäu und im Niede-
ramt werden aber ebenfalls aus Uferfiltrat 
angereichert. Dieses einfache und kos-
tengünstige Aufbereitungsverfahren kann 
nur bei guter Wasserqualität und geringer 
Schadstoffbelastung angewendet wer-
den. 

Eine frühzeitige Erkennung von Gewäs-
sergefährdungen durch Mikroverunreini-
gungen wird in Zukunft immer wichtiger. 
Dazu ist ein wirksames Gewässermonito-
ring unverzichtbar. 

2.5 Fazit und Handlungs-
bedarf 

Gute Gewässerqualität dank guter 
ARA-Leistung: Die mit den «VOKOS-
Berichten» 1997 und 2004 sowie mit dem 
Bericht «Zustand der Solothurner Ge-
wässer 2000» ausgelösten ARA-Aus-
baumassnahmen haben bezüglich orga-
nischer Belastung, fischtoxischer Stick-
stoffkomponenten und Phosphor ihre an-
gestrebte Wirkung mehrheitlich erreicht. 
Ammonium und Nitrit überschreiten heu-
te nur noch in wenigen Gewässern die 
gesetzlichen Anforderungen. Hingegen 
liegen die Phosphorgehalte vieler Ge-
wässer im Mittelland und im Berner Jura 
nach wie vor über den Zielvorgaben. 
Auch die Nitratgehalte haben in den letz-
ten Jahrzehnten nur geringfügig oder 
kaum abgenommen. Hier müssen Mass-
nahmen in erster Linie bei der Landwirt-
schaft ansetzen. Die biologischen Unter-
suchungen bestätigen die generelle Ver-
besserung der Gewässerqualität: Nur 
noch an wenigen Gewässerstellen kön-
nen die gesetzlichen Vorgaben nicht 
eingehalten werden und in vielen Ge-
wässern ist es heute wieder möglich zu 
baden. 

Kleine Fliessgewässer werden bei 
Regenwetter stark belastet: Dies zei-
gen Untersuchungen des Seebachs und 
der Urtenen. Im Seebach – einem Ge-
wässer mit hohem Ackerbauanteil im 
Einzugsgebiet – treten während ca. 3 bis 
4 Monaten im Jahr regelmässig Gewäs-

Abbildung 2.14: 
In Produkten des täglichen Le-

bens werden tausende von 
Chemikalien eingesetzt, z.B. 

Medikamente. Über das Abwas-
ser und andere Wege gelangt ein 

Teil davon in die Gewässer. 
Auch wenn Mikroverunreinigun-
gen dort nur in Spuren vorkom-

men, können sie doch nachteilige 
Wirkungen auf Gewässerlebe-

wesen ausüben 
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ser gefährdende Pestizidkonzentrationen 
auf. Es besteht ein hoher Handlungsbe-
darf, diese Einträge in den Seebach und 
vergleichbare Bäche zu reduzieren. Die 
Urtenen wird durch Autobahn- und 
Mischabwasser regelmässig hoch be-
lastet. Es drängt sich daher künftig eine 
Reinigung des stark verschmutzten Au-
tobahnabwassers auf. Weiter können mit 
der konsequenten Förderung der dezen-
tralen Versickerung von Regenwasser 
die entlasteten Mischabwassermengen 
vermindert werden.  

Abnahme der Schwermetallbelastung: 
Massnahmen in Industrie und Gewerbe 
haben in den vergangenen Jahrzehnten 
zu einer deutlichen Verminderung der 
Schwermetalleinträge in die Gewässer 
geführt. In der Birs und der Schüss liegen 
die Gehalte aber immer noch zu hoch. 
Bei diesen Flüssen besteht ein Hand-
lungsbedarf (Birs: hoch) zur Verminde-
rung der Kupfer- und Zinkeinträge.  

Qualität der Grossen Seen ist unter-
schiedlich: Beim Brienzersee besteht 
zurzeit kein Handlungsbedarf. Für den 
Thunersee sind die durch das VBS koor-
dinierten Detailabklärungen bezüglich der 
Munitionsdeponien abzuschliessen und 
ein angepasstes Monitoringkonzept um-
zusetzen. Die Ursachensuche für die 
Gonadenveränderungen bei den Thuner-
seefelchen wird weitergeführt. Im Ein-
zugsgebiet Thun-Hagneck sind die Phos-
phoreinträge wegen der immer noch 
ungenügenden Sauerstoffverhältnisse im 
Bielersee weiter zu reduzieren. 

Nährstoffeinträge in Kleinseen sind 
weiter zu reduzieren: Bei Kleinseen mit 
landwirtschaftlich intensiv genutzten Ein-
zugsgebieten (z.B. Inkwiler- und Burgä-
schisee) sind nach Realisierung aller 
Optimierungsmassnahmen in der Sied-
lungsentwässerung weitere Massnahmen 
im Einzugsgebiet zur Reduktion des 
Nährstoffeintrages zu prüfen und zu rea-
lisieren. Kurz- und mittelfristige Erfolge 
können allerdings wegen der oft dicht 
drainierten Böden und des seeinternen 
Nährstoffkreislaufs nicht erwartet werden. 

Die Gewässerbelastung mit Mikrover-
unreinigungen ist zu hoch. Insbeson-
dere kleine Fliessgewässer, die durch 
diffuse Einträge (Landwirtschaft, Stras-
sen, Siedlungen) sowie Regenentlastun-
gen und ARA beeinträchtigt werden, sind 
häufig übermässigen Schadstoffeinträ-
gen ausgesetzt. Es besteht daher ein 
hoher Handlungsbedarf, diese Einträge 
gezielt zu reduzieren. Um schädliche 
Belastungen mit Mikroverunreinigungen 

frühzeitig zu erkennen, ist ein wirksames 
Gewässermonitoring unverzichtbar.  

Sehr ausgeprägte ökomorphologische 
Defizite der Aare: Nur noch 25% der 
Ufer zwischen Brienzersee und der 
Grenze Solothurn-Aargau gelten als na-
turnah/wenig beeinträchtigt. Um typi-
schen Flussbewohnern die Besiedlung 
zu sichern, sind gezielte Revitalisierun-
gen notwendig. 

Im Allgemeinen kann dem Grundwas-
ser in den Kantonen Bern und Solo-
thurn eine gute Qualität bescheinigt 
werden. Obwohl lokal einzelne Über-
schreitungen festgestellt werden, erfüllen 
die meisten Proben die Anforderungen 
der GSchV. Wie in der übrigen Schweiz 
betreffen die Überschreitungen die Pa-
rameter Nitrat, Pestizide und die flüchti-
gen organischen Verbindungen, insbe-
sondere die FHKW. Die Ursachen für 
diese Überschreitungen sind in den meis-
ten Fällen bekannt. Massnahmen wurden 
teilweise bereits eingeleitet, wie z.B. die 
Ausscheidung von Zuströmbereichen. 
Sanierungen von Grundwasserverunrei-
nigungen können sich jedoch oftmals 
über Jahre hinwegziehen, bis sich der 
erwartete Erfolg einstellt. Defizite und 
Massnahmen zum Schutz des Grund-
wassers im Zusammenhang mit der 
Landwirtschaft, der Siedlungsentwässe-
rung und der Abwasserreinigung sind in 
den entsprechenden Kapiteln in diesem 
Bericht ausführlich beschrieben. Um 
frühzeitig allfällige Veränderungen in der 
Grundwasserqualität zu erkennen, ist die 
Fortführung der Grundwasserüberwa-
chung zwingend. 
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Zusammenfassung 
Die Hälfte aller kommunalen GEP ist 
fertig gestellt. Die restlichen GEP befin-
den sich in der Regel in Bearbeitung. Nur 
in insgesamt 62 Gemeinden, die 3% der 
Bevölkerung des Kantons BE und 1% 
des Kantons SO umfassen, wurde die 
GEP-Bearbeitung noch nicht aufgenom-
men.  

Ein Grossteil der regionalen GEP sind 
entweder fertig gestellt oder in Bearbei-
tung. In den restlichen Regionen wird die 
GEP-Bearbeitung zurzeit aufgegleist.  

In Bezug auf die Umsetzung der GEP-
Massnahmen zeigt sich in den Berner 
Gemeinden zum Teil ein beträchtliches 
Defizit. Dadurch können viele Ziele der 
Siedlungsentwässerung nicht erreicht 
werden. Noch immer weisen beispiels-
weise über die Hälfte der ARA-Einzugs-
gebiete einen Fremdwasseranteil von 
über 50% auf. 

Von den im Rahmen der GEP beurteilten 
Einleitstellen aus der Kanalisation in Ge-
wässer weisen rund 50% Beeinträchti-
gungen auf. Durch eine konsequente 
Umsetzung der GEP-Massnahmen wird 
dieser Anteil deutlich reduziert werden.  

In Bezug auf die Kontrolle, den Betrieb 
und den Unterhalt ihrer bestehenden 
Abwasseranlagen sowie die Baukontrolle 
neu erstellter Grundstücksentwässerun-
gen nimmt ein Teil der Gemeinden ihre 
Aufgaben nicht zuverlässig wahr. Aus-
serdem werden die privaten Kanalisati-
onsleitungen im Unterhalt, in der Planung 
und in der Sanierung noch kaum beach-
tet. Die Gefahr von Grundwasserbeein-
trächtigungen und einem weiterhin hohen 
Fremdwasseranfall steigt somit. 

 

3.1 Einleitung 
Aufgaben der Siedlungsentwässerung 
sind zum einen die Gewährleistung einer 
bestmöglichen Siedlungshygiene durch 
einen stetigen Abtransport des ver-
schmutzten Abwassers und zum anderen 
die Versickerung oder Ableitung des 
Regenwassers. Dabei muss ein grösst-
möglicher Gewässerschutz gewährleistet 
werden, das heisst, Einflüsse auf das 
Grund- und Oberflächenwasser müssen 
so gering wie möglich gehalten werden. 
Weiterhin muss das Auftreten von 
Fremdwasser vermieden werden.   

In den vergangenen Jahrzehnten wurde 
eine flächendeckende Siedlungsentwäs-
serung mit einem grösstmöglichen An-
schlussgrad an ein öffentliches Kanalisa-
tionsnetz aufgebaut. Hinsichtlich des 
Anschlussgrades weisen beide Kantone 
kein Defizit mehr auf. Nun stehen der 
Erhalt und die Optimierung der beste-
henden Abwasseranlagen im Vorder-
grund.  

Grundlage hierfür ist zum einen der ge-
nerelle Entwässerungsplan (GEP), in 
welchem für jeden Siedlungsraum das 
Entwässerungskonzept unter Beachtung 
der gewässerschutzrelevanten Anforde-
rungen festgelegt und der Handlungsbe-
darf aufgezeigt wird. Entscheidend ist 
dann die Umsetzung der daraus resultie-
renden Massnahmen. Zum anderen sind 
eine ordnungsgemässe Kontrolle und ein 
verlässlicher Betrieb und Unterhalt aller 
Abwasseranlagen fundamental. Damit 
soll auch eine Reduzierung des in vielen 
Regionen nach wie vor hohen Fremd-
wasseranfalls erreicht werden.  

Die Kantone haben die Aufsichtspflicht 
über die öffentlichen Abwasseranlagen. 
Betrieb, Unterhalt und Werterhalt unter-
liegen den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden. Private Abwasseranlagen 
unterstehen der Aufsichtspflicht der Ge-
meinden. Für Betrieb und Unterhalt sind 
die Grundeigentümer verantwortlich. Der 
grösste Teil der Abwasseranlagen steht 
im Eigentum der Gemeinden und Priva-
ten. Den Gemeinden kommt mit dem 
Betrieb und Unterhalt der eigenen und 
der Aufsicht über die privaten Abwasser-
anlagen daher eine grosse Bedeutung in 
Bezug auf die Erfüllung der eingangs 
erwähnten Aufgaben der Siedlungsent-
wässerung zu.  

3 Abwasserableitung
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3.2 GEP 
3.2.1 IST-Zustand 
Auf Basis der Bundesgesetzgebung 
müssen alle Gemeinden einen GEP 
erstellen. Daneben ist die Erstellung von 
GEP für die Abwasserverbände in den 
Gesetzgebungen der Kantone Bern und 
Solothurn vorgesehen.  

Im Rahmen von VOKOS 1997 wur-
den für alle Gemeinden und Abwas-
serverbände im Kanton Bern Priori-

täten hinsichtlich der Erstellung eines 
GEP festgelegt. Diese richten sich nach 
der Grösse der Gemeinde und nach dem 
Fremdwasseranfall im jeweiligen ARA-
Einzugsgebiet. Prioritäre GEP sollten bis 
2007, alle übrigen GEP bis 2013 reali-
siert sein. 

Im Kanton Solothurn wurde auf eine 
Einteilung in Prioritäten verzichtet. 
Bis zum Jahr 2002 wurde die Erstel-

lung fast aller GEP ausgelöst.  

Kommunale GEP 
Abbildung 3.2 zeigt den Bearbeitungs-
stand der kommunalen GEP. Von allen 
Gemeinden (392 im Kanton Bern und 
125 im Kanton Solothurn) hat ca. die 
Hälfte ihren GEP fertig gestellt. Etwas 
weniger als die Hälfte befindet sich in 
Bearbeitung. 57  Berner und 5 Solothur-
ner Gemeinden haben mit der GEP-
Bearbeitung noch nicht begonnen (Abbil-
dung 3.2). Sie umfassen weniger als 1% 
der Bevölkerung im Kanton Solothurn 
und ca. 3% im Kanton Bern.  

78 prioritäre GEP stehen noch in 
Bearbeitung. Grund für diese Verzö-
gerung ist unter anderem die lange 

Bearbeitungsdauer (Kapitel 3.2.2). Abbil-
dung 3.1 zeigt den Stand der GEP-
Bearbeitung seit 1997. 
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Regionale und Verbands-GEP 
Abbildung 3.3 zeigt den aktuellen Bear-
beitungsstand der regionalen und Ver-

bands-GEP. 15 von 49 Regionen im Kan-
ton Bern und 4 von 8 Regionen im Kan-
ton Solothurn haben einen GEP erstellt. 
In knapp der Hälfte der Regionen steht 
der GEP in Bearbeitung. 

9 Regionen im Kanton Bern haben 
noch keinen GEP begonnen, darun-
ter die Regionen Oberes und Unte-

res Kiesental, Saanen und ZALA AG. Für 
diese ist die Bearbeitung der GEP in 
Absprache mit dem AWA bereits auf-
gegleist. 

3.2.2 Bearbeitungsdauer der GEP 
Vor allem im Kanton Bern wurde 
eine relativ lange Bearbeitungsdauer 
vieler GEP beobachtet. Viele priori-

täre GEP  sind damit nicht bis 2007 ab-
geschlossen worden. Für die bisher er-
stellten kommunalen GEP im Kanton 
Bern betrug die Bearbeitungszeit im Mit-
tel 6 Jahre. Nur 5% (!) weisen eine Bear-
beitungszeit unter 3 Jahren auf, ca. 20% 
benötigten sogar mehr als 9 Jahre von 
der Genehmigung des Pflichtenhefts bis 
zur Schlussgenehmigung. Gründe für 
diese langen Bearbeitungszeiten sind: 

 Kanalisationskataster: Viele Gemein-
den wiesen zu Beginn der GEP-
Erstellung unvollständige und oftmals 
nicht digital vorliegende Kanalisations-
kataster auf. Nach Auskunft vieler 
GEP-Ingenieure gestaltete sich die Er-
stellung resp. Aufarbeitung der Katas-
ter oft sehr aufwändig und langwierig. 

 Überlastung der GEP-Ingenieure und 
der Genehmigungsbehörden: Bei 
den GEP-Ingenieuren kam es auf 
Grund der grossen Zahl der zu bearbei-
tenden GEP immer wieder zu langen 
Bearbeitungszeiten mit z.T. längeren 
Unterbrechungen. Seitens Genehmi-
gungsbehörde (AWA) kam es teilweise 
zu Verzögerungen bei der Prüfung und 
Bewilligung der GEP. Grund hierfür 
sind die gleichzeitige Auslösung und 
zeitweilige Häufung von GEP zur Prü-
fung und Genehmigung verbunden mit 
einer personellen Unterbesetzung.  

Im Kanton Solothurn traten diese 
Schwierigkeiten weniger stark auf. 
Die Bearbeitungsdauer der meisten 

GEP betrug etwa 3 bis 5 Jahre. 

Abbildung 3.1: 
Stand der GEP-Bearbeitung in 

den Gemeinden im Kanton Bern 
seit 1997 (Anzahl Gemeinden)  
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3.2.3 GEP-Nachführung 
Zukünftig wird die Nachführung der gene-
rellen Entwässerungsplanung im Vorder-
grund stehen. Dazu stellt der VSA (Ver-
band Schweizer Abwasser und Gewäs-
serschutzfachleute) ein Musterpflichten-
heft und eine Broschüre zur Verfügung. 
Die Dokumente können auf der VSA-
Homepage bestellt werden (www.vsa.ch 

 Publikationen). 

Was ändert sich gegenüber heute? 
Bisher wurde der GEP in die drei Phasen 
Projektgrundlagen (mit den Zustandsbe-

richten), Entwässerungskonzept und Vor-
projekte gegliedert.  

Neu werden thematisch verwandte Zu-
standsberichte und Vorprojekte in Teil-
projekte gegliedert. Die Teilprojekte kön-
nen weitgehend unabhängig von einan-
der - je nach Bedürfnis laufend oder peri-
odisch - nachgeführt werden. Damit soll 
eine rollende Entwässerungsplanung 
erreicht werden, welche bereits in der 
GEP-Richtlinie von 1989 angestrebt wur-
de. Ein Teil dieser Projekte wird auf der 
Ebene ARA-Einzugsgebiet (oder noch 

Abbildung 3.2: 
Stand der Bearbeitung der GEP 
in den Gemeinden 
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grössere Region) und nicht mehr nur bei 
der Gemeinde ablaufen. 

Arbeiten, die weiterhin auf der Gemein-
deebene angegangen werden, sind im 
Wesentlichen der Kanalisationskataster, 
die Sanierung und der Unterhalt der ge-
meindeeigenen Anlagen, die Finanzie-
rung und die Abwasserentsorgung im 
ländlichen Raum. 

Alle weiteren Aufgaben werden auf der 
Stufe ARA-Region koordiniert. Die fort-
laufende generelle Entwässerungspla-
nung soll sich zukünftig in allen Abwas-

serregionen und Gemeinden als festes 
Planungswerkzeug etablieren. 

An die GEP-Nachführung können im 
Kanton Bern zukünftig Beiträge aus 
dem Abwasserfonds geleistet wer-

den, wenn das Pflichtenheft auf dem 
VSA-Musterpflichtenheft basiert, durch 
das AWA genehmigt wurde und die GEP-
Arbeiten nach den Vorgaben des VSA 
organisiert sind. 

Im Kanton Solothurn werden keine 
Beiträge mehr geleistet.  

Abbildung 3.3  
Stand der Bearbeitung der regio-

nalen und Verbands-GEP 
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3.2.4 Umsetzung der GEP-
Massnahmen  

62 Gemeinden im Kanton Bern ha-
ben ihren GEP bis zum Jahr 2004 
fertig gestellt. Das AWA hat die Um-

setzung der GEP-Massnahmen anhand 
der durch die Gemeinden aktualisierten 
GEP-Massnahmenpläne geprüft. Die 
Hälfte der Gemeinden weist ein mittleres 
Defizit bei der Umsetzung der GEP-
Massnahmen auf. 7 Gemeinden haben 
ein grosses Defizit, d.h. sie haben weni-
ger als 50% der Massnahmen umge-
setzt. Vielfach wurden Massnahmen zur 
Sanierung von schadhaften Kanalisati-
onsleitungen nur teilweise oder gar nicht 
umgesetzt (ca. 40 Gemeinden). Etwa 10 
Gemeinden weisen Defizite in der Um-
setzung von Massnahmen zur Fremd-
wasserreduktion auf. In einigen Fällen 
wurde die im GEP vorgesehene Erstel-
lung des Versickerungskatasters oder die 
Sanierung von mangelhaften Versicke-
rungsanlagen nicht ausgeführt.  

Ein Nicht-Umsetzen der GEP-
Massnahmen wirkt sich nachteilig auf 
den Gewässerschutz und die Fremdwas-
serreduktion aus. Sanierungsbedürftige 
Abwasserleitungen halten das Fremd-
wasser hoch und können ebenso wie 
schadhafte Versickerungsanlagen zu 
Grundwasserverschmutzungen führen. 
Ferner werden Beeinträchtigungen der 
Gewässer aus Einleitungen der Kanalisa-
tion nicht behoben (Kapitel 3.3). 

Bei der Umsetzung der Massnahmen der 
Verbands-GEP bestehen erfahrungsge-
mäss weniger grosse Defizite.  

Im Kanton Solothurn ist eine regel-
mässige Überprüfung der Umset-
zung der GEP-Massnahmen durch 

das AfU erst geplant. Ergebnisse liegen 
daher nicht vor.  
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3.3 Einleitstellen in Ge-
wässer  

Im Kanton Bern existieren rund 1900 
Einleitstellen aus Entlastungsbau-
werken der Kanalisationsnetze 

(Hochwasserentlastungen, Regenbe-
ckenüberläufe und Notüberläufe von 
Pumpwerken) in die Oberflächengewäs-
ser. Im Rahmen der GEP-Bearbeitungen 
werden diese Einleitstellen vor Ort biolo-
gisch begutachtet und bezüglich Beein-
trächtigungen des Gewässers beurteilt. 
Für jede Einleitstelle werden dazu die 
Parameter Feststoffeintrag, Verschlam-
mung,  Abwassserorganismen im Rohr, 
Abwasserorganismen im Gewässer und 
Eisensulfidablagerungen mit der Beurtei-
lung keine/r - gering - mittel - stark er-
fasst. Diese Daten werden in die Daten-
bank Siedlungsentwässerung des AWA 
aufgenommen. 

Etwa ein Drittel aller Einleitstellen ist 
bisher biologisch begutachtet worden. 
Anhand der oben genannten Parameter 
erfolgte eine Gesamtbeurteilung pro Ein-
leitstelle in der Form keine, geringe, mitt-
lere oder starke Beeinträchtigung des 
Gewässers. Dabei ist der jeweils 
„schlechteste“ Parameter massgebend 
für die Gesamtbeurteilung. 50% der un-
tersuchten Einleitstellen zeigen keine 
Beeinträchtigung des Gewässers, 50% 
weisen geringe bis starke Beeinträchti-
gungen des Gewässers auf (Abbildung 
3.5). Beobachtet werden in den meisten 
Fällen Feststoffeinträge und Verschlam-
mungen.  

Abbildung 3.4: 
Umsetzung der GEP-Massnah-
men, die bis 2007 erledigt sein 
mussten, in den 62 Berner Ge-
meinden, in denen der GEP seit 
4 oder mehr Jahren abgeschlos-
sen ist (Anzahl Gemeinden). 



ABWASSERABLEITUNG VOKOS 2010 

34 

 
Im Kanton Solothurn existiert keine 
zentrale Ablage der Beurteilungen 
der Einleitstellen aus der Siedlungs-

entwässerung in die Gewässer. 

Fazit 
Die Hälfte der Einleitstellen aus Kanalisa-
tionen in die Gewässer verursacht keine 
Beeinträchtigung der Gewässer. Bezüg-
lich Gewässerschutz ist damit ein akzep-
tables Niveau erreicht. Für die beanstan-
deten Einleitstellen werden in den GEP 
die Ursachen für die Gewässerbeein-
trächtigungen festgestellt und Massnah-
men zu deren zukünftiger Vermeidung 
festgelegt. Meist handelt es sich dabei 
um verhältnismässig einfache Massnah-
men wie das Neu-Einstellen von Hoch-
wasserentlastungen oder die Sanierung 
von Fehlanschlüssen. Mit der Umsetzung 
dieser GEP-Massnahmen in den nächs-
ten Jahren wird eine deutliche Verbesse-
rung der Gesamt-Situation erwartet.  

Mit Hilfe der GEP konnte hier der tat-
sächliche Einfluss der Siedlungsentwäs-
serung auf die Gewässer gut aufgezeigt 
werden. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
mit den GEP-Massnahmen eine direkte 
Verbesserung für die Gewässer erreicht 
werden kann. Wichtig ist daher, dass 
diese konsequent umgesetzt werden 
(Massnahme B2). Zukünftig wird im 
Rahmen der GEP-Nachführungen (Kapi-
tel 3.2.3) eine Überwachung der Einleit-
stellen in Form einer Erfolgskontrolle 
etabliert werden. 

3.4 Fremdwasser 
3.4.1 Ist-Zustand 
Als Fremdwasser wird sauberes Wasser 
(z.B. Quell-, Drainage-, Brunnen- oder 

Grundwasser) bezeichnet, das in die 
Misch- oder Schmutzabwasserkanalisati-
on eingeleitet wird, auf die Kläranlage 
gelangt und dort mitbehandelt wird. 
Fremdwasser beeinflusst in der Regel die 
Leistungsfähigkeit der Kläranlagen (Kapi-
tel 5, Abbildung 5.3). Fremdwasser darf 
gemäss Art. 12 Abs. 3 GSchG nicht auf 
die ARA geleitet werden. Die Gemeinden 
sind dafür verantwortlich, dieses generel-
le Verbot umzusetzen.  

Abbildung 3.6 zeigt die Fremdwasseran-
teile in den ARA-Einzugsgebieten. In ca. 
einem Drittel der 62 Abwasserregionen 
beider Kantone liegt der Fremdwasseran-
teil zwischen 30 und 50%. Über die Hälf-
te der ARA-Einzugsgebiete weist immer 
noch einen Anteil von über 50% auf.  

Im VOKOS 2004 wurde für den Kan-
ton Bern das Ziel festgelegt, den 
Fremdwasseranteil im Jahresmittel 

in allen ARA-Einzugsgebieten bis 2007 
auf unter 60% und bis 2012 auf unter 
50% zu reduzieren. Die Fremdwassersi-
tuation hat sich jedoch seither nicht stark 
geändert. Immer noch weisen 20 ARA-
Einzugsgebiete einen Fremdwasseranteil 
von über 60% auf. Das erste Etappenziel 
ist damit nicht erreicht worden (Abbildung 
3.6). Bezüglich der Einwohnerwerte ist 
jedoch eine Verbesserung der Situation 
zu bemerken. 39% der Einwohner des 
Kantons Bern gehören inzwischen zu 
einem ARA-Einzugsgebiet mit einem 
Fremdwasseranteil von unter 30%. Diese 
Verbesserung rührt daher, dass der 
Fremdwasseranfall in der Region Bern 
(diese umfasst allein ca. ⅓ der Einwoh-
ner des Kantons Bern) gesenkt werden 
konnte (Abbildung 3.6).  

 

Abbildung 3.5: 
Geografische Verteilung der 

Einleitstellen aus der Siedlungs-
entwässerung in die Gewässer 
mit Beurteilung zum Zeitpunkt 

der GEP-Erstellung und Anteile 
an allen untersuchten Einleitstel-

len bezüglich Beeinträchtigung 
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Hinweis zu Abbildung 3.8: In den Aus-
wertungen der Jahre 1997 und 2002 
wurden die Einzugsgebiete mit grösser 
60% Fremdwasseranteil nicht extra aus-
geschieden. In den letzten VOKOS-
Berichten sind die Auswertungen zudem 
auf die Prioritäten in der Fremdwasserre-
duktion, hier hingegen einheitlich auf den 
Fremdwasseranteil in % bezogen. 

3.4.2 Beurteilung 
Mit der Umsetzung der GEP-
Massnahmen wird eine Verbesserung 
der Fremdwassersituation erwartet. Zum 
einen benötigt diese oft mehrere Jahre 

resp. werden die Massnahmen erst eini-
ge Jahre nach Fertigstellung der GEP 
begonnen und oftmals geht die Umset-
zung der GEP-Massnahmen in den Ge-
meinden nur schleppend voran (Kapitel 
 3.2.4), zum anderen stehen viele GEP 
noch immer in Bearbeitung.  

In vielen Regionen mit einem Fremdwas-
seranteil > 60% sind Massnahmen zur 
Reduktion des Fremdwasseranfalls im 
Gange (Berner Jura, Orpund, Grenchen, 
Saanen, Herzogenbuchsee), womit sich 
die Situation mittelfristig verbessern wird. 
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Die Erfahrung hat ausserdem gezeigt, 
dass Konzepte zur Fremdwasserredukti-
on, die nur das öffentliche Kanalisations-
netz umfassen, oftmals wenig effizient 
sind, weil das Fremdwasser weiterhin 
über die privaten Hausanschlussleitun-
gen eindringt. Diese müssen in Zukunft 
bei der Kontrolle und der Sanierung von 
Abwasseranlagen ebenso eingeplant 
werden wie die öffentlichen Abwasseran-
lagen (Kapitel 3.5).  
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3.4.3 Fremdwasserreduktion im Ber-
ner Jura 

Im Berner Jura sind Massnahmen zur 
Fremdwasserreduktion mit geschätzten 

Gesamtkosten von rund 35 Mio. Franken 
geplant. Damit sollen insgesamt ca. 5.2 
Mio. m3 Fremdwasser pro Jahr eliminiert 
werden. 

Hauptursachen für den Fremdwasserein-
trag sind Quellen, Drainagen (von 
Grundstücken, Strassen und landwirt-
schaftlichen Flächen) sowie undichte 
Sammelleitungen. Der Grossteil der 
Massnahmen bezieht sich auf die Elimi-
nation speziell dieser Ursachen durch 
separate Ableitung des Fremdwassers 
oder Sanierung der undichten Leitungen. 

Knapp die Hälfte der gesamten Kosten 
entfällt auf die Leitungsneubauten. Damit 
kann voraussichtlich auch knapp die 
Hälfte des gesamten Fremdwassers eli-
miniert werden. 10% der gesamten Kos-
ten entfallen auf die Sanierung undichter 
Sammelleitungen. Damit sollen erwartete 
14% des gesamten Fremdwassers elimi-
niert werden (Abbildung 3.9).  

Die spezifischen Kosten belaufen sich 
unter Berücksichtigung der gesamten 
Lebensdauer einer Massnahme auf ge-
schätzt 10 Rappen pro m3 für den Neu-
bau der Reinabwasserleitungen. Für die 
Sanierung von Sammelleitungen ergeben 
sich Kosten von ca. 8,5 Rappen pro m3 
und für die Einführung eines Trennsys-
tems ca. 20 Rappen pro m3. 

3.5 Aufgaben der Ge-
meinden 

3.5.1 Einleitung 
Die Gemeinden spielen für die Erfüllung 
der Aufgaben in der Siedlungsentwässe-
rung (Kapitel 3.1.1) eine grosse Rolle. 
Sie sind zuständig für den Betrieb und 
den Unterhalt der meisten öffentlichen 
Abwasseranlagen und haben die Aufsicht 
über die privaten Abwasseranlagen. Zu 
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Abbildung 3.8 : 
Fremdwasseranteil nach Anzahl 

ARA-Einzugsgebieten im Kanton 
Bern seit 1997 

Abbildung 3.9: 
Fremdwasseranteil nach Ein-

wohneranteil im Kanton Bern seit 
1997 

Abbildung 3.7  
Kosten und Menge an eliminier-

barem Fremdwasser für die 
Beseitigung der verschiedenen 

Fremdwasserursachen im Berner 
Jura 
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den Abwasseranlagen gehören sämtliche 
Kanalisationsleitungen mit den zugehöri-
gen Sonderbauwerken sowie die Versi-
ckerungsanlagen. Diese müssen zum 
einen genügend Kapazität für die stetige 
Abwasserableitung von allen Grundstü-
cken inkl. der Industrie- und Gewerbeflä-
chen  bieten und zum anderen zuverläs-
sig betrieben und unterhalten werden, 
um den Gewässerschutz und die 
Fremdwasservermeidung zu gewährleis-
ten.  

Anhand einer Umfrage unter allen 517 
Gemeinden der Kantone Bern und Solo-
thurn wurde überprüft, wie die folgenden 
dazu erforderlichen Aufgaben wahrge-
nommen werden:  

 Führen von Anlagekatastern;  

 Kontrolle, Betrieb u. Unterhalt der 
gemeindeeigenen Kanalisations-
leitungen;  

 Kontrolle von Grundstücksent-
wässerungen (Hausanschlusslei-
tungen, Entwässerung von Indust-
riebetrieben und -arealen, Versi-
ckerungsanlagen). 

3.5.2 Anlagekataster 
Um den Unterhalt und speziell die Kon-
trolle aller Abwasseranlagen zu organi-
sieren, ist es für Gemeinden unerlässlich, 
über einen stets aktuellen Kataster der 
öffentlichen und privaten Kanalisations-
anlagen inkl. der Versickerungsanlagen 
zu verfügen.  

Kanalisationskataster 
Knapp die Hälfte der Gemeinden in bei-
den Kantonen führt keinen Kataster mit 
den privaten Grundstücksentwässerun-
gen. Dadurch können diese Leitungen 
auch nicht in die Kontroll- und Unter-
haltsplanung miteinbezogen werden (Ab-
bildung 3.10). Aus der Beurteilung der 
Kontrolle der Grundstücksentwässerun-
gen geht weiterhin hervor, dass nur ca. 
65% der Gemeinden ihren Kataster im 
Rahmen der Bau- oder Schlusskontrolle 
von Grundstücksentwässerungen nach-
führen (Kapitel 3.5.4).   

 

 

 

 

 

192

27

10

163

Kataster mit privaten Grundstücks-
entwässerungen vorhanden
Kataster mit privaten Grundstücksentw.
teilweise vorhanden oder in Erarbeitung
Kein Kataster mit privaten Grundstücks-
entwässerungen vorhanden
keine Angabe oder nicht angeschlossen

64

4

49

8

     Kanton Bern                       Kanton Solothurn

 
Versickerungskataster 
In beiden Kantonen verfügen nur etwa 
ein Viertel bis ein Drittel der Gemeinden 
über einen Versickerungskataster in ihrer 
Gemeinde oder bei einem Fachbüro oder 
dem AWA - Berner Gemeinden können 
ihren Kataster auch über Internet beim 
AWA führen (Abbildung 3.11). Viele der 
Gemeinden, die angeben, einen Versi-
ckerungskataster zu haben, geben 
gleichzeitig an, dass sich dieser in Erar-
beitung befindet. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass auch die vorhandenen 
Versickerungskataster nicht immer voll-
ständig sind. Über die Hälfte der Ge-
meinden haben keinen Versickerungska-
taster, obschon etwa ein Drittel dieser 
Gemeinden bereits einen GEP erstellt 
hat. Der Grossteil der Gemeinden gibt als 
zuständige Person für die Kontrolle der 
Versickerungsanlagen den eigenen Bau-
verwalter oder ein externes Ingenieurbü-
ro an. 

44

94

206

38 10

Gemeindeeigener Versickerungskataster
Versick.kat. bei Fachbüro oder AWA (Kt. Bern)
Kein Versickerungskataster
Keine Versickerungsanlagen
Keine Angabe

15

17

71

14
8

     Kanton Bern                       Kanton Solothurn

 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.10: 
Kanalisationskataster mit Eintrag 
der privaten Grundstücksentwäs-
serungen in den Gemeinden 
(Anzahl Gemeinden) 

Abbildung 3.11: 
Versickerungskataster in den 
Gemeinden (Anzahl Gemeinden) 
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3891
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397
309

206

1030%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 2002 2008
Kein Versickerungskataster
Versickerungskat. vorh. oder in Arbeit
Keine Versickerungsanlagen
keine Angabe

 

167

157

55
13

Wartungs-u. Kontrollplan vorh.
kein Wartungs-u. Kontrollplan, kein GEP
kein Wartungs-u. Kontrollplan, GEP fertig
keine Angabe oder nicht angeschlossen

71
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     Kanton Bern                       Kanton Solothurn
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345 300
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18 11 130%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 2002 2008
Kein Wartungs- und Kontrollplan               

Wartungs- und Kontrollplan vorhanden

keine Angabe oder nicht angeschlossen
 

153

139

82
513

Kanalfernsehen von allen öffentlichen und
privaten Kanalisationsleitungen vorhanden 

Kanalfernsehen von allen öffentlichen
Kanalisationsleitungen vorhanden 

Kanalfernsehen nicht von allen öffentlichen
Kanalisationsleitungen vorh. / noch kein GEP 

Kanalfernsehen nicht von allen öffentlichen
Kanalisationsleitungen vorh. / GEP vorhanden 

keine Angabe oder nicht angeschlossen

2

64

25

27

7

     Kanton Bern                       Kanton Solothurn

 

Ein Vergleich mit den letzten VOKOS 
zeigt eine Zunahme der Gemeinden, die 

einen Versickerungskataster aufge-
baut haben resp. aufbauen (Abbil-
dung 3.12). Im letzten VOKOS wur-
de 127 Gemeinden aufgrund des 

vorhandenen Grundwasserverschmut-
zungsrisikos eine hohe Priorität für die 
Erstellung oder Anpassung ihres Versi-
ckerungskatasters zugeordnet. Von die-
sen haben nun 59 einen Versickerungs-
kataster, 56 noch keinen Versickerungs-
kataster. 6 Gemeinden haben keine Ver-
sickerungsanlagen, 5 Gemeinden haben 
zu einer anderen Gemeinde fusioniert 
und 1 Gemeinde hat keine Angaben ge-
macht. 

3.5.3 Kontrolle, Betrieb und Unter-
halt der Kanalisationsnetze 

Der Betrieb und der Unterhalt des öffent-
lichen wie auch des privaten Kanalnetzes 
sind die Grundlage für einen zuverlässi-
gen Grundwasserschutz und die Vermei-
dung von Fremdwassereinträgen in das 
Kanalisationsnetz. Hauptaufgaben der 
Gemeinden sind daher die Wartung ihres 
Kanalnetzes mithilfe eines Wartungs- 
und Kontrollplans sowie die Kontrolle des 
Kanalnetzes mittels Kanalfernsehauf-
nahmen. 

Wartungs- und Kontrollplan  
Etwa 40% der Gemeinden im Kanton 
Bern und ca. 60% im Kanton Solothurn 
verfügen über einen Wartungs- und Kon-
trollplan. Etwa 16% aller Gemeinden 
verfügen über keinen Wartungs- und 
Kontrollplan bei gleichzeitig bereits vor-
handenem GEP (Abbildung 3.13). 

Ein Vergleich mit der Situation der 
letzten VOKOS zeigt, dass über die 
Jahre hinweg doch immer mehr 

Gemeinden einen Wartungs- und Kon-
trollplan eingeführt haben (Abbildung 
3.14). 

Kanalfernsehaufnahmen 
In etwa der Hälfte aller Gemeinden im 
Kanton Solothurn und gut einem Drittel 
der Gemeinden im Kanton Bern sind 
Kanalfernsehaufnahmen für das öffentli-
che Kanalnetz vorhanden. In immer noch 
einem Fünftel der Gemeinden beider 
Kantone ist das öffentliche Kanalisati-
onsnetz nicht vollständig aufgenommen 
worden, obwohl ein GEP bereits vorhan-
den ist. Nur wenige Gemeinden besitzen 
von allen ihren öffentlichen und privaten 
Kanalisationsleitungen Kanalfernsehauf-
nahmen (Abbildung 3.15). 

Abbildung 3.12: 
Versickerungskataster in den 
Berner Gemeinden seit 1997 

(Anzahl Gemeinden) 

Abbildung 3.13: 
Wartungs- und Kontrollplan in 
den Gemeinden (Anzahl Ge-

meinden) 

Abbildung 3.14: 
Wartungs- und Kontrollplan in 
den Gemeinden des Kantons 

Bern seit 1997 

Abbildung 3.15: 
Kanalfernsehaufnahmen in den 

Gemeinden (Anzahl Gemeinden) 
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Vor dem Hintergrund der immer noch 
hohen Fremdwasseranteile in beiden 
Kantonen ist eine vermehrte Kontrolle 
der privaten Grundstücksentwässerun-
gen unerlässlich, da erfahrungsgemäss 
ein beachtlicher Teil des Fremdwassers 
über schadhafte Hausanschlussleitungen 
in das Kanalisationsnetz eindringt. 

3.5.4 Kontrolle der Grundstücksent-
wässerungen 

Aufgaben der Gemeinden in Bezug auf 
den Bau neuer Grundstücksentwässe-
rungen (private Hausanschlussleitungen) 
sind die 

 Prüfung der Gewässerschutzge-
suche (inkl. Versickerungsanla-
gen) und die Plangenehmigung 
vor Baubeginn; 

 Bau- und Schlusskontrolle der 
Grundstücksentwässerungen inkl. 
Kanalfernsehaufnahme und 
Dichtheitsprüfung. 

Wichtig ist, dass diese Aufgaben durch 
fachtechnisch ausgebildetes Personal 
durchgeführt werden. Darunter werden 
Bauverwalter (der eigenen oder einer 
anderen Gemeinde), externe Spezialis-
ten (Ingenieur- oder Architekturbüro) 
oder Behörden des Abwasserverbandes 
verstanden. Als nicht-fachtechnisch aus-
gebildetes Personal gelten Gemeinde-
schreiber, Gemeinderat, Kommissions-
mitglieder oder andere Gemeindeange-
stellte. 

Die Gemeinde muss die Dichtheitsprü-
fung nicht selbst durchführen. Sie kann 
im Rahmen der Selbstdeklarationspflicht 
festlegen, was bei Bauvorhaben zu kon-
trollieren ist. Danach überprüft sie nur, ob 
das entsprechende Protokoll die Dicht-
heit bestätigt.  

Einzig den Abwasseranschluss an 
das öffentliche Netz sowie allfällige 
Versickerungsanlagen muss sie ge-

mäss Art. 47 Abs. 4 b und c BewD selbst 
kontrollieren. 

Prüfung der Gewässerschutzgesuche 
und der Plangenehmigung vor Baube-
ginn 
In beiden Kantonen werden die Prüfung 
der Gewässerschutzgesuche und die 
Plangenehmigung vor Baubeginn in etwa 
der Hälfte der Gemeinden durch nicht 
fachtechnisch geeignetes Personal oder 
gar nicht ausgeführt. Etwa die Hälfte 
dieser Gemeinden hat bereits einen ab-
geschlossenen GEP (Abbildung 3.16). 

Viele Gemeinden geben mehrere Perso-
nen an, die die Gewässerschutzgesuche 
bearbeiten (in Abbildung 3.16: „zum Teil 
fachtechnisch ausgebildetes Personal“). 
Dies bedeutet in der Regel, dass Stan-
dardgesuche durch eigene Personen 
beurteilt werden, während für umfangrei-
chere Gesuche eine externe Fachperson 
hinzugezogen wird.  

107

70
98

109

8

fachtechnisch ausgebildetes Personal
zum Teil fachtechnisch ausgebildetes Personal
nicht fachtechnisch ausgebildetes Personal
Aufgaben werden nicht oder nur z.T. ausgeführt
keine Angabe oder nicht angeschlossen
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47
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     Kanton Bern                       Kanton Solothurn
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297
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Alle Aufgaben * 
Schlusskontrolle und Dichtheitsprüf. in Zone S 
Aufgaben werden nicht oder nur z.T. ausgeführt
keine Angabe oder nicht angeschlossen

5 10

103

7

     Kanton Bern                       Kanton Solothurn

* Bau- u. Schlusskontrolle sowie Dichtheitsprüfung in allen 
Gewässerschutzbereichen  

Bau- und Schlusskontrolle der Grund-
stücksentwässerungen 
In über drei Viertel der Gemeinden beider 
Kantone werden keine Schlusskontrollen 
und Dichtheitsprüfungen der Grund-
stücksentwässerungen vorgenommen 
(Abbildung 3.17). Heute ist bekannt, dass 
über die Hälfte der privaten Hausan-
schlussleitungen undicht sind. Ca. 75% 
davon wurden bereits undicht erstellt! Mit 
einer systematischen Kontrolle aller neu 
erstellten Grundstücksentwässerungen 
mittels Kanalfernsehen und Dichtheits-
prüfung könnte also ein Grossteil der 
Undichtigkeiten im Kanalnetz bereits 
vermieden und damit ein grosser Beitrag 
zur Fremdwasservermeidung geleistet 
werden. Da der Ersteller einer Leitung 
ohnehin die Dichtheit nachweisen muss, 
besteht hier auch kein zusätzlicher Auf-
wand. Ein Verzicht auf diese Massnahme 
ist nicht nachhaltig. 

Folgende weitere Aufgaben der Kontrolle 
der Grundstücksentwässerungen werden 

Abbildung 3.16: 
Prüfung der Gewässerschutzge-
suche und Plangenehmigungen 
vor Baubeginn in den Gemein-
den (Anzahl Gemeinden) 

Abbildung 3.17: 
Bau- und Schlusskontrolle in den 
Gemeinden (Anzahl Gemeinden) 
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von den Gemeinden wie folgt wahrge-
nommen: 

 BE SO 
Prüfung der Gewässer-
schutzgesuche 

361 
94%

73 
62%

Plangenehmigung vor 
Baubeginn 

283 
74%

111 
94%

Überprüfen der Verlegung 
und Baukontrolle (bevor 
die neu erstellten Anlagen 
einbetoniert werden) 

291 
76%

88 
75%

Einmessen des An-
schlusspunktes und der 
Grundstücksanschlusslei-
tung 

232 
60%

90 
76% 
 

Kontrolle der Ausfüh-
rungspläne 

230 
60%

53 
45%

Nachführung des Kanali-
sations- und Versicke-
rungskatasters sowie ggf. 
der GEP-Daten 

251 
65%

80 
68%

Schlussabnahme protokol-
liert 

206 
54%

40 
34%

Schlussabnahme nicht 
protokolliert 

114 
30%

47 
40%

Dichtheitsprüfung der 
Grundstücksentwässerun-
gen 

93 
24%

19 
16%

 

96

99
2517

44

111

0
0-30%
30-60%
60-100%
unbekannt
keine Angabe

16

34

145

42

14

     Kanton Bern                       Kanton Solothurn

 

194188

10

Es wird ein Register geführt

Es wird kein Register geführt

keine Angabe
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90

10

     Kanton Bern                       Kanton Solothurn

 

3.5.5 Entwässerung von Industrie- 
und Gewerbearealen 

Aus Industrie- und Gewerbearealen fällt 
verschmutztes wie unverschmutztes 
Regenwasser von überbauten Flächen 
an. Aufgabe der Siedlungsentwässerung 
ist es, dieses Abwasser zuverlässig und 
regelkonform abzuleiten. Um die not-
wendigen Kapazitäten bereitstellen zu 
können, sollten die Gemeinden daher die 
noch nicht überbauten Flächen in den 
Industrie- und Gewerbezonen kennen 
und ein Register der Industrie- und Ge-
werbebetriebe führen, das ja auch für die 
Erhebung von verursachergerechten 
Gebühren benötigt wird. 

In knapp der Hälfte der Gemeinden ste-
hen weniger als 30% der Flächen in den 
ausgeschiedenen Industrie- und Gewer-
bezonen noch als Reserveflächen zur 
Verfügung. Etwa ein Drittel der Gemein-
den kennt seine Reserveflächen nicht 
(Abbildung 3.18).  
Etwa die Hälfte der Berner und 80% der 
Solothurner Gemeinden führen kein Re-
gister der Industrie- und Gewerbe-
betriebe (Abbildung 3.19). Hier muss 
jedoch berücksichtigt werden, dass in 
vielen kleinen Gemeinden nur sehr weni-
ge bis gar keine Industrie- oder Gewer-
bebetriebe vorhanden sind und ein Re-
gister damit hinfällig ist.  

Es ist Aufgabe der GEP, für die noch 
nicht überbauten Gewerbeflächen Ent-
wässerungskonzepte aufzuzeigen resp. 
die notwendige Abflusskapazität einzu-
planen.   

3.6 Fazit 
GEP-Erstellung und Nachführung 
Die Hälfte aller kommunalen GEP und 
ein grosser Teil der Verbands- und regi-
onalen GEP sind erstellt worden. Da die 
GEP die Grundlage für alle zu erreichen-
den Aufgaben in der Siedlungsentwässe-
rung darstellen, muss die Fertigstellung 
der noch in Bearbeitung stehenden und 
die Erstellung der noch nicht begonnen 
GEP rasch vorangetrieben werden. Zu-
dem soll die GEP-Nachführung in Form 
einer fortlaufenden Planung flächende-
ckend etabliert werden (Massnahme A2).  

 
 
 

Abbildung 3.18 : 
Anteil der noch nicht überbauten 

Flächen an den ausgeschiede-
nen I+G-Flächen in den Gemein-

den (Anzahl Gemeinden) 

Abbildung 3.19: 
Register der Industrie und Ge-

werbebetriebe in den Gemeinden 
(Anzahl Gemeinden) 
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Umsetzung von GEP-Massnahmen 
Hinsichtlich der Umsetzung der GEP-
Massnahmen zeigt sich in den beurteilten 
Berner Gemeinden zum Teil ein beträcht-
liches Defizit. Dadurch können viele Zie-
le, die in der Siedlungsentwässerung 
erreicht werden müssen, vor allem die 
Fremdwasserreduktion und der verbes-
serte Schutz der Gewässer vor Einleitun-
gen aus der Siedlungsentwässerung, 
nicht erreicht werden. Die Umsetzung der 
GEP-Massnahmen muss vermehrt in den 
Vordergrund treten. Speziell Gemeinden 
mit mittlerem und grossem Defizit müs-
sen angehalten werden, ihre Aufgaben 
besser wahrzunehmen. Beide Kantone 
streben eine systematischere Kontrolle 
der GEP-Umsetzungen an (Massnahme 
B2). 

Einfluss der Siedlungsentwässerung 
auf die Oberflächengewässer 
Einleitstellen aus der Kanalisation in die 
Oberflächengewässer weisen im Kanton 
Bern noch in ca. 50% der Fälle Beein-
trächtigungen auf. Durch eine konse-
quente Umsetzung der GEP-Mass-
nahmen können diese deutlich reduziert 
werden. Im Rahmen der GEP-Nach-
führungen werden die Einleitstellen in 
Zukunft regelmässig beobachtet.   

Fremdwasser 
Über die Hälfte der ARA-Einzugsgebiete 
weist noch immer einen Fremdwasseran-
teil von über 50% auf. Grundlage für die 
Fremdwasserreduktion sind die GEP, in 
denen entsprechende Massnahmen defi-
niert werden. Da diese vielfach noch in 
Bearbeitung stehen, die Umsetzung von 
Massnahmen oft langfristig ist und GEP-
Massnahmen nicht selten verzögert oder 
gar nicht umgesetzt werden, konnten in 
der Fremdwasserreduktion bisher keine 
flächendeckenden Erfolge erzielt werden. 
Konkrete Massnahmen können im We-
sentlichen nur über die GEP veranlasst 
werden. Der Abschluss vieler noch in 
Bearbeitung stehender GEP und die 
Umsetzung der GEP-Massnahmen sind 
voranzutreiben. 

Aufgaben der Gemeinden 
Ein Teil der Gemeinden nimmt ihre Auf-
gaben in Bezug auf die Kontrolle, den 
Betrieb und den Unterhalt ihrer beste-
henden Abwasseranlagen sowie die 
Baukontrolle neu erstellter Grundstücks-
entwässerungen  nicht zuverlässig wahr. 
Vielfach werden ausserdem die privaten 
Kanalisationsleitungen im Unterhalt, in 

der Planung und damit auch in der Sa-
nierung noch kaum beachtet. Die Gefahr 
von Grundwasserbeeinträchtigungen und 
einem weiterhin hohen (oder sogar zu-
nehmenden) Fremdwasseranfall steigt 
somit.  

Bedenklich ist, dass viele Gemeinden, 
die diesbezüglich Defizite aufweisen, 
bereits einen GEP erstellt haben. Viele 
der Aufgaben werden im GEP aufgegrif-
fen und die entsprechenden Massnah-
men formuliert. Offenbar reicht dies je-
doch oft nicht aus, um die Gemeinden 
zum Handeln zu bringen (siehe Mass-
nahme B2).  

Ergebnis 
Die Siedlungsentwässerung befindet sich 
mit den vorhandenen Abwasseranlagen, 
einem fast vollständigen Anschlussgrad 
und dem erreichten Gewässerschutz auf 
einem hohen Niveau. Nun stehen der 
Erhalt und die Optimierung der vorhan-
denen Abwasseranlagen im Vorder-
grund. Defizite bestehen hier vor allem 
bei der zügigen Bearbeitung der noch 
ausstehenden GEP und der Umsetzung 
der GEP-Massnahmen, des Weiteren bei 
der Wahrnehmung der notwendigen Auf-
gaben in den Gemeinden. Um diesem zu 
begegnen, wurden im Kapitel 9 Mass-
nahmen formuliert. Um eine langfristige 
und flächendeckende Verbesserung die-
ser Situation zu erreichen, muss die Or-
ganisation der Aufgaben im Ganzen  
überdacht werden. (Kapitel Organisati-
on). 
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4  Industrie und Gewerbe 

4.1 Industrieabwasser
4.1.1 Einleitung und generelle Ziele

4.1.2 Besonderheiten des Industrieabwassers

4.1.3 Vermeidung und Rückgewinnung 

 von Industrieabwasser

4.1.4 Behandlung von Industrieabwasser

4.1.5 Entwässerung von Industrie- und 

 Gewerbearealen

4.1.6 Verursacherprinzip und 

 Abwassergebühren

4.2 Übersicht Betriebe
4.2.1 Abwasserdaten/Monitoring I+G

4.2.2 Direkteinleiter

4.2.3 Indirekteinleiter

4.3 Vollzug
4.3.1 Bewilligung

4.3.2 Kontrolle

4.3.3 Kooperationsvereinbarung

4.3.4 Branchenvereinbarung

4.4 Fazit
4.4.1 Auf Ebene der Kantone

4.4.2 Auf Ebene der I+G-Betriebe
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Zusammenfassung  
In den Kantonen Bern und Solothurn 
wurden insgesamt 5 800 abwasserrele-
vante Betriebe erfasst, in denen 
Schmutzstoffsfrachten erzeugt werden, 
die rund 1.2 Mio. Einwohnerwerten (EW) 
entsprechen.  

Ein guter Indikator für die Schadstoffein-
träge aus Industrie und Gewerbe (I+G) 
ist die Analyse der Schwermetallgehalte 
im Klärschlamm. Diese sind in den letz-
ten 18 Jahren um ca. 30-50% zurückge-
gangen. In den letzten 4-5 Jahren wur-
den jedoch nur noch geringe Reduktio-
nen erzielt, denn die Zielvorgaben der 
Gewässerschutzverordnung betreffend 
I+G sind weitgehend erreicht. 

Der hohe Stand soll zukünftig nicht bloss 
gehalten, sondern gemäss Stand der 
Technik optimiert oder ausgebaut wer-
den. 

Freisetzungen von Chemikalien durch 
Unfälle und Löschwasser stellen grosse 
Gefährdungen für die Gewässer dar. 
Deshalb haben die I+ G-Betriebe Risiko-
vorsorge im Hinblick auf ausserordentli-
che Ereignisse zu betreiben. Die im 
Rahmen der Störfallverordnung ange-
ordneten Massnahmen sind bei Betrie-
ben und Feuerwehren jedoch häufig nicht 
mehr präsent.  

Im Vollzug ergibt sich für die Kantone 
eine Vielzahl von Aufgaben, die nicht 
flächendeckend wahrgenommen werden 
können. Die Schwerpunkte im Arbeits-
programm werden periodisch den aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. 

In den kommenden Jahren werden die 
folgenden Schwerpunkte gesetzt:  

 Besseres Erkennen von gewässer-
schutzrelevanten Umnutzungen in 
Betrieben, in Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden; 

 Verbesserung des Vollzugs der Stör-
fallverordnung; 

 Stärkung der Eigenkontrolle bei den 
Betrieben und weiteres Engagement 
bei Umweltkooperations- und Bra-
chenvollzugsvereinbarungen.   

4.1 Industrieabwasser 
4.1.1 Einleitung und generelle Ziele 
Industrieabwässer haben aufgrund ihrer 
Menge und Zusammensetzung eine 
grosse Bedeutung für den Gewässer-
schutz. Dank der grossen Anstrengungen 
vieler Partner in der Behandlung von 
Industrieabwässern konnte ein wesentli-
cher Beitrag zur Verbesserung der heuti-
gen doch meist guten bis sehr guten Ge-
wässerqualität geleistet werden. Der er-
reichte hohe Stand bei den industriellen 
Prozessen und bei der Abwasserbehand-
lung erlaubt heute einen stabilen Betrieb 
der öffentlichen Abwasserinfrastrukturan-
lagen und soll zukünftig nicht bloss ge-
halten, sondern wo erforderlich und er-
strebenswert, gemäss Stand der Technik 
optimiert oder ausgebaut werden. Dies 
ist allein in enger Zusammenarbeit zwi-
schen Betrieben, Kläranlagen und den 
kantonalen Gewässerschutzfachstellen 
möglich. Ein wichtiges Mittel dazu ist die 
betriebliche Eigenkontrolle, welche trotz 
des achtenswerten bisher erlangten Ni-
veaus weiter vorangetrieben werden soll. 

Für die unmittelbare und mittelfristige 
Zukunft ergeben sich daraus im Einklang 
mit der eidgenössischen Gesetzgebung 
die generellen Ziele und Aufgaben im 
Bereich Industrie und Gewerbe (I+G). 
Diese beinhalten im Besonderen: 

 Die fortdauernde Funktionsfähigkeit 
der zentralen ARA ist zu erhalten. 
Insbesondere sind akute Störungen 
aller Art zu verhindern; 

 Die Reinigungskapazität der zentra-
len ARA darf durch blosse Verdün-
nung der Abwässer nicht verschlech-
tert werden; 

 Die industriellen Abwässer dürfen die 
Lebensdauer und Funktionstüchtig-
keit der kommunalen Anlagen nicht 
beeinträchtigen; 

 Die Gefährdung der Allgemeinheit 
und des Abwasserreinigungsperso-
nals ist auszuschliessen; 

 Die Kosten für den Bau, Betrieb, 
Unterhalt, Sanierung und Ersatz der 
Abwasseranlagen, die öffentlichen 
Zwecken dienen, sind mit Gebühren 
oder anderen Abgaben den Verursa-
chern zu überbinden. 

4 Industrie und Gewerbe



INDUSTRIE UND GEWERBE VOKOS 2010 

46 

4.1.2 Besonderheiten des Industrie-
abwassers 

Industrieabwasser umfasst Abwasser 
aus gewerblichen und industriellen Be-
trieben oder damit vergleichbares Ab-
wasser, wie solches aus Laboratorien 
und Spitälern. Das Wasser wird als Roh-
stoff, Reinigungs-, Transport- oder Lö-
semittel, sowie als Energieträger (Kühl-
mittel) eingesetzt und nach Gebrauch, 
sofern es nicht in Produkten enthalten ist 
oder verdampft wird, als Abwasser abge-
leitet. Dieses kann Schmutz-, Nähr- und 
Schadstoffe der verschiedensten Art 
enthalten. 

Die Besonderheit des Industrieabwas-
sers besteht nicht nur in der stofflichen 
Zusammensetzung, sondern auch in der 
Abflussdynamik des Abwasseranfalls. 
Diese können kontinuierlich oder stoss-
weise, kurzzeitig oder über 24 Stunden, 
über das ganze Jahr oder saisonal an-
fallen und den Betrieb der Abwasseran-
lagen oder die Qualität der Ober-
flächengewässer direkt beeinflussen. 

Die Abwasserinhaltsstoffe lassen sich 
nach ihrer Wirkungsweise in zwei Kate-
gorien unterteilen (Tabelle 4.1): in 
Schmutz- und Nährstoffe, welche einer 
kommunalen Abwasserreinigungsanlage 
(ARA) grundsätzlich zuträglich sind, da 
biologisch abbaubar; und in Schadstoffe, 
wie Schwermetalle oder synthetische 
organische Verbindungen. Diese sind in 
der ARA unerwünscht oder schädlich. 

Schmutz- und Nährstoffe 

 Schwebstoffe 
 Eutrophierende Stoffe (insb. Nitrate, 

Phosphate) 
 Sauerstoffzehrende Stoffe 

Schadstoffe 

 Organische Halogen- Phosphor- und 
Zinnverbindungen 

 Cyanide 
 Metalle und Metallverbindungen 
 Biozide und Pflanzenschutzmittel 
 Stoffe mit karzinogenen, mutagenen 

oder das endokrine System beeinträch-
tigenden Eigenschaften 

 Persistente Kohlenwasserstoffe, sowie 
persistente und bioakkumulierende  or-
ganische toxische Stoffe 

Sie können Belebt- oder Faulschlammor-
ganismen vergiften, Klärschlämme konta-
minieren oder den Klärbetrieb (schlechter 

Sauerstoffübertrag, schlechte Schlamm-
struktur oder Schaumbildung) stören. 
Schadstoffe können im Kanalnetz auch 
Schäden verursachen: z.B. durch Säu-
ren, Laugen und Schwefelwasserstoff 
oder zu Geruchsproblemen bei konzent-
rierten Abwässern führen. 
 

Schadstoffe müssen deshalb vom Ab-
wasser ferngehalten bzw. vor der Ablei-
tung eliminiert werden, damit sie keine 
Schadwirkung in Kanalisation, Kläranlage 
und Gewässer entfalten können. 

4.1.3 Vermeidung und Rückgewin-
nung von Industrieabwasser 

Verbreiteter und etablierter bei Industrie-
abwasser als im häuslichen Abwasser 
sind Vermeidungs- oder Rückgewin-
nungsmassnahmen. Eine vermiedene 
Abwasserbelastung ist oftmals einem 
vermiedenen Rohstoffverlust gleichzu-
setzen. Eine wichtige, mittlerweile oft 
durchgeführte Massnahme besteht in der 
Ausschleusung von Konzentraten und 
deren anderweitige Verwertung oder 
Entsorgung. Eine Reduktion der Abwas-
serbelastung ist für den Betrieb meist  
auch wirtschaftlich interessant. 

Zeigen die Abwasser entlastenden Ver-
meidungsmassnahmen nicht den ge-
wünschten Erfolg, müssen die Abwässer 
im Betrieb (vor)behandelt werden. 

4.1.4 Behandlung von Industrieab-
wasser 

Im Kanton Solothurn stehen ca. 1’160 
und im Kanton Bern ca. 8’600 Ab-
wasser(vor)behandlungen im Einsatz. 
Die Abbildung 4.1 zeigt, dass das Ge-
werbe bzw. die Abwasser(vor)behand-
lungsanlagen mit einer Ausnahme in 
beiden Kantonen im Verhältnis annä-
hernd gleich vertreten sind. Im Kanton 
Solothurn weist die metallverarbeitende 
und metalloberflächenbehandelnde In-
dustrie mit ca. 210 Anlagen (Kanton Bern 
ca. 90 Anlagen) eine deutlich höhere 
Dichte auf. Anzumerken ist, dass im Kan-
ton Solothurn Mineralölabscheider, wel-
che als Vorabscheider dienen, nicht be-
willigungspflichtig sind (Kanton Solothurn 
ca. 50 grössere kontrollierte Anlagen, 
Kanton Bern insgesamt ca. 2'400 Anla-
gen). Der Erfolg bzw. die Wirkung dieser 
Vorbehandlungsanlagen zeigt sich auch 
in der Abnahme der Schwermetallbelas-
tung des kommunalen Klärschlamms 
über die letzten Jahre (Kapitel 4.2.3).  

Tabelle 4.1:  
Verzeichnis der wichtigsten 
schädlichen oder störenden 

Stoffe aus der EU-
Wasserrahmenrichtlinie  

(nicht abschliessend) 
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Abwasserbehandlung und Produktionsin-
tegrierte Massnahmen (richtige Planung 
der Prozesse, Vermeidung, Rückgewin-
nung) gehen oft ineinander über. Im Sin-
ne einer betrieblichen Optimierung sind 
die abwasserrelevanten Prozesse als 
auch die Industrieabwasserbehandlung 
jeweils an die aktuellste technische Ent-
wicklung anzupassen, so dass sie stets 
dem neuesten Stand der Technik ent-
sprechen. 

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) defi-
niert hierzu den Stand der Technik und 
publizierte entsprechende Vollzugshilfen. 
Ergänzende Informationen und Empfeh-
lungen aus der Praxis für einzelne Bran-
chen verfasste auch der Fachverband 
Schweizer Abwasser- und Gewässer-
schutzfachleute (VSA). International gilt 
zum Stand der Technik die Richtlinie der 
EU mit ihren ergänzenden branchenbe-
zogenen Dokumenten. 

Nicht nur Emissionsgrenzwerte sind für 
die Einhaltung des Standes der Technik 
massgebend. Auch internationale Ab-
kommen oder eine ungenügende Qualität 
des Gewässers können eine Anpassung 
erfordern. 

Neben der Industrieabwasserentsorgung 
im skizzierten engeren Sinne haben die 
industriellen und gewerblichen Betriebe 
auch Risikovorsorge im Hinblick auf aus-
serordentliche Ereignisse zu betreiben. 

4.1.5 Entwässerung von Industrie- 
und Gewerbearealen 

Auf den befestigten Flächen in Industrie- 
und Gewerbebetrieben ist je nach Nut-
zung (Lager, Umschlag, Aussenarbeits-
plätze, Werkverkehr etc.) mit einer Kon-
tamination des abfliessenden Regen-
wassers zu rechnen. Die von Wohnzo-
nen her bekannte Entwässerungsphilo-

sophie, welche für Regenwasser in der 
Regel eine Versickerung oder eine Ab-
leitung in ein Gewässer verlangt, ist nicht 
unbesehen auf Industrie- und Gewerbe-
zonen übertragbar. Häufig muss hier 
nicht nur das verschmutzte, sondern 
auch das potenziell verschmutzte Re-
genwasser in die Mischwasserkanali-
sation abgeleitet oder gereinigt werden. 
Zur Ausscheidung und Erfassung dieser 
potentiellen Flächen äussert sich das 
Kapitel Abwasserableitung.   

4.1.6 Verursacherprinzip und Ab-
wassergebühren 

Die Erstellung, der Unterhalt und der 
Betrieb öffentlicher Abwasseranlagen er-
fordern bedeutende Mittel und sind ge-
mäss Gewässerschutzgesetzgebung ver-
ursachergerecht zu finanzieren.  

Vor allem im Bereich der Industrieab-
wässer können kurzfristig abwasserre-
levante Aktivitäten eingestellt, reduziert 
oder intensiviert werden. Bei Neubauten, 
Erweiterungen oder Umbauten sind da-
her die ARA-Betreiber angehalten, Re-
serven massvoll und in enger verbindli-
cher Absprache mit den I+G-Betrieben, 
vorausschauend und nachhaltig zu pla-
nen.  

Die verursachergerechte Bemessung der 
Abwassergebühr ist auch ein Anreiz für 
I+G-Betriebe, innerbetriebliche Mass-
nahmen zur Reduktion oder Elimination 
von Abwassermenge und –fracht zu eru-
ieren und umzusetzen. 

Die Abwassergebühr ist nach der Richtli-
nie des VSA/FES «Finanzierung der 
Abwasserentsorgung» zu berechnen.  
Dabei wird für die Erhebung der Men-
gengebühr zwischen Gross- und Klein-
einleitern unterschieden. 

 

Abbildung 4.1: 
Art und Anzahl Abwasser(vor)-
behandlungsanlagen in den 
Kantonen 
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Für die Gebührenbemessung bei Gros-
seinleitern ist die Analyse von Ab-
wasserproben zur Frachtermittlung erfor-
derlich. Es drängt sich auf, die Modalitä-
ten betreffend Abwasserprobenahme und 
-untersuchung sowie die Berechnung in 
einem Vertrag zwischen dem Betrieb und 
der Gemeinde zu regeln. 

4.2 Übersicht Betriebe 
4.2.1 Abwasserdaten/Monitoring I+G 
Die Anzahl der beim AWA (Kanton Bern) 
registrierten abwasser- und abfallrelevan-
ten Betriebe beträgt ca. 11'000 bzw. 
3'000 beim AfU (Kanton Solothurn). Da-
von sind für beide Kantone zusammen 
ca. 5’800 abwasserrelevant. Bezüglich 
der Einleitungsart (Gewässer oder Kana-
lisation) und somit gewässerschutzrecht-
licher Anforderung an das Abwasser 
werden die Betriebe in Direkt- und Indi-
rekteinleiter eingeteilt. 

Die gesamthaft anfallenden Industrieab-
wässer ergeben umgerechnet in häusli-
ches Schmutzwasser ca. 563’000 hyd-
raulische EW mit etwa 1.3 Mio. biolo-
gischen EW (BE: 224’000 EWhydr und 
563’000 EWCSB; SO: 339'000 EWhydr und 
783'000 EWCSB). Die abgeleiteten Ab-
wassermengen pro Betrieb variieren 
dabei zwischen wenigen Kubikmetern 
pro Jahr und mehreren tausend Kubik-
metern pro Tag. Die erhobenen Daten in 
diesem Kapitel beziehen sich beim Kan-
ton BE auf das Jahr 2007 und beim Kan-
ton SO auf das Jahr 2007/2008.  

Nicht nur die Anzahl auch die Vielfalt der 
abwasserproduzierenden Betriebe ist 
gross. Von den abwasserrelevanten Be-
trieben haben, auf Grund der vorhande-
nen Gefahrstoffe, ca. 2’725 (BE ca. 
2'215; SO ca. 510) ein erhebliches Scha-
denpotential bei einem Störfall, das 

heisst ein chemisches oder biologisches 
Gefahrenpotenzial für Bevölkerung oder 
Umwelt (Tabelle 4.2). Unter die Stör-
fallverordnung (StFV) fallen Betriebe und 
auch Verkehrswege, welche ein gewis-
ses Gefahrenpotenzial (Mengenschwel-
len) aufweisen. Davon sind in beiden 
Kantone ca. 407 Betriebe betroffen. 

Seit 2008 werden zudem einige dieser 
Betriebe im öffentlich zugänglichen 
Schadstofffreisetzungs- und -transferre-
gister der Schweiz, das SwissPRTR, 
geführt. Es liefert Informationen zu Frei-
setzungen von Schadstoffen in Luft, 
Wasser und Boden, sowie zu Transfers 
von Abfällen und von Schadstoffen in 
Abwasser von Betrieben und aus diffu-
sen Quellen. Im Kanton Solothurn wur-
den 9 Betriebe und im Kanton Bern 14 
Betriebe aufgenommen. 

4.2.2 Direkteinleiter 

Mit Abwasserreinigung 
Die Anzahl der Direkteinleiter, welche 
eine Vollreinigung ihrer Abwässer vor-
nehmen müssen und direkt in ein Ge-
wässer einleiten, ist gering. 

Die fünf gewichtigsten industriellen 
Direkteinleiter mit biologischen Klär-
anlagen des Kantons behandeln pro 

Jahr ca. 4.8 Mio. m3 Abwasser und bau-
en dabei ca. 7’300 Tonnen CSBges (ent-
sprechend ca. 170'000 EWCSB) bei einem 
Wirkungsgrad von durchschnittlich 90-
95 % ab. 

Der Kanton Solothurn hat vier indus-
trielle Direkteinleiter, welche pro Jahr 
ca. 18.4 Mio. m3 Abwasser mit ca. 

32'000 Tonnen CSBges  behandeln (ent-
sprechen ca. 730’000 EWCSB). Etwa 80-
85% dieser Abwassermenge und Fracht 
ist auf eine Zellulosefabrik zurückzufüh-

Kategorie, Branche BE SO Gefahrenstoffe 
Wichtige Verlade-/Umschlagbereiche 101 3 Alle genannten Stoffe 

Tankstellen 1196 240 Benzin, Diesel, Biodiesel, Erdgas 

Metallverarbeitung 158 130 Perchlorethylen, Trichlorethylen, SM 

Oberflächenbehandlung/Galvanik 144 50 
Cyanide, Lösungsmittel Säuren, Laugen, 
Schwermetalle 

(Sonder)Abfallbehandlungsanlagen 21 60 
(Halogenierte) Kohlenwasserstoffe, Lösungs-
mittel Säuren, Laugen 

(Chemische)Textilreinigungen 38 10 Halogenierte Kohlenwasserstoffe 

Grosse Chemie- und Tankanlagen 13 8 
Lösungsmittel, Ammoniak, Propan, Butan, 
Säuren, Laugen 

Öffentliche Schwimmbäder 187 9 Chlor und andere Desinfektionsmittel 

Kühlsysteme mit Kontaminationsge-
fahr für Gewässer 

35 4 
NH3, Konditionierungsmittel (Stabilisatoren, 
Korrosionsinhibitoren, Enthärter, ...) 

Betriebe die der StFV unterliegen 322 85 Alle genannten Stoffe 

Tabelle 4.2: 
Betriebe/Anlagen mit  

Schadenspotential im Störfall 
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ren, welche ihren Betrieb Ende 2008 
einstellen musste. 

Die Abbildung 4.2 zeigt eine Übersicht 
über die anteilsmässigen CSB-Frachten 
der Direkteinleiter beider Kantone und 
den kommunalen Kläranlagen in die Ge-
wässer. Ein so grosser Direkteinleiter wie 
die Zellulosefabrik kann für einen Kanton 
durchaus prägend sein. 

Ohne Abwasserreinigung 
Auch heute gibt es immer noch Betriebe, 
die ihr Abwasser nicht oder nur teilweise 
reinigen können und direkt in ein Gewäs-
ser einleiten. Hierbei handelt es sich 
hauptsächlich um Fischzuchten, wenige 
Käsereien und Milchsammelstellen. Bei 
den Fischzuchten ist eine Abwasser-
reinigung aufgrund der grossen Abwas-
sermengen und der Verdünnung nach 
wie vor wirtschaftlich nicht tragbar. Zur 
Reduktion des Nährstoffeintrags stehen 
daher eher innerbetriebliche Massnah-
men, wie Entschlammung der Becken 
oder kontrollierte Futtermitteldosierung 
im Vordergrund.  

Im Kanton Bern gibt es heute nur noch 
ca. 10 solcher direkteinleitenden Betriebe 
(VOKOS 2004 noch ca. 80), Im Kanton 
Solothurn werden keine als relevant ein-
gestufte Direkteinleiter ohne Abwasser-
reinigung geführt. 

Von den gewerblichen Direkteinleitern 
ohne Abwasserreinigung (Fischzuchten) 
beträgt der jährliche Eintrag in die Ge-
wässer immer noch ca. 61 t CSB, 6 t Ge-
samt-Stickstoff und 1.3 t Gesamt-Phos-
phor. 

4.2.3 Indirekteinleiter 
Es existieren rund 6'600 abwasserrele-
vante Betriebe (BE 5'500, SO 1’100) in 
einem breiten Spektrum von Unterneh-
mungen: Maschinenbau, Metallverarbei-
tung/Oberflächenbehandlung, Elektronik, 
Medizinaltechnik, Handel und Transport, 
Lebensmittel, kleinere chemische Be-
triebe, Dienstleistungen und Handwerks-
betriebe.  

Die Abwassermengen und -frachten der 
relevanten Indirekteinleiter werden von 
den Betrieben und den Kantonen ermit-
telt und ausgewertet. Die Datenbasis der 
Grosseinleiter beruht auf Messungen und 

die der Kleineinleiter teils auf Messun-
gen, teils auf Schätzungen basierend auf 
Produktionszahlen und Literaturwerten. 

Von den abwasserrelevanten Indirektein-
leitern der Kantone Bern und Solothurn 
werden zusammenfassend für die 
Schmutz- und Nährstoffe folgenden Ab-
wassermengen und -frachten auf  ARAs  
abgeleitet: 

EW BE SO 
EWhydr 123’000 43'000 

EWCSB 285’000 54'000 

Eine umfassende und quantitative Erfas-
sung der Schadstoffeinträge aller Indi-
rekteinleiter ist nicht möglich. Eine detail-
lierte Auswertung und Darstellung ein-
zelner ermittelter Schadstoffe ist im Be-
richt „Industrielle Abwasserentsorgung“ 
enthalten. 

Eine gute und indirekte Methode zur 
Überwachung von Schadstoffeinträgen 
aus I+G ist die Klärschlammanalytik. Die 
Schwermetallgehalte im Klärschlamm, 
resultierend aus den Industrieabwässern 
und den diffusen Einträgen der Sied-
lungsentwässerung, erlauben eine Aus-
sage über die abgeleiteten Schadstoff-
frachten und sind wichtige Indikatoren 
zur Darstellung der Wirksamkeit der ge-
troffenen Massnahmen in den I+G-
Betrieben. 
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Abbildung 4.2: 
CSB-Frachten der ARA-Ausläufe 
und der I+G-Direkteinleiter in die 
Gewässer (Datengrundlage  sind 
die Jahre 2007/2008) 



INDUSTRIE UND GEWERBE VOKOS 2010 

50 

Generell sind die Schwermetallgehalte in 
den letzen 18 Jahren im Klärschlamm um 
ca. 30-50% zurückgegangen (Abbildung 
4.3). Deutlich ersichtlich ist dies bei den 
Schwermetallen Chrom, Nickel, Zink, Blei 
und Quecksilber. So wurde als Beispiel 
der Chromeintrag in die Gewässer um 
über 50% reduziert, was hauptsächlich 
auf Massnahmen in der Industrie zurück-
zuführen ist. Bei Kupfer ist die Abnahme 
geringer, da die diffusen Einträge aus der 
Siedlungsentwässerung dem Trend ent-
gegenwirken. In den letzten 4-5 Jahren 
wurden nur noch geringe Reduktionen 
erzielt, denn die Zielvorgaben der Ge-
wässerschutzverordnung in I+G sind 
weitgehend erreicht. Eine wesentliche 
Reduktion der Schwermetalleinträge aus 
I+G ist ohne eine Verschärfung dieser 
Vorgaben kaum mehr zu erreichen. Ver-
besserungen können noch durch die 
anstehenden kleineren einzelbetriebli-
chen Massnahmen erreicht werden. 

Die Klärschlammanalysen müssen künf-
tig unbedingt weitergeführt und auch auf 
andere prioritäre Schadstoffe, wie Orga-
nika ausgedehnt werden. Denn sie sind 
ein effizientes Mittel (analog Abwasser-
untersuchungen), um Einträge bestimm-
ter Schadstoffe im Einzugsgebiet zu er-
fassen.  

4.3 Vollzug 
4.3.1 Bewilligung 
Eines der wichtigsten Mittel für den Voll-
zug ist die gewässerschutzrechtliche 
Bewilligung. Mit dieser Bewilligungspflicht 
soll, im Sinne einer präventiven Überwa-
chung, die Rechtskonformität eines ge-
wässerschutzrelevanten Vorhabens ab-
geklärt werden. Sie formuliert die detail-
lierten behördlichen Auflagen für: 

 das Einleiten von Abwasser in ein 
Gewässer; 

 das Einleiten von I+G-Abwässern in 
die Kanalisation; 

 den Bau und Betrieb von Abwasser-
reinigungs- und -behandlungsanla-
gen. 

Erfordert ein Vorhaben, bei dem Indust-
rieabwasser anfällt, auch eine Baubewil-
ligung, sind das Baubewilligungs- und 
das gewässerschutzrechtliche Verfahren 
zu koordinieren. 

Die kantonale Behörde ist dafür verant-
wortlich, dass im Rahmen des gewässer-
schutzrechtlichen Bewilligungsverfahrens 
die in Gesetz und Verordnung veranker-
ten Normen im Bereich Industrieabwas-
serentsorgung umgesetzt werden. Zu-
ständig für die Erteilung der Bewilligung 
ist in der Regel die kantonale Behörde: 
im Kanton Bern das AWA, im Kanton 
Solothurn das Bau- und Justizdeparte-
ment (BJD), vertreten durch das AfU. 

4.3.2 Kontrolle 
Der Vollzug umfasst die Aktivitäten der 
Behörden die zu konkreten Massnahmen 
in den Betrieben führen. Dabei ist zu 
unterscheiden zwischen: 

 Einzelbetrieblichem Vollzug und 

 Branchenbezogenem Vollzug mittels 
koordinierter Sanierungsaktion. 

Mit einer wirksamen Kontrolle wird si-
chergestellt, dass die Auflagen und Vor-
schriften nicht nur bei Inbetriebnahme 
der Anlagen, sondern während deren 
gesamter Betriebsdauer eingehalten 
werden. 

Der heutige Vollzug setzt vermehrt auf 
die betriebliche Eigenkontrolle (mit Rap-
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portierung an die Behörde), wie dies in 
der GSchV auch vorgesehen ist. 

Ein weiteres Mittel, im Rahmen der unter-
nehmerischen Eigenverantwortung, ist 
die Implementierung eines zertifizierten 
Umweltmanagement-Systems (UMS) 
nach der ISO-Norm 14001. Vorausset-
zung für ein erfolgreiches UMS ist die 
Verankerung im obersten Management, 
ein systematischer und ganzheitlicher 
Aufbau, hohe Kosten- und Stofffluss-
transparenz und eine konsequente Um-
setzung. Dies ermöglicht dem Betrieb 
mehr Selbstbestimmung und hilft länger-
fristig, die Risiken zu senken und Kosten 
zu sparen. 

Auch bei einem funktionierenden UMS ist 
die behördliche Überwachung nach wie 
vor nötig. Denn diese hat den positiven 
Nebeneffekt der Aufklärungs- und Über-
zeugungsarbeit, die insbesondere bei 
kleineren Betrieben in der Regel zu ei-
nem besseren Verständnis und zu erhöh-
ter Kooperationsbereitschaft führt. 

Eine zusätzliche Möglichkeit, mit welcher 
die Behörde den eigenverantwortlichen 
Vollzug in den Unternehmen unterstützen 
kann, ist der Abschluss von einzelbe-
trieblichen Kooperationsvereinbarungen 
oder von Branchen-Vollzugsverein-
barungen. 

4.3.3 Kooperationsvereinbarung 
Im Kanton Solothurn ist der Ab-
schluss einer so genannten Umwelt-
Kooperationsvereinbarung mit der 

Behörde möglich. Sie ist freiwillig, be-
dingt aber, dass der Betrieb bereits ein 
zertifiziertes Umweltmanagement-Sys-
tem nach ISO 14001 eingeführt hat. 

In einer Kooperationsvereinbarung wer-
den die Pflichten und Rechte des Unter-
nehmens wie auch der Behörde definiert. 
Insbesondere werden darin Sanie-
rungsfristen und Ausnahmeregelungen 
im Rahmen des behördlichen Spielrau-
mes, Überwachungsmodalitäten, die 
jeweiligen Ansprechpartner auf beiden 
Seiten sowie der Zeitraum für Koordinati-
ons- und Zielvereinbarungsgespräche 
schriftlich festgehalten. 

Die Vorteile einer Kooperationsvereinba-
rung sind insbesondere: 

 der Abbau von Doppelspurigkeiten; 

 die gemeinsame Definition von Ver-
besserungsschwerpunkten; 

 die Stärkung des Vertrauensverhält-
nisses; 

 die Vereinbarung weiterer Belange, 
die nicht abschliessend gesetzlich 
geregelt sind wie z.B. die Optimie-
rung des Energieverbrauchs. 

Eine solche Kooperationsvereinbarung 
schafft Vertrauen in der Öffentlichkeit und 
fördert den Dialog zwischen Unterneh-
men und Behörde. 

4.3.4 Branchenvereinbarung 
Branchen-Vollzugsvereinbarungen haben 
den Vorteil der Standardisierung und 
schaffen die Möglichkeit der Auslagerung 
von Kontrollaufgaben an privatrechtlich 
organisierte Branchenorganisationen 
oder an zertifizierte Privatpersonen. Mit 
einer einzigen Lösung kann die einheitli-
che Kontrolle einer ganzen Branche ab-
gedeckt werden. Hinzu kommt, dass 
neue Erkenntnisse über den Stand der 
Technik gleichermassen allen Unterneh-
men einer Branche zugute kommen. 

Die Erarbeitung von Branchen-Vollzugs-
vereinbarungen erfolgt in enger Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen Branchen-
Verbänden und den Behörden. Sofern 
vorhanden werden Empfehlungen des 
BAFU oder andere Normen einbezogen. 
Zurzeit gibt es im Kanton Bern zehn und 
im Kanton Solothurn acht Branchen-
Vollzugsvereinbarungen. 

4.4 Fazit 
4.4.1 Auf Ebene der Kantone 
Aufgrund der definierten Ziele und Voll-
zugsaufgaben ergibt sich für beide Kan-
tone eine Reihe von Aufgaben, die nicht 
alle vollständig und flächendeckend 
wahrgenommen werden können. 

Aus diesem Grund werden sowohl beim 
AfU wie auch beim AWA mittels periodi-
scher Überprüfung der Gewässerschutz-
strategie die Schwerpunkte im Ar-
beitsprogramm den aktuellen Gegeben-
heiten angepasst, um den optimalen Ein-
satz der Ressourcen mit maximalem Nut-
zen sicherzustellen. 

In den kommenden Jahren sollen primär 
folgende Anstrengungen unternommen 
und Massnahmen eingeleitet werden: 

Umnutzungen in Betrieben 
Gewässerschutzrelevante Umnutzungen 
in Betrieben werden oft nicht erkannt. 
Das Baubewilligungsverfahren greift vor 
allem in der Bauphase und nicht in der 
folgenden Nutzungsphase (obschon Um-
nutzungen auch baubewilligungspflichtig 
sind). Die periodischen Kontrollen ge-
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mäss Art. 15 der GSchV, welche solche 
Umnutzungen aufdecken könnten, kön-
nen aus personellen Gründen, nicht mit 
der nötigen Intensität durchgeführt wer-
den. 

Eine weitere Möglichkeit besteht in der 
regelmässigen systematischen Erhebung 
gewässerschutzrelevanter Betriebs-
standorte. Der Aufwand für solche Erhe-
bungen ist gross. 

Die letzte Erhebung abwasserrele-
vanter Betriebe erfolgte in den 
1970er Jahren. Seither hat eine Ak-

tualisierung nur im Rahmen von gemel-
deten Bau- und Einrichtungsvorhaben 
stattgefunden. Zufälle oder auch Störfälle 
zeigen, dass der Kenntnisstand über die 
Betriebsstandorte überholungsbedürftig 
ist. 

Die Gemeinden kennen die meisten ihrer 
abwasserrelevanten Betriebe aus der 
generellen Entwässerungsplanung (GEP) 
und haben somit Grundlagen für die ver-
ursachergerechte Gebührenerhebung. 
Hilfreich wäre es daher, wenn die Ge-
meinden, dazu verpflichtet werden könn-
ten, ein Gewerberegister mit regelmässi-
gem Datenaustausch an die kantonale 
Behörde zu führen. Im Moment ist es 
jedoch nicht zweckmässig, die Gemein-
den mit weiteren Aufgaben zu belegen. 

Empfehlung um Umnutzungen besser zu 
erfassen: 

 Die Kantone möchten die Gemeinden 
wieder vermehrt auf ihre Aufgaben 
und Informationspflicht aufmerksam 
machen; 

 Eventuell ist eine Neuerhebung der 
Betriebsstandorte und der gewässer-
schutzrelevanten Fakten, in Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden (Aktu-
alisierung des Industrie- und Gewer-
bekatasters), anzustreben. 

Vollzug der Störfallverordnung 
Unfallmässige Freisetzungen von Che-
mikalien und Löschwasser stellen grosse 
Gefährdungen dar. Bei vielen Betrieben 
sind im Rahmen des Vollzugs der Stör-
fallverordnung Gewässerschutzmass-
nahmen technischer und organisatori-
scher Art angeordnet worden. Diese 
Massnahmen sind vermutlich bei vielen 
Betrieben und Wehrdiensten nicht mehr 
präsent, wie immer wieder auftretende 
Schadenereignisse zeigen. Im Speziellen 
haben auch die Hochwasserereignisse in 
den vergangenen Jahren gezeigt, dass 
die "Störfallkategorie Chemikalienlager" 
besonders ernst zu nehmen ist. Der 

Schutz vor Überflutung im Rahmen des 
einzelbetrieblichen Vollzugs der Störfall-
verordnung ist in der Vergangenheit ver-
nachlässigt worden. 

Es soll ein Vorgehenskonzept mit 
den anderen betroffenen Fachstellen 
erarbeitet und umgesetzt werden. In 

den Betrieben sollen systematische Au-
dits durchgeführt werden. 

Im Kanton Solothurn werden alle 
Betriebe, die der Störfallverordnung 
unterstehen, im 4-jahres Turnus 

überprüft und der Kurzbericht respektive 
die Risikoermittlung wird sofern nötig, 
nachgeführt und aktualisiert. 

Eigenkontrolle 
Eine verstärkte Zusammenarbeit mit den 
Betrieben soll helfen, die Vollzugs-
Defizite und Kapazitätsengpässe länger-
fristig zu reduzieren, d.h. weiteres Enga-
gement bei Umwelt-Kooperations- und 
bei Branchen-Vollzugsvereinbarungen 
sowie Förderung der betrieblichen Ei-
genkontrolle und fachlichen Umweltkom-
petenz auf Basis der Eigenver-
antwortung. 

Daraus ergeben sich folgende Empfeh-
lungen und Massnahmen: 

 Bei Grosseinleitern die Eigenkontrolle 
verstärken, das Umweltmonitoring 
und die Berichterstattung optimieren. 
Der behördliche Aufwand soll sich 
auf die Überprüfung der Eigenkon-
trolle reduzieren. 

 Art. 13 der GSchV verlangt von Be-
trieben, welche Industrieabwasser in 
die Kanalisation einleiten oder wel-
che Abwasserreinigungsanlagen 
betreiben, dass das Betriebspersonal 
über die erforderlichen Fachkennt-
nisse verfügt. In vielen abwasserre-
levanten Betrieben fehlt das hinrei-
chend ausgebildete Fachpersonal. 
Ausbildungsnachweise (z.B. von 
VSA Kursen) sollen systematisch von 
den abwasserrelevanten Betrieben 
eingefordert werden. Diese Anforde-
rung ist in die gewässerschutzrechtli-
che Bewilligung zu integrieren. 

Branchen 
Die Branchen-Vollzugsvereinbarungen 
haben sich grundsätzlich bewährt, auch 
wenn bei gewissen Branchen ein Nach-
bearbeitungsaufwand resultiert. Daher 
soll zur weiteren Entlastung die Bran-
chenvollzugsvereinbarungen weiterge-
führt und praxisorientiert angepasst wer-
den. Es existiert jedoch noch kein Quali-
tätssicherungs-System. Ein solches ist zu 
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prüfen und diesbezüglich Aktivitäten zu 
planen. 

Umwelt-Kooperationsvereinbarung 
Aufgrund der bisherigen beiderseitig 
positiven Erfahrungen mit den Um-
welt-Kooperationsvereinbarungen ist 

das AfU bestrebt mit weiteren Betrieben 
solche Verträge abzuschliessen.  

Die Einführung einer Umwelt-
Kooperationsvereinbarung wird zu-
sammen mit den anderen Umwelt-

fachstellen (beco Berner Wirtschaft, Kan-
tonales Laboratorium, Amt für Umweltko-
ordination und Energie) des Kantons 
geprüft. Bei den prioritären Betrieben soll 
eine Umfrage durchgeführt werden, ob 
die Betriebe dieses Instrument befürwor-
ten; gegebenenfalls wird es eingeführt. 

4.4.2 Auf Ebene der I+G-Betriebe 
Die Defizite ändern sich mit dem Stand 
der Erkenntnisse betreffend Abwasserin-
haltsstoffe, deren Wirkungen im Gewäs-
ser und auf den Kläranlagen. Weitere 
Faktoren sind der Stand der Technik in 
der Produktion und der Abwasserbe-
handlung, sowie die konjunkturellen Ent-
wicklung der Betriebe. 

Ein Defizit besteht bei abwasserrelevan-
ten Betrieben, wenn: 

 ein Direkteinleiter oder Indirekteinlei-
ter die Anforderungen der Gewäs-
serschutzverordnung nicht einhält; 

 der Stand der Technik bessere / ge-
eignetere Massnahmen verlangt; 

 ein Risiko aufgrund der Störfallver-
ordnung nicht tragbar ist. 
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Zusammenfassung 
Der grösste Teil der Reinigungsleistung 
beider Kantone wird von wenigen gros-
sen Abwasserreinigungsanlagen (ARA) 
geleistet. Kleine ARA spielen in der Ge-
samtreinigungsleistung eine sehr kleine 
Rolle und erbringen in der Regel eine 
tiefere Leistung als grössere Anlagen.  

Die Erfolgskontrolle zeigt eine Reduktion 
der eingeleiteten Frachten um einen Fak-
tor 2 seit 1994, vor allem Dank Ausbau- 
und Sanierungsmassnahmen in grösse-
ren ARA. Die Zielsetzungen des Kantons 
Bern bzgl. Frachtenreduktion sind daher 
praktisch schon erreicht worden. Das 
gleiche gilt für die Umsetzung von priori-
tären Vorhaben zur Defizitbehebung in 
den einzelnen Anlagen.  

Auf Grund der durchgeführten Vorhaben 
auf grossen und mittleren ARA weisen 
gemäss vorliegenden Bericht nur noch 
kleinere ARA Defizite auf, die mit einer 
hohen Priorität behoben werden müssen. 
Dieser Trend wird sich in der nahen Zu-
kunft verstärken. Das Defizit ist meistens 
auf einen altersbedingten Sanierungsbe-
darf zurückzuführen und weniger auf eine 
ungenügende Leistung. Die Behebung 
des Defizits wird demzufolge gesamtkan-
tonal keine grosse Reduktion der einge-
leiteten Frachten bewirken. Der Gewäs-
serschutz würde unter Umständen mehr 
profitieren von Vorhaben wie Fremdwas-
serreduktion, einer verbesserten Organi-
sation der Abwasserentsorgung oder der 
Revitalisierung von Gewässern. 

5.1 Ausgangslage 
Ziele 
Das Kapitel verfolgt zwei Ziele. Erstens 
soll ein Überblick über den Stand der 
Abwasserreinigung in den Kantonen 
Bern und Solothurn gegeben werden. 
Zweitens sollen die Grundlagen für die 
strategische Planung im Bereich der 
Abwasserreinigung bestimmt werden. 
Dazu gehören eine Erfolgskontrolle der 
bisherigen Strategie, die Identifikation 
von Defiziten und die Evaluation bzw. 
Priorisierung von Vorhaben, um diese 
Defizite zu beheben.  

Datengrundlage und Systemgrenzen 
Die Datengrundlage besteht aus den 
gemittelten Messdaten der Abwasserrei-
nigungsanlagen (ARA) für die Jahre 
2007/08. Als Mass für die Belastung der 
ARA wird die Belastungskennzahl Ein-
wohnerwert (EW) verwendet. Ein Ein-
wohnerwert entspricht der Belastung 
eines „typischen“ angeschlossenen Ein-
wohners. Dank dieser Grösse kann z.B. 
die Belastung aus Industrieeinleitern mit 
derjenigen eines Einwohners verglichen 
werden.  

-
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Die Beurteilung der einzelnen Anlagen 
basiert auf dem Kenntnisstand von Au-
gust 2009 und beschränkt sich auf die 
ganzjährig betriebenen ARA über 100 
Einwohnerwerten (EW). Kleinere Anla-
gen sind zwar zahlreich (im Jahr 2008 
waren in den Kantonen Bern und Solo-
thurn 962 respektiv 54 solche Anlagen in 
Betrieb), tragen aber weniger als 0.8% 
zur gesamtkantonalen Abwasserreini-
gung bei. 

 

5 Abwasserreinigung  

Abbildung 5.1 : 
Verteilung der Abwasserbelas-
tung nach Grössenklassen der 
Abwasserreinigungsanlagen 
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Für Details zur Beurteilungsmethodik und 
zur Defizit- bzw. Prioritätenbestimmung 
der einzelnen ARA wird auf den Bericht 
„Defizit und Prioritäten Abwasserreini-
gung 2010“ verwiesen [5.1].  

5.2 Ist - Zustand 
Belastung 
Der Kanton Bern verfügt über 74 ganz-
jährig betriebene ARA über 100 EW (Di-
mensionierungswert), der Kanton Solo-
thurn über 28. Zusammen reinigen sie 
das Abwasser von 1.6 Millionen EW.  

Die Abwasserbelastung ist aber ungleich 
über die Grössenklassen und über den 
Kanton verteilt, wie aus Abbildung 5.1 
und Abbildung 5.2 hervorgeht. 

Abbildung 5.2 : 
Standort und Einzugsgebiet der 
ARA sowie Standort von Klein-

kläranlagen 
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§ 9 grosse ARA (Grössenklasse > 
50'000 EW) reinigen rund 60% der 
gemeinsamen Abwasserbelastung 
beider Kantone. 

§ Der Anteil kleinerer Anlagen (<1'000 
EW) an der Reinigungsleistung be-
trägt weniger als 1% in beiden Kan-
tonen. 

Leistungskennzahlen der ARA 
Ein erster Überblick über die Leistung der 
Abwasserreinigungsanlagen kann mittels 
Kennzahlen gewonnen werden. Diese 
erlauben einen Vergleich der Kläranlagen 
untereinander. Zur Leistungsbeurteilung 
der Kläranlagen wird eine Leistungs-
kennzahl verwendet, die sowohl den 
Fremdwasseranteil als auch die Auslauf-
konzentrationen (CSB, Ammonium, Nitrat 
und Gesamtphosphor) bewertet. Details 
zu Kennzahlen in der Abwasserentsor-
gung sind in der Literatur zu finden [5.2]. 

Diese Kennwerte geben eine gute Über-
sicht, erlauben aber nur bedingt Rück-
schlüsse auf die Defizite der einzelnen 
Anlagen. Für mehr Information zu den 
Defiziten wird auf Kapitel 5.4 verwiesen. 

Die Leistungskennzahlen der ARA in den 
Kantonen Bern und Solothurn sind in 
Abbildung 5.3 dargestellt. Je kleiner der 
Wert, desto besser die Beurteilung. Da-
bei sollte eine Abwasserreinigung, wel-
che dem Stand der Technik entspricht 
und nicht übermässig viel Fremdwasser 
zu bewältigen hat, einen Zielwert von 3 
unterschreiten. Die helleren Balken in 
Abbildung. 5.3 zeigen, um wie viel sich 
die Kennzahl bei einer Fremdwasserre-
duktion von 10% (z.B. von 60% Fremd-
wasseranteil auf 50%) verkleinern würde. 

Aus der Leistungsbeurteilung lassen sich 
zwei Hauptschlussfolgerungen ziehen:  

§ Die höchsten Werte haben Anlagen 
der kleinsten Grössenklasse, wäh-
rend die grossen Anlagen weitge-
hend den Zielwert erreichen. 

§ Viele Anlagen würden deutlich von 
einer Fremdwasserreduktion profitie-
ren. Dieses Verbesserungspotential 
ist zwar theoretisch und soll nicht als 
absoluter Wert betrachtet werden, 
zeigt aber, dass es bezüglich 
Fremdwasser noch einiges zu tun 
gibt. 
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Abbildung 5.3 :   
Beurteilung der Leistung der 
ARA mittels Kennzahlen. Je 
tiefer der Wert, desto besser die 
Leistung. Die helleren Balken 
zeigen um wie viel sich die 
Kennzahl bei einer Fremdwas-
serreduktion von 10% verkleinern 
würde. Für manche ARA standen 
keine Fremdwasserangaben zur 
Verfügung (dunkelblaue Balken) 
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Abgeschlossene Vorhaben 

Beatenberg-
Waldegg 

2005 an ARA Interlaken ange-
schlossen  

Oberes Kiesen-
tal 

Sanierung abgeschlossen 

Leissigen 2005 an ARA Därligen ange-
schlossen 

Münsingen Sanierung abgeschlossen 

Niederried  
b. I. 

2008 an ARA Interlaken ange-
schlossen 

Rubigen 2006 an ARA Münsingen ange-
schlossen 

Uttigen 2006 an ARA Thunersee ange-
schlossen  

Emmental Ausbau abgeschlossen 

Frinvillier Juli 2009 an ARA Biel ange-
schlossen 

Burgdorf Schlammentsorgung  gesichert 

Interlaken Ausbau Schlammbehandlung 
abgeschlossen  

Lyss Schlammentsorgung durch 
ARA Biel gesichert 

Teuffenthal Schlammentsorgung geregelt 

Laufende Vorhaben 

Belp Anschluss an ARA Bern im 
Frühling 2010  

Murg Baubeginn 2008. Abschluss 
Sommer 2010  

Oberes Sim-
mental  

Baubeginn 2009. Abschluss 
Ende 2011 

Täuffelen Baubeginn 2007. Abschluss 
Frühling 2010 

Sonceboz  Baubeginn 2008. Abschluss 
Ende 2010 

Studie bzw. Bauprojekt liegt vor  

Beatenberg-
Wang 

Abklärung Anschluss/Sanierung 
in GEP als Massnahme aufge-
führt 

Brienz Studie reg. Lösung mit Meirin-
gen vorhanden 

Innertkirchen Studie Anschluss/Sanierung 
läuft 

Lüscherz Vor- resp. Bauprojekt liegen vor 

Meiringen Bau Schlammentwässerungs-
anlage vorgesehen 

Wileroltigen Entscheid für Anschluss an 
ARA Kerzers gefällt 

Witzwil Abklärung ob Anschluss an 
ARA Ins oder Marin läuft 

 

5.3 Erfolgskontrolle 
Im VOKOS 2004 wurden zwei Mass-
nahmen im Bereich der Abwasserreini-
gung definiert: 1) Der Ausbau und Sanie-
rung mittlerer Anlagen und 2) die Aufhe-
bung kleiner ARA und deren Anschluss 
an eine grössere, soweit sinnvoll. Ähnli-
che Stossrichtungen wurden auch in 
Kanton Solothurn verfolgt.  

Ziele dieser Massnahmen waren einer-
seits die Behebung von Defiziten in den 
einzelnen ARA und anderseits die lang-
fristige Reduktion der Gesamtfrachten 
und –kosten. Kapitel 7 „Kosten und Fi-
nanzierung“ zeigt auf, dass die Gesamt-
kosten der Abwasserreinigung trotz stei-
gender Leistung und Anforderungen kon-
stant geblieben sind. Die Erreichung der 
zwei anderen Ziele wird in den nächsten 
Abschnitten präsentiert. 

Erfolgskontrolle Umsetzung prioritärer 
Vorhaben 2004-2010  

Mit der Inbetriebnahme der ausge-
bauten ARA Worblental-Ittigen im 
Jahr 2008 konnte die letzte prioritäre 

Massnahme aus VOKOS 1997 abge-
schlossen werden. Im VOKOS 2004 wur-
den 25 ARA mit hoher Priorität ausge-
wiesen (siehe Tabelle 5.1). Die Erfolgs-
kontrolle dieser Vorhaben zeigt Folgen-
des: 

§ In 13 prioritären ARA wurden die not-
wendigen Vorhaben abgeschlossen 
oder es konnte auf die Vorhaben ver-
zichtet werden (Burgdorf, Lyss) weil 
kein Bedarf für sämtliche vorgesehe-
nen Entwässerungsanlagen mehr be-
stand. Letzteres ist auf die Senkung 
der Entsorgungskosten von Klär-
schlamm zurückzuführen.  

§ Bei 5 Vorhaben sind die Baumass-
nahmen am Laufen.  

§ Für die übrigen 7 ARA wurden kon-
krete Schritte eingeleitet. Gemäss 
VOKOS-Bericht 2004 sollten diese 
Vorhaben bis 2013 abgeschlossen 
sein. 

Auslauffrachten 
Die Wirksamkeit der verfolgten Mass-
nahmen kann am besten über die Ent-
wicklung der Gesamtfrachten seit 1994 
verfolgt werden.  

§ Seit 1994 haben sich die CSB-, 
Phosphor- und Stickstoff-Frachten, 
die von den ARA in die Gewässer 
eingeleitet werden, in beiden Kanto-
nen um einen Faktor 2 verringert 
(siehe Abbildung 5.4 und Abbildung 

Tabelle 5.1 : 
Stand der prioritären Vorhaben 

aus VOKOS 2004 (Stand Juli 
2009) 
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5.5). Ausschlaggebend für diese 
massive Leistungssteigerung waren 
vor allem Ausbauten in grossen ARA 
(Bern, Thunersee, Biel, ZALA, Worb-
lental, ZASE, Grenchen). Bei den 
Stickstofffrachten ist neben der er-
wähnten Frachtenreduktion eine 
deutliche Verschiebung von Ammo-
nium ins weniger schädliche Nitrat zu 
beobachten. 

§ Der technische Ausbau von kleinen 
ARA wird nur noch wenig zur Reduk-
tion der Gesamtfrachten beitragen. 
Verbesserungspotential ist vor allem 
bei der Erhöhung der Denitrifikations-
rate zu erwarten. 

§ Der Gesamtfrachten-Zielwert ist 
praktisch schon erreicht oder sollte 
nach Abschluss der laufenden Aus-
bauvorhaben frühzeitig erreicht wer-
den. 

 

5.4 Beurteilung der ein-
zelnen ARA 

Mit dem Ziel, Defizite in der Abwasser-
reinigung zu identifizieren, wurden alle 
ARA im Kanton Bern und Solothurn beur-
teilt. Zusätzlich wurden Vorhaben, die 
diese Defizite beheben sollen, evaluiert 
und priorisiert. 

Defizite 
Unter dem Begriff Defizit verstehen wir 
die Differenz zwischen einem beobachte-
ten Ist- und dem gesetzlichen Sollzu-
stand. Zur Bestimmung der Defizite wur-
den die Anlagen in den Kantonen Bern 
und Solothurn nach vier Kriterien beur-
teilt:  

1) Die Reinigungsleistung  

2) Die Anfälligkeit auf Betriebsstörun-
gen  

3) Die Voraussetzungen zur Sicherung 
eines Dauerbetriebs  

4) Der Zustand der Infrastruktur. Die-
ser ist stark vom Alter der Anlage 
abhängig und kann auch negative 
Auswirkungen auf die Vorausset-
zungen zur Sicherung eines Dauer-
betriebs haben. 
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Abbildung 5.4 : 
Entwicklung der CSB und Phos-
phorfrachten im Ablauf aller ARA 
zwischen 1994 und 2008 
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Je nach Bedeutung werden die einzelnen 
Bewertungskriterien unterschiedlich ge-
wichtet. Aus der Summe der einzelnen 
Bewertungskriterien und ihrer Gewich-
tung ergibt sich eine Kennzahl zum Ge-
samtdefizit der Abwasser- bzw. der 
Schlammbehandlung.  

Abbildung 5.6 gibt einen Überblick über 
die Defizite und Prioritäten der kantona-
len Abwasserreinigung. Ab 12 Punkten 
wird ein Defizit in der Abwasserbehand-
lung als gross beurteilt, zwischen 6 und 
11 hingegen als mittel (bei Schlammbe-
handlung liegen die Grenzen bei > 7 
resp. zwischen 3-6).  

§ Gemäss dieser Beurteilung weisen 
10 Berner ARA ein grosses Defizit 
entweder in der Abwasser- oder in 
der Schlammbehandlung auf. Darun-
ter sind auch ARA, in denen Mass-
nahmen aus VOKOS 2004 zur Defi-
zitbehebung am Laufen sind. Die 
Zahl der Berner Anlagen ist viel tiefer 
als im VOKOS 2004 und weist darauf 
hin, dass die kritischsten Defizite 
schon behoben worden sind. 

§ Bei den ARA, die neu ein grosses 
Defizit aufweisen, handelt es sich in 
erster Linie um kleinere ARA. Bei 
den Anlagen mit mittlerem Defizit 
handelt es sich ebenfalls überwie-
gend um kleinere Anlagen. Ausnah-

me ist die Solothurner ARA Olten 
(58'000 EW), wo eine Ausbauprojek-
tierung am laufen ist.  

Seit Oktober 2006 darf Klärschlamm 
nicht mehr landwirtschaftlich verwertet 
werden. Die Umsetzung des Verbotes 
hat sich in beiden Kantonen als weitge-
hend unproblematisch erwiesen. Zukünf-
tig wird die Totalrevision der technische 
Verordnung über Abfälle zu neuen Her-
ausforderungen im Bereich Klärschlamm-
entsorgung führen. Konkrete Aussagen 
über die Konsequenzen dieser Revision 
(z.B. bzgl. Phosphor-Rückgewinnung) 
können noch nicht gemacht werden. 

§ Bei ARA mit grossem und mittlerem 
Gesamtdefizit ist dieses nicht auf 
eine ungenügende Leistung zurück-

zuführen. Vielmehr beruht die Verschie-
bung auf dem zunehmenden Alter der 
Infrastruktur und dem damit verbundenen 
Betriebsrisiko. Ausnahmen bilden La 
Ferrière und teilweise Boltigen, wo die 
Reinigungsleistung ungenügend ist, so-
wie Witzwil, dessen Schlamm schlechte 
Eindickungseigenschaften aufweist. Auch 
bei Anlagen mit mittlerem Defizit ist zu 
erwarten, dass in der nahen Zukunft Al-
terserscheinungen zu einem grösseren 
Gesamtdefizit führen werden.  
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Abbildung 5.5 : 
Entwicklung der unterschiedli-
chen Stickstofffraktionen seit 

1994 und angestrebte Zielwerte 
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Prioritäten 
Die Dringlichkeit, mit der ein Defizit be-
hoben werden muss, hängt ab vom Nut-
zen, der sich aus der Behebung des De-
fizits ergibt und den Kosten, die dafür 
nötig sind. Die Kosten/ Nutzen-Analyse 
berücksichtigt unter anderem das Reduk-
tionspotential eines Defizits und Wech-
selwirkungen mit anderen Vorhaben. So 
kann es z.B. sein, dass Anlagen mit mitt-
lerem Defizit eine höhere Priorität auf-
weisen, weil sich Vorhaben zur Defizit-

behebung in ein fälliges Sanierungsvor-
haben gut integrieren lassen.  

Tabelle 5.2 zeigt, wie aus der Kombinati-
on von Gesamtdefizit und Kosten/Nutzen 
Verhältnis die Prioritäten für die einzel-
nen Kläranlagen festgelegt wurden. Prio-
rität „hoch“ bedeutet, dass die Massnah-
men zur Defizitbehebung bis 2019 um-
gesetzt werden müssen. Priorität „mittel“ 
bedeutet, wenn aus anderen Gründen 
Planungs- oder Bauvorhaben angegan-
gen werden, Projekte zur Defizitreduktion 

0 6 12 18

Belp BE
La Ferrière BE

Lüscherz BE
Sonceboz BE

Bleiken BE
Boltigen BE

Beatenb.-W BE
Lambo ing BE
Lauterbr. BE

Ob. Simm BE
Orpund BE
Seewen SO

Welschenr. SO
Teuffenthal BE
Fulenbach SO
Guttannen BE
Nunningen SO
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Court BE
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Abbildung 5.6: 
Gesamtdefizite in den ARA der  
Kantone Bern und Solothurn. 
Aufgezeigt sind nur die ARA, die 
momentan ein Defizit aufweisen. 
Nicht evaluiert worden sind die 
ARA Worblental und Täuffelen 
aufgrund erst kürzlich abge-
schlossener Ausbauarbeiten. 
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so weit wie möglich mitintegriert werden 
müssen. Priorität „tief“ bedeutet hinge-
gen, dass die bestehenden Defizite nicht 
dringend behoben werden müssen. 

Gesamtdefizit  

klein mittel hoch 

schlecht tief tief mittel 

mittel  tief mittel hoch 

Kosten-/ 
Nutzen- 
Verhältnis 

gut mittel hoch hoch 

 

 Priorität 
Abwasser 

Priorität 
Schlamm 

VOKOS 2010 
(Umsetzungsfrist 2019) 

Riedholz   
Himmelried 
West 

  

Kleinlützel   
Nuglar   
Meltingen/ 
Zullwil 

  

Wisen   
Fulenbach   
Seewen   
Welschenrohr   
Nunningen   
Olten   

VOKOS 2010  
(Umsetzungsfrist 2019) 

Bannwil   
Bleiken   
Boltigen   
Därligen   
La Ferrière*   
Lamboing   
Lauterbrunnen   
Teuffenthal   

Pendente Prioritäten VOKOS 2004 
(Umsetzungsfrist 2013) 

Beatenberg-
Wang 

  

Brienz   
Innertkirchen   
Lüscherz   
Wileroltigen   
Witzwil   
* Optimierung des Betriebs notwendig 

 

Tabelle 5.3 listet die ARA auf, die eine 
hohe Priorität aufweisen, inklusive der 
sechs pendenten Prioritäten aus VOKOS 
2004. Für beide Kantone gilt, dass die 
Behebung von Defiziten in der Schlamm-
behandlung am besten im Zusammen-
hang mit Vorhaben der gesamten ARA 
angegangen wird. 

Im Kanton Solothurn weisen 11 ARA 
eine hohe Priorität auf. Für die ARA 
Olten, Meltingen/Zullwil, Fulenbach 

Nunningen und Kleinlützel sind Ausbau-
projekte in Arbeit. Für die ARA Wisen 
und Nuglar sind Anschlussmassnahmen 
entschieden worden. Für die restlichen 
vier ARA laufen bereits Studien zur Ab-
klärung, ob die ARA angeschlossen, 
ausgebaut oder saniert werden sollten. 

 

Im Kanton Bern weisen 14 ARA eine 
hohe Priorität auf. Dabei handelt es 
sich hauptsächlich um eher kleinere 

ARA unter 10'000 EW. 

§ Beatenberg-Wang, Brienz, Innertkir-
chen, Lüscherz, Wileroltigen und 
Witzwil müssen die notwendigen 
Vorhaben bis 2013 abschliessen. Für 
die restlichen 8 ARA müssen Sanie-
rungs- oder Anschlussmassnahmen 
bis 2019 abgeschlossen werden.  

§ Einen Spezialfall bildet die ARA La 
Ferrière. Die Reinigungsleistung ist 
trotz kürzlich abgeschlossener Aus-
baumassnahmen ungenügend. Es 
soll geprüft werden, ob die Reini-
gungsleistung durch Betriebsoptimie-
rungen verbessert werden kann, be-
vor bauliche Massnahmen unter-
nommen werden. 

§ Einen Grenzfall stellt die ARA Gürbe-
tal (22'500 EW) dar, welche Momen-
tan nur eine mittlere Priorität auf-
weist. Die Ablaufwerte bzgl. Ammo-
nium der ARA erfüllen die gesetzli-
chen Anforderungen nicht. Dies ist 
angesichts des schwachen Vorfluters 
(Gürbe) besonders kritisch. Ähnlich 
wie La Ferrière muss Gürbetal eine 
Betriebsoptimierung prüfen, bevor 
bauliche Massnahmen unternommen 
werden. 

5.5 Ausblick: Mikroverun-
reinigungen 

Viele Inhaltsstoffe aus z.B. Medikamen-
ten, Kosmetika, Landwirtschafts-, Haus-
halts- und Industriechemikalien werden in 

Tabelle 5.2.  
Die Prioritäten der einzelnen 

ARA werden festgelegt aufgrund 
des ausgewiesenen Defizits und 

des Kosten/Nutzen-Verhältnisses 
von Vorhaben zur Defizit-

reduktion.  

Tabelle 5.3: 
Prioritäten Abwasser und 

Schlammbehandlung. 
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den heutigen ARA nur teilweise oder gar 
nicht abgebaut und gelangen über das 
gereinigte Abwasser ins Gewässer. Die 
erwähnten Stoffe werden als Mikroverun-
reinigungen oder Spurenstoffe bezeich-
net, da sie im Gewässer in nur sehr ge-
ringen Konzentrationen gefunden werden 
(Vgl. Kapitel 2.4). 

Die heute gültige Gewässerschutzver-
ordnung (GSchV) sieht keine numeri-
schen Anforderungswerte für die Elimina-
tion von organischen Spurenstoffen vor. 
Dies wird sich aber in absehbarer Zeit 
ändern. Ende 2009 schickte der Bund 
eine Anpassung der GSchV in die Anhö-
rung. Die Anpassung beinhaltet im We-
sentlichen Anforderungen an die Elimina-
tion von organischen Spurenstoffen in 
kommunalen Kläranlagen, welche nur 
durch zusätzliche technische Verfahren 
in der ARA erreicht werden können. Be-
troffen wären gemäss ersten Einschät-
zungen des Bundes etwa 100 ARA in der 
Schweiz. 

Verbindliche Aussagen über die Konse-
quenzen einer Änderung der GSchV für 
die Kantone Bern und Solothurn sind erst 
möglich, wenn die definitive Version vor-
liegt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wer-
den die ARA über 100'000 EW solche 
Massnahmen ergreifen müssen. Die ARA 
Region Bern AG hat in einer ersten Stu-
die die Möglichkeiten und die resultieren-
den Kosten zum Ausbau abklären las-
sen. 

Erste Schätzungen für den Kanton Bern 
gehen von einer Steigerung der kantona-
len Jahreskosten um 5 bis 7% und Inves-
titionskosten zwischen 95 und 130 Mio. 
Fr. aus. Je nach gewählter Technologie 
und der Zahl der betroffenen ARA kann 
der Stromverbrauch um rund 20 GWh/a 
ansteigen. Dies würde einer Zunahme 
von 45% gegenüber heute entsprechen. 

Die Änderung der GSchV wird in der 
nahen Zukunft diverse Planungsarbeiten 
auf Ebene Kanton auslösen. Dabei gilt 
es, die Gewässerabschnitte zu identifizie-
ren bei denen Massnahmen zur Elimina-
tion der organischen Spurenstoffe zum 
Schutz der Ökosysteme und der Trink-
wasserressourcen notwendig sind. 

5.6 Fazit  
§ Das meiste Abwasser in den Kanto-

nen wird von grossen ARA gereinigt, 
die in der Regel eine bessere Leis-
tung aufweisen als kleinere Anlagen. 

Im Bereich Fremdwasser gibt es 
noch viel zu tun. 

§ Beide Kantone haben die fest-
gelegten Ziele zur Frachtenreduktion 
für das Jahr 2013 schon erreicht 
bzw. werden sie voraussichtlich vor-
zeitigt erreichen. Im Kanton Bern 
wurden alle prioritären Vorhaben aus 
VOKOS 2004 entweder realisiert 
oder konkrete Umsetzungsprojekte 
wurden ausgelöst.  

§ Die beiden Massnahmen „Sanierung 
grössere und mittlere ARA“ und „An-
schluss von kleineren ARA an grös-
sere“ können weiterverfolgt werden. 
Sie haben zusammen mit dem Aus-
bau von grösseren ARA erheblich zur 
Frachtreduktion seit 1994 beigetra-
gen.  

§ Die Ausbau- und Sanierungswelle 
von grösseren und mittleren ARA 
neigt sich ihrem Ende entgegen. Neu 
müssen bis 2019 vor allem kleinere 
ARA saniert oder angeschlossen 
werden. Die Auswirkung dieser Vor-
haben auf die gesamtkantonale 
Frachtreduktion wird demzufolge 
klein sein. Jedoch können sie örtlich 
sehr sinnvoll für die Umwelt sein. Im 
Kanton Bern werden Massnahmen 
bei ARA dieser Grössenklasse 
hauptsächlich aus Altersgründen und 
nicht aufgrund von ungenügenden 
Leistungen erforderlich. 

 

Literatur 
[5.1] Defizit und Prioritäten Abwasser-

reinigung 2010 (AWA und AfU, 
2010) 

[5.2] Kennzahlen Abwasserentsorgung 
Kanton Bern 2007 (AWA 2009) 

 

 

 



 



L
a
n
d

w
ir
ts

c
h
a
ft

6  Landwirtschaft 

6.1 Einleitung
6.2 Nährstoffbelastung aus 
 der Tierhaltung
6.2.1 Methode

6.2.2 Ergebnisse

6.3 Lagerkapazitäten für Gülle
6.3.1 Beurteilung der Lagerkapazitäten

6.3.2 Ergebnisse

6.4 Abschätzung des Stickstoff- und
 Phosphoreintrags in Gewässer
6.4.1 Einträge von Stickstoff (N) und 

 Phosphor (P)

6.4.2 Auswaschung von Stickstoff (N) 

 unter Ackerland

6.4.3 Abschwemmung von gelöstem

 Phosphor (P_gel) auf Dauer- und

 Kunstwiesen

6.4.4 Ergebnisse

6.5 Fazit



 



VOKOS 2010 LANDWIRTSCHAFT  

69 

Zusammenfassung 
§ Die Nährstoffbelastung aus der Nutz-

tierhaltung ist in keinem der 50 beur-
teilten Einzugsgebiete (EZG) zu 
hoch: sie beträgt in den meisten EZG 
weniger als 80% des Nährstoffbe-
darfs der Kulturen.  

§ Die Lagerkapazitäten für Gülle in den 
50 EZG entsprechen den gesetzli-
chen Vorgaben; in den meisten EZG 
werden sie deutlich überschritten.  

§ Der sorgfältige, umweltschonende 
Umgang mit Hofdünger ist das wich-
tigste Element, um Nährstoffverluste 
in die Gewässer zu vermeiden. 

 

6.1 Einleitung 
Dünger enthalten Nährstoffe, die für die 
Entwicklung und das Wachstum der 
Pflanzen lebensnotwendig sind. Wenn 
sie in Gewässer gelangen, führen sie zur 
Eutrophierung und zu Sauerstoffschwund 
im Tiefenwasser von Seen. Bei Auswa-
schung können sie im Grundwasser zu 
hohen und unerwünschten Nitratkonzent-
rationen führen. Nährstoffe, die in die 
Gewässer oder ins Grundwasser gelan-
gen, stellen in diesen eine Belastung dar, 
für die Landwirtschaft entsteht dabei ein 
entsprechender Verlust, der durch Han-
delsdünger ersetzt werden muss. Der bei 
der Haltung von Nutztieren in grossen 
Mengen anfallende Hofdünger aus Gülle 
und Mist muss deshalb korrekt gelagert 
und möglichst effizient für die Nährstoff-
versorgung der landwirtschaftlichen Kul-
turen eingesetzt werden. Eine unsach-
gemässe Lagerung und Verwendung von 
Gülle und Mist beeinträchtigt und schä-
digt neben den Gewässern auch die Bö-
den und die Luft.  

Für die Beurteilung der Situation in der 
Landwirtschaft werden im Folgenden alle 
Datensätze von Landwirtschaftsbetrieben 
berücksichtigt, die folgende Kriterien 
erfüllen (Tabelle 6.1):   

§ Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) 
grösser als 3 ha oder 

§ Tierbestand grösser als 3 Grossvieh-
einheiten (GVE).  

Die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe be-
trägt im Kanton Bern rund 11'600 und im 
Kanton Solothurn rund 1'500. 

Die Ergebnisse werden angegeben für  

§ die 6 Gebiete: Alpen, Voralpen, Ber-
ner Mittelland, Solothurner Mitteland, 
Berner Jura und Solothurner Jura; 

§ die 50 hydrologischen Einzugsgebie-
te. 

6 Landwirtschaft  

 Alpen Voralpen MitL BE MitL SO Jura BE Jura SO 

Betriebe (Anzahl) 2’450 4’960 3’620 740 600 740 

LN (ha) 34’310 66’400 64’860 14’970 16’680 18’270 

GVE (Anzahl) 41’330 102’850 84’820 17’790 17’890 18’160 

ha LN / Betrieb 14.0 13.4 17.9 20.3 27.8 24.6 

GVE / Betrieb 16.8 20.6 22.9 23.9 29.2 24.3 

Tabelle 6.1: 
Landwirtschaftliche Strukturdaten 
 
LN: landwirtschaftliche 
 Nutzfläche in Hektaren 
GVE: Grossvieheinheiten 
MitL: Region Mittelland 
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6.2 Nährstoffbelastung 
aus der Tierhaltung 

6.2.1 Methode 
Hofdünger (und Recycling-Dünger) wei-
sen im Vergleich zu Mineraldünger auf 
Grund ihrer stofflichen Eigenschaften und 
ihrer Anforderungen an die Lagerung ein 
erhöhtes Risikopotenzial für die Umwelt 
auf. In der Regel nimmt das Risikopoten-
zial mit steigendem Hofdüngeranfall pro 
Flächeneinheit zu. Der Tierbestand pro 
Flächeneinheit (GVE/ha) bzw. Nähr-
stoffanfall pro Flächeneinheit (DGVE/ha) 
eines Betriebes, eines Einzugsgebietes 
oder einer Region ist in diesem Sinn eine 
geeignete Grösse, um das Risikopoten-
zial zu schätzen und zu bewerten. 

Für die Bewertung der Nährstoffbe-
lastung aus der Nutztierhaltung werden 
als Vergleichswerte die DGVE-Orientie-
rungswerte gemäss Beschluss der kan-
tonalen Landwirtschaftsdirektoren-Konfe-
renz (1995) verwendet. Die Werte betra-
gen in der Talzone 2.5, in der Hügelzone 
2.1, in den Bergzonen (I bis IV) 1.8, 1.4, 
1.2 bzw. 1.1 DGVE/ha düngbare Fläche. 

Grundlage für die vorhandene Belastung 
mit Nutztieren bilden die Daten zu den 
GVE (Grossvieheinheiten). Von diesen 
Angaben werden die Tiere, die den 
Sommer auf der Alp verbringen, abgezo-
gen. Als Resultat der Berechnung erhält 
man die Anzahl Dünger-Grossviehein-
heiten (DGVE = Mass für die Menge 
Nährstoffe), die auf der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche in einer Region oder in 
einem Einzugsgebiet anfällt. 

Die spezifischen Belastungen (Tabelle 
6.2) mit Nutztieren liegen in den 6 Regio-
nen zwischen 1.0 und 1.5 DGVE/ha DF. 
Die Ausnutzungsgrade (Verhältnis 
DGVE/ha DF zum Orientierungswert) 
betragen in den Regionen des Mittel-
lands und des Juras 50-60%, in den Al-

pen und Voralpen rund 70% bzw. rund 
80% der Orientierungswerte. Eine zu 
hohe Nährstoffbelastung auf Grund des 
Tierbestandes ist somit in keiner Region 
vorhanden.  

Für die Bewertung der Belastung mit 
Nutztieren auf Stufe Einzelbetrieb wird 
von der Anzahl bzw. vom Anteil Betriebe 
mit Überschreitung der Orientierungswer-
te ausgegangen. In den Regionen des 
Mittellands und Juras liegen die Anteile 
mit Überschreitungen in der Grössenord-
nung von 10%, in den Voralpen und Al-
pen bei rund 25%.  

Bei dieser Bewertung ist aber gleichzeitig 
zu berücksichtigen, dass der Anteil der 
Betriebe, die den ökologischen Leis-
tungsnachweis (ÖLN) erfüllen und somit 
eine ausgeglichene Nährstoffbilanz auf-
weisen, deutlich höher ist. Der Anteil 
beträgt in den Regionen des Kantons 
Bern mehr als 97%; in den Regionen des 
Kantons Solothurn mehr als 92%. Der 
Anteil der Betriebe mit Überschreitungen 
in den Alpen und Voralpen dürfte deshalb 
mit der DGVE/ha DF-Bewertung eher 
überschätzt werden. 

6.2.2 Ergebnisse 
Über beide Kantone gesehen befindet 
sich der Ausnutzungsgrad in einem unkri-
tischen Bereich. Einzelbetriebe hingegen 
können zu hohe Tierbestände aufweisen. 
Der ökologische Leistungsnachweis wird 
über das ganze Gebiet von 98 % der 
Betriebe erbracht. 

 Alpen Voralpen MitL BE MitL SO Jura BE Jura SO 

Betriebe (Anzahl) 2’450 4’960 3’620 740 600 740 

ÖLN-Betriebe  99% 99% 97% 92% 98% 94% 

Betriebe mit GVE 2’430 4’910 3’240 640 590 700 

DGVE (Anzahl) 32’090 99’490 83’460 17’650 16’330 17’840 

DF (ha) 31’460 64’400 60’830 13’700 16’220 16’900 

Orientierungswert 1.4 1.9 2.5 2.5 1.7 2.0 

DGVE/ha DF 
(Ausnutzungsgrad)  

1.0 
(= 72%) 

1.5 
(= 82%) 

1.4 
(= 56%) 

1.3 
=( 52%) 

1.0 
(= 60%) 

1.1 
(= 54%) 

Betriebe mit  
Überschreitung  

580 
(= 24%) 

1’340 
(= 27%) 

400 
(= 12%) 

60 
(= 9%) 

60 
(= 10%) 

50 
(= 7%) 

 
Tabelle 6.2: 

DGVE/ha düngbare Fläche in 
den Regionen und Anzahl bzw. 
Anteil Betriebe mit Überschrei-

tungen 
 

ÖLN: Ökologischer  
 Leistungsnachweis  
GVE: Grossvieheinheit 
DGVE: Dünger-GVE 
DF: düngbare Fläche 
MitL: Region Mittelland 
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Die Ausnutzungsgrade in den 50 Gewäs-
sereinzugsgebieten liegen meistens un-
ter 80 %, in den 6 Regionen zwischen 52 
und 82 %. 

Ausnutzungs-
grad  
DGVE/ha DF 

<80% 80 - 
90% 

90 -
100% 

Anzahl EZG 45 4 1 

Handlungsbedarf kein kein gering 
 

Der Anteil Betriebe mit Überschreitung 
der DGVE/ha düngbare Fläche in den 50 
EZG liegt zwischen 0 und 40%. 

 
Anteil Betriebe 
mit Überschrei-
tung 

<15% 15 - 
30% 

>30% 

Anzahl EZG 26 17 7 

Handlungsbedarf kein mittel hoch 
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Abbildung 6.1:  
Ausnutzungsgrade (DGVE/ha 
düngbare Fläche) in den 50 EZG 
und Anteil Betriebe mit Über-
schreitungen 
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6.3 Lagerkapazitäten für 
Gülle 

6.3.1 Beurteilung der Lagerkapazitä-
ten 

Lagerkapazitäten sind eine wichtige 
Grundvoraussetzung, um die Hofdünger 
effizient und umweltschonend verwerten 
zu können. In den Kantonen gelten für 
die Lagerdauer der Gülle die folgenden 
Mindestwerte: 

§ Talzone:  4 Monate 
§ Hügelzone:  4.5 Monate  
§ Bergzone I:  5 Monate 
§ Bergzone II:  5.5 Monate 
§ Bergzonen III und IV:  6 Monate 

Güllenlagerkapazitäten müssen nicht nur 
ausreichend gross dimensioniert sein, 
sondern auch baulich einen einwandfrei-
en Zustand aufweisen.  

Für die Beurteilung und Bewertung der 
Situation werden nur die Lagerkapazitä-
ten für Gülle berücksichtigt. 

Der Mist muss in der Regel auf einem 
befestigten, dichten Platz mit Entwässe-
rung in eine Güllengrube gelagert wer-
den. Die Stapelkapazität beträgt überall 6 
Monate. Die Mistlagerung wird nicht in 
die Beurteilung einbezogen, da die Da-
tengrundlage ungenügend ist.  

6.3.2 Ergebnisse 
In den 6 Regionen sind die gesetzlichen 
Vorgaben in Bezug auf die notwendigen 
Lagerkapazitäten für Gülle erfüllt (Tabelle 
6.3). Sie betragen 110 bis 160% der vor-
geschriebenen Kapazitäten. Allerdings 
gibt es noch Einzelbetriebe, die weniger 
als 80% der notwendigen Lagerkapazität 

aufweisen. Der Anteil dieser Betriebe 
liegt je nach Region zwischen 5 und 
20%. 

Die Situation in den 50 EZG (Abbildung 
6.2) deckt sich mit derjenigen in den Re-
gionen. In den EZG, die sich vorwiegend 
im Mittelland oder in den Voralpen befin-
den, sind Lagerkapazitäten von 125% 
und mehr vorhanden. Der Anteil der Be-
triebe mit zu geringen Lagerkapazitäten 
beträgt in den meisten EZG weniger als 
10%. 

In den EZG der Alpen und des Juras 
liegen die Werte für die Lagerkapazitäten 
zwischen 100 und 125%. Die Anteile der 
Betriebe mit ungenügenden Kapazitäten 
sind höher und betragen 10 bis 25%.  

Auf Stufe Regionen und auf Stufe EZG 
besteht kein hoher Handlungsbedarf. 

Auf Stufe Einzelbetrieb hingegen gibt es 
Betriebe mit ungenügenden Lagerkapazi-
täten für Gülle. Es ist aber anzunehmen, 
dass sich die Situation in den nächsten 
Jahren klären wird: 

§ Betriebe mit Zukunft in der Landwirt-
schaft werden im Rahmen des nor-
malen Vollzugs (Bauvorhaben, Kon-
trolle) ausreichend erfasst und wer-
den gegebenenfalls ihre Lagerkapa-
zitäten anpassen müssen; 

§ Betriebe ohne Zukunft in der Land-
wirtschaft werden aufgegeben und 
brauchen in der Regel keine Gül-
lengrube mehr. Die Entsorgung des 
anfallenden häuslichen Abwassers 
ist zu überprüfen und neu zu regeln. 

 

 Alpen Voralpen MitL BE MitL SO Jura BE Jura SO 

Betriebe (Anzahl) 2’450 4’960 3’620 740 600 740 

m3 GüL vorhanden  374’800 1'875’400 1'283’200 248’000 200’300 272’400 

m3 GüL notwendig 338’200 1'392’500 828’400 151’300 182’800 207’300 

vorhandene GüL zu 
notwendiger GüL 

111% 135% 155% 164% 110% 131% 

Betriebe mit <80% 
GüL-Kapazitäten 

440 
(= 17%) 

420 
(= 8%) 

180 
(= 5%) 

70 
(= 10%) 

130 
(= 21%) 

90 
(= 13%) 

 

Tabelle 6.3: 
Lagerkapazitäten für Gülle und 
Anzahl bzw. Anteil der Betriebe 
mit Kapazitäten von weniger als 

80% 
 

GüL: Lagerkapazitäten  
 für Gülle 
MitL: Region Mittelland 
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Die Lagerkapazitäten sind in allen EZG 
genügend gross, sie liegen in einem 
Schwankungsbereich von 100 bis 175%. 
 

Güllen-Lager-
kapazitäten 

>120% 120 - 
80% 

<80% 

Anzahl EZG 39 11 0 

Handlungsbedarf kein gering hoch 
 

Der Anteil Betriebe mit weniger als 80% 
der Lagerkapazitäten betragen in den 
meistens EZG des Mittellandes und der 
Voralpen weniger als 10%, in den Alpen 
und Jura 10 bis 25%.  

Betriebe mit 
weniger 80% 

<10% 10 - 
25% 

>25% 

Anzahl EZG 27 22 1 

Handlungsbedarf kein mittel hoch 
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Abbildung 6.2: 
Lagerkapazitäten für Gülle in den 
50 EZG und Anteil der Betriebe 
mit weniger als 80% der erforder-
lichen Kapazitäten 
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6.4 Abschätzung des 
Stickstoff- und 
Phosphoreintrags  
in Gewässer  

6.4.1 Einträge von Stickstoff (N) und 
Phosphor (P) 

Abgeschätzt wird das Risiko für N- und 
P-Verluste aus den landwirtschaftlich 
genutzten Flächen.  Ergänzt mit der dif-
fusen, natürlichen Hintergrundlast ergibt 
sich ein geschätzter Eintrag von N und P 
in die Gewässer.  

Die wichtigsten Einträge aus der Land-
wirtschaft sind: 

§ N-Auswaschung unter Ackerland (= 
Ackerbau- und Kunstwiesenflächen):  
Die N-Auswaschung ist die dominie-
rende Verlustquelle für N und beträgt 
rund 90% der gesamten diffusen Ein-
träge. Rund die Hälfte der Verluste 
stammt aus dem Ackerland. 

§ P-Abschwemmung von Grünland (= 
intensiv genutzte Dauer- und Kunst-
wiesenflächen):  
Für die Gewässer sind besonders die 
Verluste von gelöstem Phosphor 
(P_gel) problematisch. Die Ab-
schwemmung von Dauerwiesen, 
Kunstwiesen und anderen landwirt-
schaftlich genutzten Flächen beträgt 
rund 50% der gesamten diffusen 
P_gel-Verluste. 

§ P-Verluste durch Erosion auf Ackerflä-
chen:  
Es handelt sich um an Bodenteilchen 
gebundenen, sogenanntem partikulä-
ren P, der  für die Gewässer weniger 
relevant ist und deshalb nicht behan-
delt wird.  

6.4.2 Auswaschung von Stickstoff 
(N) unter Ackerland 

Die Auswaschung unter Wald beträgt in 
der Regel weniger als 10 kg N/ha*Jahr 
und unter Dauergrünland rund 15 kg 
N/ha*Jahr. Unter Ackerland können je 
nach Kultur, Zwischenfrüchte, Bodenei-
genschaften, Bodenbearbeitung, Witte-
rungsverlauf, Produktionsintensität etc. 20 
bis 150 kg N/ha*Jahr ausgewaschen 
werden. Die N-Verluste pro Einzugsge-
biet werden berechnet als: 

§ N-Verluste [kg/ha EZG*Jahr]  
= 8 kg + Ackerland in % * 50 kg  

Die flächenspezifischen Verluste in ei-
nem EZG (kg N/ha EZG*Jahr) sind somit 
in erster Linie vom Anteil des Ackerlan-
des abhängig: je grösser der Anteil des 
Ackerlandes ist, umso grösser sind die 

flächenspezifischen diffusen Verluste in 
einem EZG. Die Abschätzung des Ver-
lustrisikos durch N-Auswaschung erfolgt 
deshalb auf Grund des Anteils der Acker- 
und Kunstwiesenflächen im EZG.  

6.4.3 Abschwemmung von gelöstem 
Phosphor (P_gel) auf Dauer- 
und Kunstwiesen 

Das Verlustrisiko für die Abschwemmung 
von P_gel ist besonders hoch bei Flä-
chen mit intensiv genutzten Dauerwiesen 
und Kunstwiesen. Auf diesen Flächen 
werden mehrmals pro Jahr Hofdünger 
ausgebracht. Die Verluste bzw. das Ver-
lustrisiko ist besonders abhängig von den 
Bodeneigenschaften, der Hangneigung, 
dem Witterungsverlauf und den Nie-
derschlägen, der Produktionsintensität 
u.a.m. Die P-Verluste pro Einzugsgebiet 
werden berechnet als: 

§ P_gel-Verluste [g/ha EZG*Jahr]  
= 130 g + Grünland in % * 650 g 

Die flächenspezifischen Verluste in ei-
nem EZG (g P_gel/ha EZG*Jahr) sind 
somit in erster Linie vom Anteil der Grün-
landfläche abhängig: je grösser der Anteil 
dieser Flächen ist, umso grösser sind die 
flächenspezifischen diffusen Verluste in 
einem EZG. Die Abschätzung des Ver-
lustrisikos durch P_gel-Abschwemmung 
erfolgt deshalb auf Grund des Anteils 
Grünland im EZG. 

6.4.4 Ergebnisse 
Grosse N-Verluste treten vor allem in 
Acker- und Gemüsebaugebieten auf. In 
den gleichen Regionen werden auch die 
höchsten Nitratkonzentrationen im 
Grundwasser gemessen (Vgl. Abb. 6.3 
und Abb. 2.10). 

Hohe P-Verluste sind in Einzugsgebieten 
mit hohem Grünlandanteil zu finden. In 
solchen Gebieten können in kleinen 
Fliessgewässern immer noch zu hohe 
Phosphorkonzentrationen auftreten (Vgl. 
Kapitel 2.2). 
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N-Verlustrisiko: Der Anteil Ackerland 
schwankt in einem Bereich von 0 bis 
50%. Alle Gebiete mit einem Anteil von 
mehr als 30% Ackerland im EZG weisen 
ein erhöhtes Verlustrisiko von mehr als 
20 kg N/ha EZG*Jahr auf.  
N-Verlustrisiko 
kg/ha Jahr 

<10 10 - 
20 

>20 

Anzahl EZG 14 15 21 

Handlungsbedarf kein mittel hoch 

 

P_gel.-Verlustrisiko: Der Anteil Grünland 
schwankt in einem Bereich von 2 bis 
40%. Alle Gebiete mit einem Anteil von 
mehr als 25% Grünland im EZG weisen 
ein erhöhtes Verlustrisiko von mehr als 
300 g P_gel/ha EZG*Jahr auf.  
P_gel-Verlust-
risiko g/ha*Jahr 

<150 150 - 
300 

>300 

Anzahl EZG 3 38 9 

Handlungsbedarf kein mittel hoch 

 

Abbildung 6.3:  
Abschätzung des Verlustrisikos 
für N und P in den 50 EZG 

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=
!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=
!!<= !!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<= !!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<= !!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=
!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=!!<=

!!<=

Ilfis

Sense

Kander

Aare Oberhasli

Dünnern

La Suze

Seeland

Gürbe

Önz 
(BE)

Thunersee

Zulg

La Birse (BE)

Untere Emme (BE)

Fildrich

Rot

Langete

Obere Emme

Saane 

Kiene

Engstligen

Grüne

Oberes Simmental

Aare Bern-Hagneck

Chise

Urtenen

Brienzersee

Ösch
(BE)

Unteres Simmental
Schwarze Lütschine

Gadmerwasser

Worble

Aare 
Thun-Bern

Weisse 
Lütschine

Birs (SO)

Aare Biel-Olten (SO)

Schwarz-
wasser

Aare 
Biel-Olten (BE)

Ösch
(SO)

Limpach
 (BE)

Nordufer 
Bielersee

Aare Olten-
Aarau

Aare 
Biel-Olten (BE)

Rotache

Alte Aare - 
Lyssbach

Untere Emme (SO)

Limpach (SO)

Birsig (SO)

Aare Biel-Olten (SO)

Ergolz (SO)
Birs (SO)

Önz
(SO)

La Birse (SO)

Sisslen (SO)

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

!!<=

Abschätzung des Verlustrisikos
für N und P pro Gewässerein-
zugsgebiet 

Verlustrisiko für P-gelöst 
geringes Verlustrisiko 
(< 150g/ha*Jahr ) 
mittleres Verlustrisiko 
(150-300g/ha *Jahr)

hohes Verlustrisiko 
(>300g/ha* Jahr )

Verlustrisiko für N 
geringes Verlustrisiko
(<10 kg/ha*Jahr )
mittleres Verlustrisiko
(10-20kg/ha*Jahr)
hohes Verlustrisiko 
(>20kg/ha*Jahr)

 



LANDWIRTSCHAFT VOKOS 2010  

76 

6.5 Fazit 
Die Anstrengungen der letzten 10 bis 15 
Jahre haben sich gelohnt. Wurden im 
VOKOS 1997 noch die zu geringen La-
gerkapazitäten für Gülle und Mist als eine 
der Ursachen für die Nährstoffbelastung 
aus der Landwirtschaft angesehen, so 
kann diese Lagerkapazität heute als aus-
reichend angesehen werden. Auch die 
„ausgeglichene Nährstoffbilanz auf jedem 
Betrieb“ kann heute auf 98 % der Betrie-
be ausgewiesen werden. 

Was grossflächig stimmt, kann für Ein-
zelbetriebe noch nicht in jedem Fall zu-
treffen. Je nach Region werden in den 
nächsten Jahren 5 bis 20% der Betriebe 
(insgesamt 1'330) ihre Güllelagerkapazi-
tät vergrössern müssen. Diese Aufgabe 
kann mit dem „normalen“ Vollzug gelöst 
werden, werden doch jährlich rund 500 
Gewässerschutzbewilligungen für Land-
wirtschaftsbetriebe erstellt. 

Wie aus den Massnahmen und Empfeh-
lungen der Forschungsanstalten (GRU-
DAF 2009) hervorgeht, ist der umwelt-
schonende Umgang mit Nährstoffen nicht 
nur eine Frage der statischen Betrach-
tungsweise. Vielmehr spielen bei der 
Pflanzenernährung und bei der Beurtei-
lung von möglichen Nährstoffverlusten 
komplexe, dynamische Aspekte die zent-
rale Rolle. In der heutigen Situation ist 
deshalb davon auszugehen, dass der 
Landwirt der entscheidende Faktor ist, 
um die Nährstoffverluste aus der Land-
wirtschaft möglichst gering zu halten und 
zu vermeiden. Dies erfordert ein grosses 
und breites Wissen über Dünger, deren 
Anwendung und mögliche Auswirkungen 
auf die Umwelt. Von daher ist die land-
wirtschaftliche Ausbildung das wichtigste 
Element der umweltschonenden Dün-
gung. Zusätzliche Faktoren wie die dau-
ernde Weiterbildung, die Förderung des 
eigenverantwortlichen Umgangs und die 
Motivation zum sorgfältigen Umgang mit 
Düngern spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle. Sinngemäss gilt dies auch für den 
Umgang mit allen übrigen Stoffen wie 
z.B. Pflanzenschutzmittel, die in der 
Landwirtschaft eingesetzt werden. 
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Zusammenfassung 
Die Jahreskosten der Abwasserent-
sorgung sind in den letzten Jahren trotz 
noch laufender Ausbauvorhaben kon-
stant geblieben und liegen im Kanton 
Bern bei 230 Mio., im Kanton Solothurn 
bei 70 Mio. Franken.  

Die Kostendeckung durch Gebühren ist 
weitgehend gewährleistet. Sie liegt im 
Kanton Bern bei 98%, im Kanton Solo-
thurn bei 86%. 

Nach wie vor sind grosse Kläranlagen in 
den spezifischen Kosten pro Kostenträ-
ger günstiger. Gleichzeitig erbringen sie 
eine bessere Leistung. 

Erhöht haben sich die spezifischen Kos-
ten pro Einwohnerwert (EW). Grosse 
Veränderungen in einzelnen Grossbetrie-
ben haben den Ausschlag gegeben. Bei 
künftigen Planungen ist solchen Betrie-
ben vermehrt Rechnung zu tragen. 

Die Gebührenstruktur hat sich in den 
letzten Jahren verbessert. Das Splitting 
in Grund- und Mengengebühr hat zuge-
nommen. Unbefriedigend sind die eher 
zu tiefen Grundgebühren und vor allem 
zu tiefe Gebührenkomponenten für die 
Berücksichtigung des Regenwassers. 
Hier sind Verbesserungen noch möglich. 

Für die Zukunft kann in beiden Kantonen 
mit stabilen Kosten und Gebühren ge-
rechnet werden, so lange keine neuen 
gesetzlichen Anforderungen kosteninten-
sive Massnahmen auslösen. Bei künfti-
gen Anforderungen an die Elimination 
von Mikroverunreinigungen in Kläranla-
gen könnten allerdings die Kosten, und in 
der Folge auch die Gebühren, um 5 – 
10% steigen. 

 

7.1 Einleitung 
7.1.1 Zweck des Kapitels 
Die Abwasserentsorgung ist eine öffentli-
che Aufgabe. Bevölkerung, Politik und 
Wirtschaft haben Anrecht auf eine trans-
parente Information über deren Kosten. 
Behörden und Betreibern  dienen diese 
Informationen zur Orientierung und regen 
den Wettbewerb unter Monopolbetrieben 
an. Die Darstellung der wichtigsten Ein-
flüsse auf die Kosten zeigen Optimie-
rungspotenziale auf und helfen bei der 
Planung von künftigen Massnahmen.  

Die Untersuchung der heutigen Gebüh-
renpraxis liefert Informationen über die 
Umsetzung des Verursacherprinzips und 
über die Kostendeckung. Gefragt sind 
ausserdem Aussagen über die künftige 
Kosten- und Gebührenentwicklung. 

7.1.2 Grundlagen und Abgrenzungen 
Die Erhebung und Darstellung der Kos-
tenkennzahlen stützt sich weitgehend auf 
die Vorgaben von VSA/FES [7.1] und 
[7.2]. 

 

7 Kosten und Finanzierung

Abbildung 7.1: 
Berichte von VSA und FES: 
„Definition und Standardisierung 
von Kennzahlen für die Abwas-
serentsorgung“ sowie 
„Kosten der Abwasserentsor-
gung“ 
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Als Grundlage für dieses Kapitel sind in 
beiden Kantonen detaillierte Berichte 
erstellt worden: [7.3], [7.4], [7.5].  

Im Folgenden werden die Kosten für die 
28 Solothurner und 66 Berner Anlagen 
mit einer Belastung von mehr als 100 EW 
und deren Einzugsgebiete dargestellt. 
Die Kosten für ausserkantonale Gemein-
den mit Anschluss an ARA in den Kanto-
nen Bern und Solothurn werden ge-
schätzt und aufgerechnet. Die Kosten der 
privaten Anlagen und der Gemeinden, 
die ihr Abwasser ausserhalb der beiden 
Kanton reinigen, werden nicht dargestellt.  

7.2 Kosten der Abwas-
serentsorgung 

7.2.1 Übersicht 
Die Gesamtkosten betragen für die ARA 
und die zugehörigen Kanalnetze: 

230 Mio. Franken für 66 ARA inkl. 
5'650 km Kanalnetz im Kanton Bern, 

70 Mio. Franken für 28 ARA inkl. 
2'000 km Kanalnetz im Kanton Solo-
thurn. 

Die Gesamtkosten setzen sich zusam-
men aus (vgl. Abbildung 7.3): 

 Kapitalkosten: Summe aus Abschrei-
bungen und Zinsen. Die Abschrei-
bungen werden aus den Wiederbe-
schaffungswerten und den Nut-
zungsdauern ermittelt. 

 Betriebskosten: Summe aus Perso-
nal- und Sachkosten. Darin inbegrif-
fen sind auch die Verwaltungskosten. 

 Abwasserabgabe in die beiden kan-
tonalen Abwasserfonds. 

Die Kosten werden für die Abwasserab-
leitung (Kanalisation und Regenwasser-
behandlung) und Abwasserreinigung 
(ARA) getrennt angegeben. Die Summe 
aller Kosten wird als Gesamtkosten be-
zeichnet. 

7.2.2 Kostenzusammensetzung 
Den grössten Kostenanteil bilden die 
Kapitalkosten. Da die Anlagen zum 
grössten Teil abgeschrieben, und die 
Abwasserrechnungen schuldenfrei sind, 
geht dieser Anteil auf die Werterhal-
tungskosten zurück: rund 40% für das 
Kanalnetz, 18% für die Abwasserreini-
gungsanlagen. Damit sind fast 60% der 
Gesamtkosten eigentliche Infrastruktur-
kosten.  

Die Betriebskosten für Kanalnetz und 
ARA sowie für die Verwaltung machen 

Tabelle 7.1: Aufteilung der ARA 
in Grössenklassen. In den fol-

genden Grafiken werden die 
Grössenklassen mit 1 – 4 be-

zeichnet. 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7.2:  
Verteilung der 94 ARA beider 

Kantone auf die vier Grössen-
klassen. Pro Grössenklasse sind 

dargestellt: Summe der ange-
schlossenen Einwohner (E), 

Summe der Belastung in EW und 
Summe der ARA-Ausbaugrössen 

in EWdim. X-Achse (unten): An-
gabe Anzahl ARA pro Grössen-

klasse. 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7.3: 
Aufteilung der Gesamtkosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7.4: 
Verteilung der Gesamtkosten der 
Abwasserentsorgung auf die vier 

Grössenklassen 
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zusammen 36% der Kosten aus. Da 
auch die Betriebskosten zu einem über-
wiegenden Anteil von der zu betreiben-
den Infrastruktur abhängig sind, ist damit 
zu rechnen, dass die erstellte und weit-
gehend zu erhaltende Infrastruktur für 
über 80% der Kosten verantwortlich ist. 

Der Infrastruktur und deren Erhaltung 
kommt damit für die heutigen und künfti-
gen Kosten und Leistungen eine zentrale 
Rolle zu. Diesem Umstand ist bei der 
Kostendeckung Rechnung zu tragen. In 
beiden Kantonen ist dafür eine Spezialfi-
nanzierung Werterhalt eingerichtet wor-
den. 

7.2.3 Werterhaltung  
Die Abwasserentsorgung ist auf eine 
lange Lebensdauer der Anlagen ausge-
legt. Als Nutzungsdauern der Anlagen 
werden in beiden Kantonen bisher fol-
gende Werte angewendet: 

Anlagen Nutzungs-
dauer 

Kanalisationen 80 Jahre 
Abwasserreinigungsanlagen 33 Jahre 
Spezialbauwerke (Regen-
becken, Pumpwerke) 50 Jahre 

Spätestens nach Ablauf dieser Dauer ist 
mit grösseren Investitionen oder mit dem 
vollständigen Ersatz dieser Anlagen zu 
rechnen. Um die Finanzierung von Er-
satz- und Sanierungsmassnahmen si-
cherstellen zu können, bestehen in den 
Kantonen folgende Regelungen: 

Es ist eine Spezialfinanzierung 
Werterhalt zu führen. Die minimalen 
Einlagen berechnen sich aus dem 

Wiederbeschaffungswert der Anlagen 
dividiert durch die Nutzungsdauer. Min-
destens 60% dieser so ermittelten Wert-
erhaltungskosten sind in die Spezialfi-
nanzierung Werterhalt einzulegen. Die 
Einlagen sind in erster Linie für die Ab-
schreibung von bestehendem Verwal-
tungsvermögen einzusetzen (Berner 
Modell). 

Noch bestehendes Verwaltungsver-
mögen ist degressiv mit mindestens 
8% des Buchwertes abzuschreiben. 

Werden die Abschreibungen kleiner als 
25% der Werterhaltungskosten, so sind 
zusätzlich Einlagen vorzunehmen. Das 
Minimum der Abschreibung bzw. Einlage 
bemisst sich auf 25% der Werterhal-
tungskosten (Solothurner Modell). 

Beide Modelle sollen nach dem Wegfall 
von Subventionen die Finanzierung des 
künftigen Aufwands für den Werterhalt 

sichern. Die Einlage in die SF Werterhalt 
ist als Aufwand in der laufenden Rech-
nung zu verbuchen und über Gebühren 
zu finanzieren.  

Das Solothurner Modell wird in den 
kommenden Jahren an die Vorgaben von 
HRM 2 anzupassen sein. 

7.2.4 Einfluss der Infrastruktur auf 
die Kosten 

Die Gesamtkosten sind in Einzugsgebie-
ten mit grossen Abwasserreinigungsan-
lagen deutlich günstiger. Dabei kommen 
die Unterschiede vor allem in den Be-
triebs- und Werterhaltungskosten der 
ARA zum tragen, wie Abbildung 7.5 
zeigt. 
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Beim Kanalnetz sind die Kosten fast un-
abhängig von der Grösse des Einzugs-
gebietes. Hier gleichen sich die hohen 
spezifischen Kosten pro Meter Kanallän-
ge - bedingt durch grössere Kanaldurch-
messer in grossen Einzugsgebieten - mit 
der höhere Anschlussdichte in EW pro 
Kilometer Kanallänge aus. 

Abbildung 7.5:  
Spezifische Kosten nach Grös-
senklasse der ARA bezogen auf 
die Belastung in EW (= Mass für 
die Belastung der ARA bzw. 
Mass für die Zahl der Kostenträ-
ger); 
 
Oben: Gesamtkosten der Ab-
wasserentsorgung; 
 
Mitte: Kosten der Abwasserreini-
gung (Summe Betriebs- plus 
Kapitalkosten); 
 
Unten: Kosten der Abwasserab-
leitung (Summe Betriebs- plus 
Kapitalkosten). 
 
Zur Darstellung: 
Die blaue Säule stellt das ge-
wichtete Mittel über die Grössen-
klasse dar (Summe aller Kosten 
dividiert Summe der EW); 
die weiteren Marker stellen von 
unten nach oben dar: 
- 10%-Percentil; 
- 25%-Percentil; 
- Median (50%-Percentil); 
- 75%-Percentil; 
- 90%-Percentil. 
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Zusammenfassend ergeben sich folgen-
de Aussagen: 

 Einzugsgebiete mit grossen ARA 
weisen tendenziell die günstigeren 
Kosten aus. 

 Grosse Kanalisationen weisen nicht 
erhöhte spezifische Kosten aus, 
wenn sie über eine grosse Zahl von 
angeschlossenen Nutzern verfügen. 

 Regionale Zusammenschlüsse zu 
grösseren ARA können sich deshalb 
langfristig als günstig erweisen. Al-
lerdings dürfen Verbindungskanäle 
nicht zu lang werden. Dafür ist für je-
den Einzelfall eine genauere Prüfung 
der Wirtschaftlichkeit aber auch des 
Nutzens aus Sicht des Gewässer-
schutzes erforderlich. Eine standar-
disierte Berechnung für die Kosten-
/Nutzenvergleiche ist dabei anzu-
streben. 

7.2.5 Kostendeckung 
Die Kosten der Abwasserentsorgung 
werden durch wiederkehrende und ein-

malige Anschlussgebühren gedeckt. Die 
Gebühreneinnahmen und die resultie-
rende Kostendeckung präsentieren sich 
aktuell wie folgt: 

Angaben in Mio. Fr. 
/ Jahr (gerundet) 

  

Wiederkehrende 
Gebühren 

50 190

Einmalige An-
schlussgebühren 

10 35

Gebühren total 60 225

Kosten 70 230

Kostendeckung 86% 98%

In beiden Kantonen tragen die wieder-
kehrenden Gebühren mit über 80% zur 
Kostendeckung bei. Die Kostendeckung 
liegt im Kanton Bern nahe bei 100%, im 
Kanton Solothurn liegt sie mit 86% tiefer. 
Die Differenz ist mit den unterschiedli-
chen Vorgaben für die Werterhaltungsfi-
nanzierung zu erklären (Vgl. 7.2.3). Der 
gute Kostendeckungsgrad in beiden Kan-
tonen zeigt, dass die Vorgaben zur Wert-
erhaltung offenbar mehrheitlich umge-
setzt werden. 

7.2.6 Spezifische Kosten und Ge-
bühren 

Als Vergleichsgrösse eignen sich für 
viele Fragen spezifische Kosten pro Kos-
tenträger bzw. Nutzer der Anlagen. Als 
Bezugsgrösse wird in nationalen [7.1 und 
7.2] und internationalen Kennzahlenpro-
jekten in der Regel der Einwohnerwert 
(EW) verwendet. Er wird aus der Belas-
tung der ARA ermittelt. 

 
 

  

EW 333’000 1'276’000

Kosten in Fr. / 
EW 

209 180 

Gebühren in 
Fr. / EW 

180 176 

 

Abbildung 7.6: 
Oben: Spezifische Jahreskosten 

der Kanalisation pro Meter Ka-
nallänge; 

Unten: „Anschlussdichte“ in EW 
pro km Kanallänge. 

 
Zur Darstellung: 

Die blaue Säule stellt das ge-
wichtete Mittel über die Grössen-
klasse dar (Summe aller Kosten 

dividiert Summe der EW); 
die weiteren Marker stellen von 

unten nach oben dar: 
- 10%-Percentil; 
- 25%-Percentil; 

- Median (50%-Percentil); 
- 75%-Percentil; 
- 90%-Percentil. 
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Abbildung 7.7: 
Spezifische Kosten in den 94 
ARA-Einzugsgebieten der Kan-
tone Bern und Solothurn aufge-
schlüsselt nach: 
Kapitalkosten Kanalisation und 
ARA; 
Betriebskosten Kanalisation und 
ARA; 
Abwasserabgabe. 
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In beiden Kantonen sind seit 2003 die 
Kosten stabil geblieben [7.6 und 7.7]. 
Hingegen haben sich die spezifischen 
Kosten verändert: 

Im Kanton Bern hat die Belastung in 
EW deutlich ab- und damit die spezi-
fischen Kosten zugenommen. Ver-

antwortlich waren Massnahmen in gros-
sen Industriebetrieben. Vor allem in den 
Einzugsgebieten der ARA Bern, Lyss und 
Worblental sind die Belastungen zurück-
gegangen. Gleichzeitig sind durch Aus-
bauten die Leistungen gesteigert worden. 
Dabei sind die Gesamtkosten aber nur 
unbedeutend gestiegen, hingegen haben 
die spezifischen Kosten pro EW zuge-
nommen. Alle drei Anlagen liegen aber 
weiterhin in einem vergleichsweise güns-
tigen Kostenbereich (Abbildung 7.7). 

Im Kanton Solothurn sind die Kosten 
seit 2003 ebenfalls konstant geblie-
ben. Die Belastung der Anlagen hat 

leicht zugenommen, so dass die spezifi-
schen Kosten von 237 auf 210 Fr. pro 
EW und Jahr zurückgegangen sind. 

Der Einfluss von Grosseinleitern spielt in 
beiden Kantonen eine grosse Rolle für 
die Auslegung, die Leistung und die Kos-
ten der Anlagen. Um Fehlinvestitionen, 
hohe Folgekosten und natürlich auch 
Probleme mit der Leistung der Anlagen 
vermeiden zu können, sind bei Planun-
gen die Grosseinleiter einzubeziehen. 

7.2.7 Kostenentwicklung 
Die Kosten haben sich in den letzten 15 
Jahren nur wenig verändert (Abbildung 
7.8). 
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Die Angaben zu den Betriebskosten der 
Kanalisation für die Jahre 1992 und 2001 
beruhen auf Schätzungen, die sich als 
wesentlich zu tief herausgestellt haben. 

Für 2003 und 2007 liegen effektive Kos-
ten vor. Gleichzeitig ist in vielen ARA die 
Leistung deutlich gesteigert worden (Vgl. 
Kapitel 5). 

Im Kanton Solothurn liegen Kostenzahlen 
für die Jahre 2003 und 2006 vor. Die 
Kosten sind hier bei 70 Mio. Franken pro 
Jahr stabil geblieben, obwohl auch im 
Kanton Solothurn in dieser Zeit ARA 
ausgebaut worden sind. 

7.3 Gebühren für die Ab-
wasserentsorgung 

Die Kosten der Abwasserentsorgung sind 
nach dem Verursacherprinzip vollständig 
durch Gebühren zu decken. In der Auf-
bauphase haben neben den Subventio-
nen von Bund und Kanton vor allem ein-
malige Anschlussgebühren zur Finanzie-
rung beigetragen. Der Aufbau ist heute 
abgeschlossen. Anschlussgebühren sind 
in neuen Wohn- und Industriegebieten 
noch möglich. Die Finanzierung erfolgt 
heute deshalb zum grössten Teil über 
wiederkehrende Grund- und Verbrauchs-
gebühren. 

Neue Finanzierungsvorschriften für die 
Werterhaltung Ende der neunziger Jahre 
haben in den letzten 15 Jahren Anpas-
sungen der Gebührenreglemente erfor-
derlich gemacht. In dieser Zeit sind die 
Gebühren deutlich gestiegen.  

Im Kanton Bern sind die Gebühren 
von 1991 mit 110 Mio. Franken auf 
170 Mio. 1997, 195 Mio. 2002 und 

225 Mio. 2007 auf rund das Doppelte 
angewachsen. Die volle Kostendeckung 
ist damit praktisch erreicht. 

Mit den neuen Reglementen konnten die 
Gebühren den Erfordernissen des Verur-
sacherprinzips angenähert werden. Unter 
7.2.2 wurde festgestellt, dass ein grosser 
Teil der Kosten als Infrastrukturkosten zu 
werten sind. Die Gebührengestaltung 
muss dieser Tatsache Rechnung tragen. 
Kosten fallen in der Abwasserentsorgung 
vor allem durch die Bereitstellung der 
Infrastruktur an, unabhängig vom effekti-
ven Abwasseranfall und unabhängig 
davon, ob eine Liegenschaft dauernd 
oder nur temporär (z.B. als Ferienhaus) 
genützt wird. Grundgebühren sollen des-
halb einen wesentlichen Teil der gesam-
ten Gebühreneinnahmen ausmachen. 
Abhängig davon, ob über die öffentlichen 

Abbildung 7.8: 
Kostenentwicklung im Kanton 

Bern: 
Daten 1992 aus VOKOS 1997; 
Daten 2001 aus VOKOS 2004; 

Daten 2003 aus [7.7] 
Daten 2007 aus [7.5] 
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Anlagen nur Schmutzabwasser oder 
auch Regenabwasser abgeleitet wird, 
soll diese Grundgebühr tiefer oder höher 
ausfallen. Abwassergebühren setzen 
sich also idealerweise zusammen aus 
(Splitting-Modell) 

 einer Grundgebühr für Schmutzab-
wasser, 

 einer Grundgebühr für Regenabwas-
ser und 

 einer Verbrauchsgebühr gestützt auf 
den effektiven Wasserverbrauch. 

Dabei soll die Grundgebühr nach den 
Musterreglementen im Kanton Bern 50 - 
60% und im Kanton Solothurn 30 - 50% 
der Gesamteinnahmen ausmachen, ins-
besondere dann, wenn auch das Regen-
abwasser von befestigten Flächen abge-
leitet wird. 

7.3.1 Aktuelle Gebührengestaltung 
Im Kanton Bern hat die Verbreitung des 

Splitting-Modells stark zugenommen. 
Es wird in 91% der Gemeinden an-
gewendet und gilt für 86% der Ein-

wohner. Allerdings werden immer noch 
rund ¾ der wiederkehrenden Gebühr 
durch die Verbrauchsgebühr gedeckt. 
Die Regenabwassergebühr trägt mit le-
diglich 5% zur Kostendeckung bei. 

 
Im Kanton Solothurn ist das Split-
ting-Modell noch weniger verbreitet. 
Es gilt in 74% der Gemeinden und 

für 52% der Einwohner. Die Anteile der 
drei Gebührenarten liegen in einer ähnli-
chen Grössenordnung wie im Kanton 
Bern. 

In beiden Kantonen gibt es grosse Ge-
meinden mit mehr als 10'000 Einwoh-
nern, die für das Abwasser eine reine 
Mengengebühr auf dem Trinkwasser-
verbrauch in Rechnung stellen. Es sind 
dies: 

 Biel, Steffisburg und Worb im Kanton 
Bern und 

 Grenchen, Olten und Solothurn im 
Kanton Solothurn. 

Angesichts der Tatsache, dass ein be-
achtlicher Teil der Kosten für die Abwas-
serableitung durch Regenabwasser ver-
ursacht wird, sind solche Gebührentarife 
ungeeignet. Mit höheren Gebührenantei-
len für Regenabwasser kann zudem der 
Anreiz zur Regenabwasserversickerung 
gesteigert werden. 

7.3.2 Gebühren in Musterhaushalten 
Um die finanziellen Auswirkungen der 
Abwassergebühren auf die Bevölkerung 
sichtbar zu machen, sind die Abwasser-
reglemente auf die Musterhaushalte ge-
mäss der Definition des Preisüberwa-
chers angewendet worden. Im Kanton 
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Abbildung 7.9:  
Gebührenaufbau in den Kanto-
nen Bern und Solothurn; im 
Kanton Bern mit der Entwicklung 
seit 1991 gestützt auf Auswer-
tung der Gebührenreglemente 
der Gemeinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 7.10: 
Gebührensplitting auf Grund- und 
Verbrauchsgebühr nach Anwen-
dung der Gebührenreglemente 
auf Musterhaushalte nach Preis-
überwacher und Aufteilung der 
Grundgebühr auf Schmutz- und 
Regenabwasseranteil. 
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Bern sind Reglemente aus 189, im Kan-
ton Solothurn für alle 125 Gemeinden 
ausgewertet worden (Abbildung 7.11). 

Die mittlere gewichtete Gebühr über alle 
Gemeinden liegt im Kanton Bern bei 159 
Franken pro Einwohner und Jahr, im 
Kanton Solothurn bei 139.  

Bei aktuellen Kosten von 180 Fran-
ken pro EW und Jahr, bzw. Gebüh-
reneinnahmen von 176 Franken pro 

EW und Jahr, liegen die Gebühren pro 
Person im Musterhaushalt in einem ver-
nünftigen Rahmen.  

Die ausgewiesenen Kosten und 
Gebühreneinnahmen liegen mit 210 
bzw 180 Franken pro EW höher als 

im Kanton Bern, gleichzeitig sind die 
Gebühren pro Person im Musterhaushalt 
mit 139 Franken deutlich tiefer. 

Die Auswertung nach Musterhaushalts-
typen und Gemeindegrösse zeigt, wie 
aus der Kostenauswertung zu erwarten, 
tiefere Gebühren in grossen Gemeinden. 
Bei den Gebühren weist der 1-Personen-
Haushalt in der Regel höhere Gebühren 
auf, als der Mehrpersonenhaushalt. Der 
gesamte Gebührenbereich liegt zwischen 
100 und 400 Franken pro Einwohner und 
Jahr. Diese Spanne entspricht sehr ge-
nau der Kostenspanne (Vgl. Abbildung 
7.7). 

7.4 Abwasserfonds 
Im Kanton Solothurn läuft die Ab-
wasserabgabe Ende 2009 aus. Die 
verbleibenden Fondsmittel werden 

gestützt auf die gültigen Rechtsgrundla-
gen eingesetzt. 

Im Kanton Bern ist der Abwasser-
fonds nicht befristet. Der Mittelein-
satz wird gestützt auf die gültigen 

Rechtsgrundlagen nach Prioritäten ge-
mäss Sachplan Siedlungsentwässerung 
weitergeführt. Die grossen Ausbauvorha-
ben der Abwasserreinigung sind weitge-
hend abgeschlossen. Beiträge an Ab-
wasserleitungen werden nur noch bei 
regionalen Zusammenschlüssen ge-
währt. Die zugesicherten und geplanten 
Vorhaben – dazu gehören Massnahmen 
zur Fremdwasserreduktion und die gene-
relle Entwässerungsplanung GEP - be-
anspruchen die Fondsmittel bis Ende 
2014. Im Hinblick auf kommende Aufga-
ben wie regionale Massnahmen zur 
Neuorganisation und gemeinsame Lö-
sungen für Wasserbau und Regenwas-
serableitung aus dem Siedlungsraum 
sind die bestehenden Rechtsgrundlagen 
anzupassen  
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Abbildung 7.11: 
Jährlich wiederkehrende Gebühr 
pro Einwohner in den drei Mus-

terhaushalten: 
Oben: Kanton Bern, 

Unten: Kanton Solothurn, 
Links: in Gemeinden mit mehr als 

2'000 Einwohnern, 
Rechts: in Gemeinden mit weni-

ger als 2'000 Einwohnern. 
 

1-P-HH: Einpersonenhaushalt in 
einer 2-Zimmerwohnung; 

3-P-HH: Dreipersonenhaushalt in 
einer 4-Zimmerwohnung; 

EFH: Vierpersonenhaushalt in 
einem Einfamilienhaus. 

 
Zur Darstellung: 

Die blaue Säule stellt das ge-
wichtete Mittel über die Grössen-
klasse dar (Summe aller Kosten 

dividiert Summe der EW); 
die weiteren Marker stellen von 

unten nach oben dar: 
- 10%-Percentil; 
- 25%-Percentil; 

- Median (50%-Percentil); 
- 75%-Percentil; 
- 90%-Percentil. 
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7.5 Fazit 
 Die Gesamtkosten der Abwasserent-

sorgung sind in den letzten Jahren 
konstant geblieben, dies trotz reali-
sierter Ausbauten in grossen Kläran-
lagen.  

 Verändert haben sich die spezifi-
schen Kosten pro Kostenträger (EW). 
Ausschlaggebend sind Einleiter aus 
Industrie und Gewerbe. Kurzfristige 
Veränderungen ihrer Abwasserfrach-
ten (Betriebsschliessungen, Abwas-
servorbehandlung, Produktionsstei-
gerungen) führen zu Veränderungen 
der Abwasserfracht in den Kläranla-
gen und in der Regel auch zu Ände-
rungen in den Kostenteilern. Der 
Wegfall grosser Belastungen bzw. 
grosser Betriebe hat eine geringere 
Auslastung der öffentlichen Abwas-
serentsorgung zur Folge und damit 
höhere spezifische Kosten für die 
verbleibenden Kostenträger.  

 Die Kostendeckung hat mit 98% im 
Kanton Bern und 86% im Kanton So-
lothurn hohe Werte erreicht. Die ge-
setzlichen Anforderungen werden 
weitgehend erfüllt.  

 Bei den wiederkehrenden Abwasser-
gebühren nimmt das Splitting-Modell 
weiter zu. Allerdings werden in eini-
gen grossen Gemeinden weiterhin 
nur Verbrauchsgebühren über den 
Trinkwasserverbrauch in Rechnung 
gestellt. Angesichts der Tatsache, 
dass die Ableitung von Regenab-
wasser von befestigten Flächen ge-
rade in grossen Gemeinden Kosten 
verursacht, ist diese Gebührenerhe-
bung nicht verursachergerecht und 
damit anpassungsbedürftig. 

 Die Grundgebühren sind in weiten 
Teilen beider Kantone noch zu tief. 
Insbesondere der Gebührenanteil 
des Regenabwassers ist noch zu er-
höhen. Damit soll einerseits die Ver-
sickerung von Regenabwasser ge-
fördert werden, andererseits die Kos-
ten für die Regenwasserableitung 
gedeckt werden. 

 Die Gebühren liegen in den Muster-
haushalten zwischen 100 und 400 
Franken pro Einwohner und Jahr. 
Diese Spanne deckt sich genau mit 
der Kostenspanne. Die Kostenab-
wälzung auf Einwohner und übrige 
Abwassereinleiter aus Industrie und 
Gewerbe scheint im Allgemeinen gut 
zu funktionieren. 

Die Abwasserentsorgung beider Kantone 
basiert heute auf einer soliden Finanzie-
rung. Die Massnahmen der letzten Jahre 
haben sich bewährt. Grosse Änderungen 
sind höchstens vereinzelt in wenigen 
Gemeinden oder öffentlich rechtlichen 
Organisation noch nötig.  
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Zusammenfassung 
Die Umsetzung der Massnahmen der 
Siedlungsentwässerung ist im wesentli-
chen Aufgabe der Gemeinden. Dies ver-
langt Fachwissen, welches insbesondere 
in kleinen Gemeinden oft nicht vorhan-
den ist. Aufgrund einer Situationsanalyse 
werden im vorliegenden Kapitel organi-
satorische Verbesserungen vorgeschla-
gen. Die Hauptstossrichtung ist die Re-
gionalisierung und Professionalisierung 
der Siedlungsentwässerung. 

Aus kantonaler Sicht würden Organisati-
onen über ganze ARA-Einzugsgebiete 
einen guten Lösungsansatz darstellen. 
Diese Organisationen wären im Besitze 
aller öffentlichen Anlagen der Siedlungs-
entwässerung und würden sämtliche 
damit verbundenen Aufgaben durch aus-
gewiesene Fachleute ausführen. Dieser 
Lösungsansatz kann auch mit grösseren 
Gemeindefusionen erreicht werden. 

Verschiedene Zwischenschritte oder Teil-
lösungen sind auch denkbar, zum Bei-
spiel: 

§ Organisatorische Verbesserungen, 
die sich aus dem Zusammenschluss 
von ARA-Einzugsgebieten ergeben; 

§ Aufgabendelegationen an Fachleute; 

§ Zusammenarbeit im Einzugsgebiet. 

Solche Massnahmen sollen im Dialog 
zwischen Kanton und Gemeinden erar-
beitet werden. Der Kanton stellt geeig-
nete organisatorische Hilfsmittel zur Ver-
fügung. 

Die Dynamik für organisatorische Refor-
men muss von der Basis kommen. Sie 
wird im Kanton Solothurn finanziell un-
terstützt. Im Kanton Bern können im 
Rahmen des GEP-Teilprojektes "Organi-
sation der Abwasserentsorgung" Beiträge 
aus dem Abwasserfonds ausgerichtet 
werden. 

Mit der gemeinsamen Erarbeitung von 
VOKOS 2010 haben die Kantone Bern 
und Solothurn die Vorteile regionaler 
Zusammenarbeit bewiesen. Sie erhoffen 
sich, dass ihre Gemeinden diesem Vor-
bild folgen werden. 

8.1 Einleitung 
Im vorliegenden Kapitel werden organi-
satorische Möglichkeiten in der Sied-
lungsentwässerung vorgeschlagen, damit 
die Massnahmen des Sachplans auf 
Regions- und Gemeindeebene besser 
und effizienter umgesetzt werden kön-
nen. Die Hauptstossrichtungen gehen in 
Richtung Regionalisierung und Professi-
onalisierung der Leistungen der Abwas-
serentsorgung. 

Die Organisation in den Kantonen Solo-
thurn und Bern ist dieselbe. Sie wurde für 
Bern im Kapitel 9 der VOKOS-Berichte 
von 1997 und 2004 für die vier Organisa-
tionsebenen detailliert beschrieben: 

1. Kanton = Aufsichtsbehörde, 

2. Region = im Normalfall ein ARA-
Verband, dem ein Teil der Gemein-
deaufgaben delegiert wurden, 

3. Gemeinde = verantwortlich für den 
Vollzug der Siedlungsentwässerung 
auf ihrem Gebiet, 

4. Abwasserproduzenten = Haushalte / 
Liegenschaften, Industrie-, Gewerbe- 
und Landwirtschaftsbetriebe. 

Die heutige Organisation beruht auf einer 
weitgehenden Leistungserbringung durch 
die Gemeinden. Durch die Bürgernähe 
wirkt dies vertrauenerweckend und führt 
zu einer meist guten Akzeptanz. 

Der Vollzug des Gewässerschutzes ver-
langt aber Fachwissen, welches insbe-
sondere in kleinen Gemeinden oft nicht 
vorhanden ist. Einzelne Gemeinden ken-
nen ihre Aufgaben nicht genug und neh-
men sie deshalb nur teilweise wahr. Bei-
spielsweise führen fehlende Aufsicht und 
Kontrolle über die privaten Anlagen zu 
undichten und fehlerhaften Anschlüssen 
an die öffentliche Kanalisation. Fehler 
werden bereits bei der Bewilligung, der 
Baukontrolle und der Abnahme gemacht. 
Bestehende Anlagen werden ungenü-
gend kontrolliert. GEP-Massnahmen 
werden nicht umgesetzt, etc. 

Diese Defizite könnten durch geeignete 
organisatorische Verbesserungen beho-
ben werden. Diese werden im vorliegen-
den Kapitel vorgeschlagen und durch die 
Kantone Bern und Solothurn gefördert. 

8 Organisation 
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8.2 Situationsanalyse 
Professioneller ARA-Betrieb 
Der Betrieb der Abwasserreinigungsan-
lagen in den Kantonen Bern und Solo-
thurn wird überwiegend durch beruflich 
geschultes Personal mit VSA-Fachaus-
weis und -Weiterbildung wahrgenommen. 
Oft werden ihm auch Betrieb und Unter-
halt der Hauptkanalisationen und Son-
derbauwerke anvertraut. Sie leisten ei-
nen sicheren Betrieb der interkommuna-
len Anlagen. 

Grössere Gemeinden verfügen über 
fachtechnisch ausgebildetes Personal 
Ab rund 15'000 Einwohnern (2% der Ge-
meinden) verfügen die Gemeinden über 
gewässerschutztechnisch ausgebildetes 
Fachpersonal. Sie kennen sämtliche Auf-
gaben in den Bereichen Planung, Bau 
und Betrieb von Kanalisationen und Son-
derbauwerken, Bewilligungswesen, Kon-
trolle und Abnahme der Liegenschafts-
entwässerung sowie Datenverwaltung 
und können sie auch fachtechnisch wahr-
nehmen. Sie wären prädestiniert, um 
diese Leistungen auch anderen Gemein-
den anzubieten. 

In den meisten Gemeinden mit über 
2'000 Einwohnern (31% der Gemeinden) 
fehlen zwar gewässerschutztechnisch 
ausgebildete Fachleute, aber oft verfügt 
die Bauverwaltung über eine Fachper-
son, die gute allgemeine Kenntnisse im 
Gewässerschutz besitzt und in der Lage 
ist, die Probleme rechtzeitig zu identifizie-
ren und bei Bedarf Spezialisten gezielt zu 
beauftragen. Oft fehlt jedoch die Zeit, um 
z.B. die Abnahmen termingerecht – bei 
offenem Graben – vorzunehmen. 

Probleme bestehen vor allem  in klei-
neren Gemeinden 
Der Unterschied in der Qualität der Auf-
gabenwahrnehmung für die Bereiche 
Kanalisationsnetz und Liegenschaftsent-
wässerung zwischen Gemeinden mit 
über und Gemeinden mit unter 2'000 
Einwohnern (60% der Gemeinden) konn-
te im Berner Jura [8.1] klar dokumentiert 
werden. 

Die nachweisbar weniger gute Qualität 
der Leistungen in den Gemeinden mit 
unter 2'000 Einwohnern kann damit er-
klärt werden, dass sowohl die Kenntnisse 
über den gesamten Umfang der Aufga-
ben des Gewässerschutzes fehlen, als 
auch das Know-how um diese entspre-
chend dem Stand der Technik durchzu-
führen. Der Betrieb und Unterhalt des 
Kanalisationsnetzes und besonders auch 

die Qualität der Liegenschaftsentwässe-
rung leidet oft unter festgestellten Män-
geln im Bewilligungswesen und bei den 
Kontrollen und Abnahmen. Die meisten 
Verantwortlichen sind sich der Probleme 
mangels Informationen und Kenntnissen 
nicht bewusst. Sie leiden darunter, dass 
ihre Arbeit in eine Vielzahl unterschied-
lichster Aufgaben zerstückelt ist und dass 
sie zeitlich überlastet sind. 

Der Kanton muss die Defizite und die 
Lösungen aufzeigen 
Nur wenige Entscheidungsträger auf 
Gemeinde-Ebene nehmen die Defizite 
der Siedlungsentwässerung so wahr, 
dass sie sie als prioritär einstufen und für 
diesbezügliche Reformen bereit wären. 

Beim Aufzeigen der Defizite und der Lö-
sungen kommt deshalb dem Kanton eine 
wichtige Rolle zu: einerseits weil er die 
Aufsichtspflicht über den Gewässer-
schutz hat, andererseits weil er als einzi-
ger die Gesamtübersicht besitzt und ent-
sprechend informieren kann. 

Um das Bewusstsein der Defizite und die 
Akzeptanz für organisatorische Reformen 
zu fördern, stehen dem Kanton verschie-
dene Werkzeuge der Information zur 
Verfügung; siehe Kapitel 9.2.3. 

8.3 Lösungsansätze 
8.3.1 Überblick 
Ziel der vorgeschlagenen organisatori-
schen Reformen ist die Wahrnehmung 
sämtlicher Aufgaben der Siedlungsent-
wässerung durch alle Akteure gemäss 
gesetzlicher und reglementarischer Vor-
gaben, nach aktuellem Stand der Tech-
nik, auf die wirtschaftlich günstigste Wei-
se. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind ver-
schiedene Lösungsansätze möglich: Die 
aus Sicht der Siedlungsentwässerung 
ideale Organisationsform wird im Kapitel 
8.3.2 vorgestellt. Eine Alternative dazu 
bildet die Fusion von Gemeinden (Kapitel 
8.3.3). Weitere Lösungsansätze werden 
im Kapitel 8.3.4 kurz vorgestellt. 

8.3.2 Ideale Organisation  
In Anlehnung an [8.1] und [8.2] kann aus 
kantonaler Sicht die ideale Form der 
Abwasserorganisation wie folgt kurz be-
schrieben werden: 

§ Die Gemeinden delegieren alle Auf-
gaben der Abwasserentsorgung an 
regionale Organisationen, welche je 
ein bis mehrere ARA-Einzugsgebiete 
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mit im Prinzip mindestens rund 
50'000 Einwohnern oder 75'000 Ein-
wohnerwerten betreuen. 

§ Die regionale Organisation wird Be-
sitzerin aller öffentlichen und im Ide-
alfall auch privaten Infrastrukturen 
der Abwasserentsorgung. 

§ Sie erhebt verursacherorientierte Ab-
wassergebühren direkt bei den Ge-
bührenzahlern. 

§ Die regionale Organisation ist eine 
öffentlich-rechtliche Trägerschaft 
(Verband, AG oder andere), in der 
die Bevölkerung der Region vertreten 
ist. Sie untersteht einer Leistungs-
vereinbarung, deren Einhaltung 
durch den Kanton überwacht wird. 

§ Sie verfügt über ein operationelles 
Team ausgewiesener Fachleute, die 
etwa nach folgendem Motto arbeiten: 
"Bei Problemen in der Region sind 
wir für Sie da, 24 Stunden am Tag, 7 
Tage in der Woche." 

Die Vorteile dieser Organisation sind in 
der Abbildung 8.1 schematisch darge-
stellt. 

8.3.3 Gemeindefusion als Alternative 
Gemeinden und Städte ab rund 15'000 
Einwohnern können auf die Bildung einer 
Abwasserorganisation verzichten, denn 
sie sind dank Gemeinde-interner Syner-
gien mit anderen Werken und Abteilun-
gen in der Lage, sämtliche Ziele der Ab-
wasserentsorgung selber professionell 
und effizient zu erfüllen. 

Aus diesem Grund können Gemeinde-
fusionen für die Abwasserentsorgung 
gleich zielführend sein wie die Bildung 
regionaler Trägerschaften. 

Die Strategie der Gemeindefusionen 
sollte aus dieser Sicht gefördert werden. 
Dies verlangt einen klaren politischen 
Willen. In diesem Zusammenhang wären 
kantonale Vorgaben an eine anzustre-
bende Mindestgrösse für Gemeinden 
hilfreich. 

Für Fragestellungen, die in direktem Zu-
sammenhang mit der Organisation der 
Gemeinden stehen, sind im Kanton Bern 
das Amt für Gemeinden und Raumord-
nung (AGR) und im Kanton Solothurn 
das Amt für Gemeinden (AGEM) zustän-
dig. 

8.3.4 Kurzvorstellung weiterer Lö-
sungsansätze  

Auf dem Weg zur idealen Organisation 
sind mehrere Varianten und Etappen 
denkbar. Ihre Wahl ist von den politi-
schen, wirtschaftlichen, technischen, 
ökologischen, geographischen und sozia-
len Umständen in jeder Region abhängig. 
Es geht darum, die sich im Verlaufe der 
Zeit ergebenden Opportunitäten zu nut-
zen. 

Nachfolgend sind Beispiele weiterer sol-
cher Lösungsansätze gegeben: 

Zusammenschlüsse von ARA 
Der Zusammenschluss von ARA zu 
grösseren Anlagen oder der Anschluss 
kleinerer ARA an grössere kann zur Ver-
einfachung und Effizienzsteigerung der 
Organisation der Abwasserentsorgung 
beitragen. Diese Strategie wird in Zukunft 
in beiden Kantonen weiterverfolgt, unter 
anderem weil sie in vielen Fällen auch 
wirtschaftliche Vorteile bringt. 

Aufgabendelegation an Fachleute 
Die Delegation von Aufgaben an ausge-
wiesene Fachleute von benachbarten 

Abbildung 8.1: 
Diese schematisch dargestellte 
ideale Organisation der Abwas-
serentsorgung gemäss VOKOS 
2004 behält nach wie vor ihre 
Gültigkeit: 
 
Die Delegation von Aufgaben an 
eine einzige Organisation (statt 
7) erlaubt eine effizientere und 
kostengünstigere Siedlungsent-
wässerung.  
Arbeiten und Studien müssen nur 
1x statt wie im Verband links 7x 
durchgeführt werden, wodurch 
Synergien genutzt werden. 
Die Infrastruktur wird durch 
Fachleute betreut. 
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Gemeinden, Verbänden oder privaten 
Firmen erlaubt eine fachgerechte Ausfüh-
rung der Leistungen und bringt somit 
wesentliche Vorteile. Die Kosten der 
Abwasserentsorgung werden damit je-
doch nur gesenkt, wenn gleichzeitig Syn-
ergie- und Skaleneffekte genutzt werden 
können. 

Die Übernahme kommunaler Aufgaben 
durch einen Verband kann z.B. wie folgt 
in einem Zweckartikel geregelt werden: 
"Der Verband kann nach Massgabe von 
Leistungsverträgen, die er mit einzelnen 
Verbandsgemeinden abschliesst, weitere 
Aufgaben übernehmen, die mit der Ab-
wasserableitung und –reinigung direkt 
oder indirekt in Zusammenhang stehen, 
insbesondere das Bewilligungswesen, 
Baukontrollen und Abnahmen, der Un-
terhalt und Betrieb kommunaler Kanalisa-
tionsnetzen, die Führung der Kanalisati-
ons- und Versickerungskataster […]" 

Im Kanton Solothurn wird der Betrieb 
kleinerer ARA durch das Personal be-
nachbarter grösserer Anlagen und in 
Einzelfällen sogar durch private Firmen 
sichergestellt (wobei dabei das öffentli-
che Beschaffungswesen zu berücksichti-
gen ist). 

Zusammenarbeit im Einzugsgebiet 
Eine Zusammenarbeit im ARA-Einzugs-
gebiet wird in Zukunft mindestens dann 
zwingend notwendig sein, wenn das Ab-
wasserentsorgungssystem verändert 
werden soll oder muss, z.B. durch die 
mögliche Einführung neuer, günstiger, 
leistungsfähiger dezentraler Abwasser-
entsorgungssysteme. Für solche Verän-
derungen müssen die Entscheide min-
destens in allen Gemeinden eines ARA-
Einzugsgebietes nach einer gemeinsa-
men Strategie ausgerichtet sein. 

Die Zusammenarbeit im Einzugsgebiet 
wird auch heute schon empfohlen, z.B. 
für: 

§ die gemeinsame Erarbeitung von 
Planungsgrundlagen (GEP, Kataster, 
Datenbewirtschaftung), 

§ den gemeinsamen Betrieb von Klär-
anlagen, 

§ die Entwicklung gemeinsamer regio-
naler Strategien, 

§ die Bildung regionaler Trägerschaf-
ten (Verband, AG). 

Zusammenarbeit zwischen Regionen 
Das gleiche gilt für die Zusammenarbeit 
zwischen ARA-Einzugsgebieten, beson-
ders dort wo sie kleinräumig sind.  

In solchen Fällen kann die Bildung einer 
AG oder eines Verbandes durch Fusion 
mehrerer kleinerer Verbände eine gute 
Lösung darstellen. 

8.4 Rahmenbedingungen  
8.4.1 Einleitung 
Neue organisatorische Lösungsansätze 
lassen sich am besten umsetzen, wenn 
gute Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden können. Die Erfahrung zeigt, 
dass sich insbesondere folgende Rah-
menbedingungen positiv auswirken: 

§ Eine Motivation für Veränderungen, 
die von der Basis getragen wird, 

§ Ein konstruktiver Dialog zwischen 
Kanton und Gemeinden, 

§ Konkrete Hilfsmittel für die Umset-
zung, 

§ Die finanzielle Förderung organisato-
rischer Massnahmen durch den Kan-
ton. 

Diese Rahmenbedingungen sind in den 
nachfolgenden Abschnitten kurz erläu-
tert. 

8.4.2 Die Dynamik für Reformen 
muss von der Basis kommen 

Nur in seltenen Fällen wird die oben be-
schriebene ideale Organisation in einer 
Region auf einmal erreicht werden kön-
nen. In der Praxis werden diverse orga-
nisatorische Teillösungen und Zwischen-
schritte im Rahmen eines längeren Re-
form-Prozesses notwendig sein, bis tief-
greifende organisatorische Reformen 
umgesetzt sind. 

In diesem Prozess ist es ein besonderes 
Anliegen der Kantone Bern und Solo-
thurn, dass die Gemeinden und ihre regi-
onalen Organisationen (Verbände und 
ähnliche) die Initiative für die Lancierung 
organisatorischer Reformen selber er-
greifen. Im Rahmen der direkten Demo-
kratie können nämlich nur Lösungsan-
sätze mit guter Akzeptanz durch die loka-
le Bevölkerung nachhaltig umgesetzt 
werden. 

Dabei stehen die Kantone lenkend, bera-
tend und unterstützend zur Verfügung, 
um eine positive Dynamik zu fördern. Sie 
beabsichtigen nicht regionale Lösungen 
zu erzwingen, sondern werden das 
Schwergewicht auf Überzeugungsarbeit 
in der Zusammenarbeit mit den Gemein-
den und ihre regionalen Organisationen 
legen. Dadurch nehmen sie in Kauf, dass 
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die in Kapitel 8.3.2 beschriebene ideale 
Organisation vielleicht nur sehr langfristig 
erreicht wird. 

8.4.3 Dialog mit den Gemeinden  
Die Reform-Bereitschaft kann in der Zu-
sammenarbeit der Kantone mit den Ge-
meinden gefördert werden: 

Heute verwenden die Kreisinspekto-
ren des AWA im Rahmen der "Ge-
meindebesuche" eine Checkliste um 

allfällige Defizite zusammen mit der Ge-
meinde zu identifizieren und Lösungsan-
sätze planerischer und organisatorischer 
Natur vorzuschlagen.  

Das AfU benützt das Instrument der 
"Gemeindeberatung", um mit den 
Gemeinden einen gezielten Dialog 

zu führen. Die Prioritäten für die zu besu-
chenden Gemeinden werden nach ihren 
Defiziten bei der generellen Entwässe-
rungsplanung vorgenommen. 

Dieser vollzugsorientierte Dialog ist im 
Einzelfall sicher effizient, jedoch gesamt-
kantonal gesehen sehr zeitaufwändig. Er 
soll in Zukunft im Rahmen von im Voraus 
geplanten Kontakt-Events zwischen Ge-
meinden, Verbänden und Kanton syste-
matisch vorgenommen werden. 

8.4.4 Hilfsmittel zur Verbesserung 
der Organisation 

Für die Umsetzung organisatorischer 
Lösungsansätze stehen mehrere Hilfs-
mittel zur Verfügung. 

Der VSA hat 2006 die Empfehlung [8.6] 
für die Organisation der Liegenschafts-
entwässerung auf Gemeinde-Ebene he-
rausgegeben, welche die Problematik 
unter dem Blickwinkel der Professionali-
sierung behandelt. 

Im Kanton Bern hat das GSA im 2006 ein 
System organisatorischer Arbeitshilfsmit-
tel [8.5] zuhanden der Abwasserverbän-
de veröffentlicht, das unter anderem ein 
Leistungsverzeichnis der Abwasser-
entsorgung und eine Checkliste zur 
Überprüfung der Aufgabenerfüllung ent-
hält.  

Die Eawag hat mit der "RIF-Methode" 
[8.3] im 2009 ein Hilfsmittel zur gemein-
samen regionalen Entscheidungsfindung 
im Bereich der Abwasserentsorgung 
herausgegeben, das u.a. im Kiesental 
angewendet wurde [8.4]. 

8.4.5 Kantonale Förderung 
Bei all den oben aufgeführten Lösungs-
ansätzen kann der Kanton beratend in 
den Prozess involviert werden. Dies ge-

nügt jedoch oft nicht, um eine Reform-
Dynamik zu lancieren und ihr zum Durch-
bruch zu verhelfen. Um die Gemeinden 
und Verbände in ihren Reform-Vorhaben 
zu unterstützen, braucht es eine finan-
zielle Förderung durch den Kanton. 

Mit der Einführung des neuen Ge-
setzes über Wasser, Boden und 
Abfall (GWBA) und insbesondere 

dessen Kapitel 5.3 "Zusammenarbeit von 
Trägern" (§ 97 ff) wird dieses finanzielle 
Anreizsystem ab 1. Januar 2010 Realität.  

Im Kanton Bern können im Rahmen 
des GEP-Teilprojektes "Organisation 
der Abwasserentsorgung" Beiträge 

aus dem Abwasserfonds ausgerichtet 
werden, sofern die Leistungen auf dem 
VSA-Musterpflichtenheft aufgebaut sind 
[8.7]. 

8.5 Fazit  
Widerstände gemeinsam überwinden 
Im Vergleich zu den bisherigen gewäs-
serschutztechnischen Erfolgen wurden 
hinsichtlich organisatorischer Reformen 
in der Abwasserentsorgung relativ weni-
ge Fortschritte erzielt. Je länger je mehr 
werden Verbesserungen in diesem Ge-
biet fällig, umso mehr als sie verhältnis-
mässig wenig kosten und dem Gewäs-
serschutz viel bringen können. 

Die Hauptschwierigkeit liegt nicht in der 
Organisationstechnik, sondern in der 
Überwindung der Angst vor Veränderun-
gen (wie z.B. einem gewissen Verlust 
von Gemeindeautonomie), im Misstrauen 
gegenüber Fachleuten, in der Beibehal-
tung von (oft schlechten) Gewohnheiten 
und im Kampf um Partikulärinteressen. 
Dagegen hilft Information und Überzeu-
gungskraft, Zeit, Geduld und Behar-
rungsvermögen. 

Der Kanton kann anstossen, helfen, be-
raten, finanziell unterstützen. Die Bot-
schaften vor Ort müssen aber durch mo-
tivierte, zielorientierte Persönlichkeiten 
aus der Region getragen und verbreitet 
werden. Ein solches überzeugtes, enga-
giertes Projektteam kann vieles errei-
chen.  

Vorbildfunktion der Kantone 
Mit VOKOS 2010 haben die Kantone 
Bern und Solothurn demonstriert, dass 
sie im Bereich des Gewässerschutzes 
konkret zusammenspannen, wie sie dies 
auch in anderen wasserwirtschaftlichen 
Projekten praktizieren, insbesondere bei 
regionalen Planungen für die Wasserver-
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sorgungen oder für den regionalen Ent-
wässerungsplan der Birs. 

Diese positive Erfahrung rationeller Zu-
sammenarbeit werden sie in mehreren 
Tätigkeitsgebieten über die Grenzen 
hinaus operativ weiterentwickeln. Beide 
Kantone erhoffen sich, dass ihre Ge-
meinden diesem Vorbild folgen werden. 
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9.1 Bilanz 
Die Bilanz schafft einen Überblick über 
den heutigen Stand der Siedlungsent-
wässerung und über noch bestehende 
Defizite. Sie stützt sich auf die Ziele ge-
mäss Kapitel 1.2.2 und auf die Sachkapi-
tel 2 bis 8. Die Darstellung zeigt auf: 

 was bisher erreicht wurde, 

 was weiterhin zu tun bleibt, 

 die Herausforderungen der Zukunft, 

 die Chancen, die es zu nutzen gilt. 

9.1.1 Was wurde bisher erreicht? 
Nachdem 1955 das 1. Gewässerschutz-
gesetz in Kraft getreten ist und 1971 mit 
dem 2. Gewässerschutzgesetz Förder-
mittel eingesetzt wurden, hat die Sied-
lungsentwässerung einen grossen Auf-
schwung erlebt. Die nötigen Kanalnetze 
und Kläranlagen sind relativ schnell er-
stellt worden. Bis heute wurde folgendes 
erreicht: 

 Die Gewässerqualität hat sich stark 
verbessert. Sowohl aus chemischer 
als auch biologischer Sicht weisen 
die Gewässer in den Kantonen Bern 
und Solothurn weitgehend eine gute 
Qualität auf. 

 Die Infrastruktur zur Siedlungsent-
wässerung ist vorhanden und leis-
tungsfähig. Der Anschlussgrad liegt 
bei im internationalen Vergleich ho-
hen 98%. Die meisten ARA erfüllen 
die gesetzlichen Anforderungen oder 
erbringen darüber hinaus reichende 
Leistungen.  

 Die generelle Entwässerungsplanung 
(GEP) ist gut angelaufen und liefert 
die nötigen Grundlagen für die Auf-
rechterhaltung und Weiterentwick-
lung der Infrastruktur.  

 Industrie- und Gewerbebetriebe erfül-
len zu einem grossen Teil die Anfor-
derungen an den Gewässerschutz.  

 In der Landwirtschaft sind die meis-
ten Anlagen zur Lagerung der Hof-
dünger mit ausreichender Kapazität 
erstellt. 

 Die heute erhobenen Abwasserge-
bühren decken die Kosten der Ab-
wasserentsorgung fast vollständig. 
Diese Kosten sind mit anderen euro-
päischen Ländern vergleichbar. 

 Die heutige Organisation beruht auf 
einer weitgehenden Leistungserbrin-
gung durch die Gemeinden. Durch 
die Bürgernähe wirkt dies vertrauen-
erweckend und führt zu einer meist 
guten Akzeptanz der erforderlichen 
Massnahmen. 

9.1.2 Was bleibt weiterhin zu tun? 
Abwasser bildet eine Gefahr für die Um-
welt, solange es nicht ausreichend be-
handelt ist. Bei Störungen und Fehlern im 
Kanalnetz kann Rückstau zu Schäden in 
Liegenschaften führen oder sogar die 
hygienischen Verhältnisse in Siedlungen 
beeinträchtigen. Trotz des hohen erreich-
ten Stands weist die Siedlungsentwässe-
rung heute auch einige Schwächen auf, 
die es zu beheben gilt. Teilweise sind 
diese auf die bestehenden Strukturen 
zurückzuführen, die noch aus der Auf-
bauphase stammen: 

 Einzelne Gemeinden verfügen nicht 
über das nötige Fachwissen für die 
Erfüllung der heutigen Aufgaben, die 
sie oft auch nicht gut genug kennen. 

 Fehlende Aufsicht und Kontrolle über 
die privaten Anlagen führen zu un-
dichten und fehlerhaften Anschlüs-
sen an die öffentliche Kanalisation. 
Fehler werden bereits bei der Bewil-
ligung, der Baukontrolle und der Ab-
nahme gemacht. Bestehende Anla-
gen werden ungenügend kontrolliert. 

 Die Umsetzung der Massnahmen 
aus den GEP erfolgt oft nicht inner-
halb der aus technischer Sicht erfor-
derlichen Fristen. Dies obwohl die 
GEP gute in Massnahmenplänen zu-
sammengefasste Grundlagen liefern. 

 Das zunehmende Alter der Kanalnet-
ze und der steigende Sanierungsbe-
darf lassen Schäden, gefolgt von we-
sentlichen Funktionsstörungen, wahr-
scheinlicher werden. 

 Umnutzungen in Industrie- und Ge-
werbebauten werden oft nicht er-
kannt oder nicht mitgeteilt. Unbewil-
ligte Zustände können zu Gefähr-
dungen von Anlagen der Siedlungs-
entwässerung oder von Gewässern 
führen. 

 In Industriebetrieben ist die Störfall-
vorsorge oft nicht mehr aktuell, was 
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bei Störfällen zu gefährlichen Situati-
onen für Mensch und Umwelt führen 
kann. 

 Einige kleine und mittlere ARA er-
bringen nicht mehr die geforderten 
Leistungen. Auch werden sie mit ei-
nem Alter von über 25 Jahren stö-
rungsanfällig. Sie müssen saniert 
und erweitert oder an eine grössere 
leistungsstarke ARA angeschlossen 
werden.  

 Der Einsatz von Hofdüngern und 
Pflanzenschutzmitteln in der Land-
wirtschaft erfolgt noch nicht optimal 
und kann vor allem bei Regen zu Ab-
schwemmungen und zu Verunreini-
gungen in Gewässern führen. 

 Die Gebührenstruktur wird dem Ver-
ursacherprinzip nicht überall ausrei-
chend gerecht. 

 Die in Einzelgemeinden zerstückelte 
Entscheidungsfindung in der Sied-
lungsentwässerung führt zu subopti-
malen Lösungen. 

9.1.3 Neue Herausforderungen 
Parallel zur Behebung der oben aufgelis-
teten Defizite müssen sich die Kantone 
auf folgende neue Herausforderungen 
vorbereiten: 

 Der Klimawandel führt zu stärkeren 
Schwankungen im Abwasseranfall, 
zu Verdünnungsproblemen in den 
Vorflutern während längerer Tro-
ckenzeiten und zu Überflutungs- und 
Rückstauproblemen bei intensiveren 
Niederschlägen. 

 Immer mehr neue synthetische Stoffe 
gelangen ins Abwasser und werden 
als Mikroverunreinigungen in Ge-
wässern festgestellt. Gesamthaft 
können sie eine Gefahr für Gewäs-
ser, deren Lebensgemeinschaften, 
sowie für den Menschen selbst dar-
stellen. 

 Es wird in Zukunft vermehrt notwen-
dig sein, die diversen Sektoren der 
Wasserwirtschaft nach einem integ-
ralen Ansatz gemeinsam zu bewirt-
schaften. 

9.1.4 Chancen 
Die Siedlungsentwässerung hat den Auf-
bau im Wesentlichen abgeschlossen. Die 
Erhaltung der heutigen Leistung, der 
dauerhafte Betrieb und die Optimierung 

der Anlagen stellen neue Anforderungen. 
Mit planerischen und konzeptionellen 
Arbeiten ist die Umstellung von der „Auf-
bau-“ zur „Betriebsphase“ vorbereitet 
worden. Diese geleisteten Vorarbeiten 
bieten folgende Chancen für die zukünf-
tige Entwicklung: 

 Der VSA (Verband Schweizer Ab-
wasser- und Gewässerschutzfach-
leute) erarbeitet neue Grundlagen in 
Form von Muster-Pflichtenheften für 
den GEP [9.1]. Wesentliche Chancen 
liegen im Verständnis des GEP als 
rollende Planung und als Gesamtbe-
trachtung über ganze ARA-Einzugs-
gebiete. Der GEP-Massnahmenplan 
stellt eine weitere wesentliche Ver-
besserung dar, da er als Steuerungs- 
und Kontrollinstrument für die Um-
setzung sowie als Grundlage für die 
Finanzplanung dient.  

 Infrastrukturmanagement wird, ge-
stützt auf den GEP, zu einer optima-
len Nutzung und Weiterentwicklung 
der bestehenden Anlagen führen. 

 Das heute bereits angewandte Moni-
toring der Gewässer, Industrie- und 
Gewerbebetriebe, ARA und im GEP 
kann gezielt weiterentwickelt werden. 
Es liefert die Grundlagen für die stra-
tegische Planung der Kantone und 
zeigt erzielte Erfolge auf. 

 Die sich abzeichnende Tendenz zu 
Gemeindefusionen und zu vermehr-
ten regionalen Zusammenarbeiten in 
verschiedensten Bereichen erhöht 
die Machbarkeit von neuen organisa-
torischen Lösungsansätzen auch in 
der Siedlungsentwässerung. 

9.2 Stossrichtungen und 
Massnahmen 

9.2.1 Übersicht 
Aufgrund der obigen Bilanz haben die 
Kantone Bern und Solothurn entschie-
den, drei Stossrichtungen zu verfolgen:  

 Stossrichtung A: Abstimmung von 
Massnahmen im Einzugsgebiet; 

 Stossrichtung B: Zusammenarbeit 
der Leistungserbringer; 

 Stossrichtung C: Monitoring. 
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Im Folgenden werden die drei Stossrich-
tungen kurz vorgestellt und ihnen konkre-
te Massnahmen gemäss Tabelle 9.1 
zugeordnet. Diese dienen dazu, die in 
den Stossrichtungen aufgestellten Ziele 
zu erreichen. Es wird aufgezeigt, wer für 
welche Massnahmen aktiv werden muss. 

Im Anhang befindet sich für jede Mass-
nahme ein detaillierteres Massnahmen-
blatt. 

Die Massnahmen sind behördenverbind-
lich. Die verantwortlichen Behörden wer-
den in den Massnahmenblättern aufge-
führt. 

Stossrichtung Massnahmen 

A 
Abstimmung von 
Massnahmen im Ein-
zugsgebiet 

A1 Regionale Studien 
A2 Erstellung und Nachführung der GEP nach dem neuen 

Musterpflichtenheft 
A3 Industrielle Grosseinleiter 

B 
Zusammenarbeit der 
Leistungserbringer 
 

 Gemeinden und regionale Organisationen: 
B1 Verbesserung der Organisation  
B2 Umsetzung der GEP-Massnahmen 
B3 Grundstücksentwässerung in den Gemeinden 
B4 Ausbau, Sanierung und Zusammenschlüsse von ARA 
B5 Erfassung der relevanten Industriebetriebe 
B6 Grund- und Regenabwassergebühr 

 Industrie und Gewerbe: 
B7 Kooperations- und Branchenvereinbarungen 
B8 Abwassereinleitung von Einzelbetrieben 

 Landwirtschaftliche Schulen: 
B9 Umweltschonende Verwertung von Hofdünger 

C 
Monitoring 

C1 Gewässermonitoring 
C2 Monitoring Siedlungsentwässerung 

Tabelle 9.1: 
Stossrichtungen und Massnah-
men des Sachplans 
 



BILANZ UND MASSNAHMEN VOKOS 2010 

102 

 

 

 

 

9.2.2 Abstimmung von Massnahmen im Einzugsgebiet 

Ziel dieser Stossrichtung A ist die Koordination und Optimierung aller Massnahmen 
innerhalb eines Einzugsgebiets. Die Betrachtung der Infrastrukturen eines Einzugs-
gebietes als zusammenhängende Einheit führt zu besseren Leistungen des Ge-
samtsystems, also zu mehr Gewässerschutz und zu Kosteneinsparungen. 

Als Einzugsgebiet versteht man hier mindestens das Einzugsgebiet einer ARA. Zu 
den Infrastrukturen gehören das ganze private und öffentliche Kanalnetz von den 
Liegenschaften bis zur ARA, alle Sonderbauwerke wie Versickerungsanlagen, 
Hochwasserentlastungen, Regenbecken und Pumpwerke sowie die ARA selbst. 

Wenn mit dem Zusammenschluss mehrerer ARA ein erhöhter Gewässerschutz oder 
eine bessere Wirtschaftlichkeit erreicht werden kann, müssen alle betroffenen Ein-
zugsgebiete gemeinsam betrachtet werden. 

Hauptverantwortlich sind die Gemeinden und regionalen Organisationen für die Um-
setzung und die kantonalen Fachstellen für die Formulierung der Anforderungen.  

A1 Regionale Studien 
Neue Planungsgrundlagen sind nötig, um die bevorstehende Sanierungs-
welle von kleineren Anlagen besser zu koordinieren. Regionale Studien 
sollen klären, welches ökologisch und ökonomisch die beste Lösung ist. 
Dazu gehören die  Abklärungen der optimalen Anzahl, der bestmöglichen 
Standorte und der zu erbringenden  Leistung der ARA in einer Region. 
Durch gezielte Koordination von Massnahmen über mehrere ARA-Einzugs-
gebiete hinweg kann aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht noch viel 
erreicht werden, insbesondere in Regionen mit schwachen Vorflutern.  

Eine Zusammenarbeit, die zu besseren Leistungen und zu wirtschaftliche-
ren Lösungen führt, kann auch in Bereichen wie Baubewilligungs- und 
Baukontrollwesen, Kanal-TV und –Unterhalt, Betrieb von Anlagen etc. er-
folgen. 

Die Kantone sorgen dafür, dass solche Studien ausgelöst, finanziell unter-
stützt und umgesetzt werden. Sie verfügen dank ihren Informationen und 
Fachkenntnissen in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde über die nötige 
Übersicht. 

A2 Erstellung und Nachführung der GEP nach neuem Musterpflichten-
heft 
Das neue GEP-Musterpflichtenheft des VSA [9.1] sieht vor, dass wichtige 
Teilprojekte des generellen Entwässerungsplans GEP für das gesamte 
ARA-Einzugsgebiet bearbeitet werden. Auch ist der GEP neu als rollende 
Planung abzuwickeln. 
Die Kantone sorgen dafür, dass sich die künftigen Arbeiten der generellen 
Entwässerungsplanung an diese Vorgaben halten. Sie instruieren die Ge-
meinden und ihre Organisationen und passen ihre Bewilligungs- und För-
derungspraxis entsprechend an. 

A3 Industrielle Grosseinleiter 
Industrielle Grosseinleiter haben als Belastungsquelle einen bedeutenden 
Einfluss auf die bereitzustellende Infrastruktur und die daraus resultieren-
den Kosten. Sie sind deshalb bei Planungen besonders zu berücksichti-
gen, vor allem bei Ausbauvorhaben von ARA und auch bei Kanalisationen, 
wenn grosse Flächen in die Schmutzwasserkanalisation entwässert wer-
den müssen. 

Die Kantone unterstützen die Verantwortlichen mit ihrem Fachwissen und 
setzen sich für optimale Lösungen aus wirtschaftlicher und gewässerschüt-
zerischer Sicht ein. 

Tabelle 9.2: 
Massnahmen der Stossrichtung 

A, Abstimmung von Massnah-
men im Einzugsgebiet. 



VOKOS 2010 BILANZ UND MASSNAHMEN 

103 

9.2.3 Zusammenarbeit der Leistungserbringer
Die Leistungserbringer sind primär Gemeinden und ihre regionale Organisationen, 
sowie die Kantone. Übergeordnetes Ziel ist das bessere gegenseitige Verständnis 
und eine effizientere Kommunikation zwischen Leistungserbringern, damit die Ziele 
schneller erreicht werden können. 

Zusammenarbeit zwischen Kanton, Gemeinden und regionale Organisationen 
Mit "regionale Organisationen" sind die Zweckverbände, Aktiengesellschaften und 
weitere Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden gemeint. 

Hier stehen für die Kantone zwei Ziele im Vordergrund: 

1) Die Gemeinden und regionalen Organisationen kennen ihre Aufgaben, setzen sie 
nach Prioritäten fachmännisch und nach den Regeln der Technik um. Die Sied-
lungsentwässerung wird professionell geplant und betrieben.  

2) Der Fortbestand der erstellten Infrastruktur wird kostenbewusst sichergestellt. 

Zur Erreichung dieser Ziele organisieren die Kantone gemeinsam mit den Leistungs-
erbringern jährliche Veranstaltungen, die zur Auslösung der untenstehenden prioritä-
ren Massnahmen führen sollen.  

B1 Verbesserung der Organisation 
Gemeinsam mit den Gemeinden und den regionalen Organisationen wer-
den die Möglichkeiten zur Verbesserung der Organisation der Siedlungs-
entwässerung aufgezeigt und entsprechende Hilfsmittel (Aufgabenbe-
schreibung, Leistungsverzeichnis etc.) erarbeitet, die von allen Beteiligten 
anerkannt werden. Die Umsetzung konkreter Vorhaben zur Verbesserung 
der Organisation wird durch die Kantone beratend und finanziell unter-
stützt. 

B2 Umsetzung der GEP-Massnahmen 
Bei der Umsetzung der GEP-Massnahmen aus den Massnahmenplänen, 
insbesondere bei der Elimination von Fremdwasser und den kurzfristig 
erforderlichen Sanierungen im Kanalnetz, bestehen heute Rückstände. 
Diese müssen aufgeholt werden.  

B3 Grundstücksentwässerung in den Gemeinden 
Eine fachmännische Bewilligungspraxis, Baukontrolle und Abnahme sowie 
periodische Kontrollen der Grundstückentwässerung sind sicher zu stellen. 
Dazu gehört auch die Entwässerung von Industriearealen, die wegen ihrer 
Komplexität eine besondere Beachtung erfordert. 

B4 Ausbau, Sanierung und Zusammenschlüsse von ARA 
Ein Teil der kleinen und mittleren Abwasserreinigungsanlagen weist Defizi-
te in der Leistung und einen hohen Sanierungsbedarf auf. Sanierungen 
und Ausbauten sind dort erforderlich, wo ein Zusammenschluss mit einer 
grösseren Anlage nicht wirtschaftlich ist. 

B5 Erfassung der relevanten Industriebetriebe 
Die Erfassung der für die Abwasserableitung und -reinigung relevanten 
Industriebetriebe ist sicher zu stellen. Hierfür müssen die Gemeinden auf 
ihre Aufgaben und Informationspflicht aufmerksam gemacht werden. Er-
weist sich dies als ungenügend, ist eine Neuerhebung der Betriebsstandor-
te und der gewässerschutzrelevanten Fakten erforderlich. Die Angaben zu 
diesen Betrieben sind für die Dimensionierung der Anlagen und für die 
Umsetzung des Verursacherprinzips (Kostenverteiler) erforderlich. 

B6 Grund- und Regenabwassergebühr 
Die Umsetzung des Verursacherprinzips in den Abwasserreglementen ist 
in einigen Gemeinden noch erforderlich. Insbesondere die flächendecken-
de Einführung angemessener Grundgebühren zur Deckung der In-
frastrukturkosten sowie die Einführung der Regenabwassergebühren sind 
weiter voran zu treiben. 

 

Tabelle 9.3: 
Massnahmen der Stossrichtung 
B, Zusammenarbeit der Leis-
tungserbringer Gemeinden und 
regionale Organisationen. 
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Zusammenarbeit zwischen Kanton, Industrie und Gewerbe 
Die Zusammenarbeit mit den Industrie- und Gewerbebetrieben vermindert die unzu-
lässigen Einleitungen von Abwasser in Gewässer und öffentliche Abwasseranlagen. 
Störungen, Schäden an den Anlagen und Gefährdungen des ARA-Personals werden 
vermieden. Hauptverantwortlich für die Einhaltung der Gewässerschutzvorschriften 
sind die Betriebe. Die kantonalen Fachstellen formulieren die Anforderungen und 
haben die Aufsichtspflicht. Kooperation zwischen den Betrieben und den Kantonen 
anstelle von kantonalen Vorschriften fördert das gegenseitige Verständnis. Hier ste-
hen zwei Massnahmen im Vordergrund. 

B7 Kooperations- und Branchenvereinbarungen 
Die Kooperations- und Branchenvereinbarungen werden in den Kapiteln 
4.3.3 und 4.3.4 beschrieben. Beide Kantone setzen sich für den Dialog mit 
den Unternehmen oder der Branche ein und suchen gemeinsam nach 
geeigneten Lösungen, die in Vereinbarungen festgehalten werden. Diese 
enthalten mindestens die Gewässerschutzanforderungen, die Anforderun-
gen an die Störfallvorsorge und die Berichterstattung (Leistungsnachweis, 
Monitoring). 

B8 Abwassereinleitung aus Einzelbetrieben 
In einigen Betrieben sind Massnahmen zur Verbesserung der Abwassersi-
tuation unabdingbar. Diese sind prioritär und rasch auszulösen. Die Kanto-
ne erlassen im Bedarfsfall die nötigen Verfügungen. 

  

Zusammenarbeit zwischen Kanton und den landwirtschaftliche Schulen 
Ziel ist, dass die landwirtschaftlichen Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter über das 
nötige und aktuelle Wissen über den Umgang mit Düngern, Pflanzenschutzmitteln 
sowie Boden schonenden Bewirtschaftungsmethoden verfügen und diese anwen-
den. Die Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der Massnahme sind geteilt zwi-
schen den kantonalen Fachstellen und den landwirtschaftlichen Schulen. 

B9 Umweltschonende Verwertung von Hofdünger 
Ein umweltschonender Umgang mit Hofdüngern vermindert den Verlust 
wertvoller Düngstoffe durch Abschwemmung und Auswaschung und somit 
den Eintrag in die Gewässer. Ähnlich verhält es sich mit Pflanzenschutz-
mitteln. In Zusammenarbeit mit den Ämtern für Landwirtschaft sind deshalb 
Beratung und Ausbildung im Umgang mit diesen Stoffen fortzusetzen und 
zu intensivieren. 

Tabelle 9.4: 
Massnahmen der Stossrichtung 

B, Zusammenarbeit der Leis-
tungserbringer Industrie und 

Gewerbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 9.5: 
Zusammenarbeit der Leistungs-
erbringer Kanton und Landwirt-

schaftliche Schulen. 
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9.2.4 Monitoring 

Mit einem umfassenden Monitoring werden folgende Ziele angestrebt: 

Die Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers, sowie der Zustand 
und die Wirkung der Siedlungsentwässerung sind bekannt. Neue Gefährdungen wie 
Mikroverunreinigungen werden frühzeitig erkannt. Die Umsetzung und der Erfolg von 
Massnahmen werden nachvollziehbar dokumentiert. 

Ein umfassendes Monitoring liefert aktuelle Kenntnisse über den Zustand und die 
Entwicklung der Siedlungsentwässerung sowie über ihren Einfluss auf die Gewäs-
ser. Der vorliegende Bericht stützt sich auf das bereits seit Jahren laufende Monito-
ring. Es wird künftig abzustimmen sein auf: 

 Nationale Vorgaben (Netzwerk Umweltbeobachtung Schweiz NUS) und die Be-
dürfnisse der Kantone; 

 Aktuelle Entwicklungen (neue Stoffe in der Umwelt, Klimaentwicklung etc.); 

 Neue technologische Möglichkeiten 

Verantwortlich für die Umsetzung der Massnahmen sind die kantonalen Fachstellen 
und, für die Siedlungsentwässerung, die Gemeinden, regionalen Organisationen, 
Industrie- und Gewerbebetriebe. 

C1 Gewässermonitoring 
Die Kantone untersuchen die Gewässer und erstatten über die Ergebnisse 
Bericht. Sie berücksichtigen für das Monitoring: 

 Biologische und chemische Parameter mit einer breiten Aussagekraft, 
die für die Beobachtung von langfristigen Veränderungen geeignet sind 
und für die Ziel- oder Grenzwerte in der Gesetzgebung festgehalten 
sind; 

 Gewässereinzugsgebiete, in denen besondere Veränderungen beo-
bachtet werden; 

 Gewässerstellen, bei denen mit Beeinträchtigungen gerechnet werden 
muss (insbesondere Abwasser-Einleitstellen wie z.B. ARA-Ausläufe); 

 Stoffe, die in Gewässern zu Problemen führen können (z.B. Mikrover-
unreinigungen). 

Die Kantone Solothurn und Bern arbeiten für das Monitoring zusammen 
und nutzen die entstehenden Synergien. 

C2 Monitoring Siedlungsentwässerung 
Die Siedlungsentwässerung verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur. 
Die Kantone sind für die Aufsicht über die Planung und die Leistung dieser 
Anlagen verantwortlich. Mit einem Monitoring wird gewährleistet, dass 
mögliche Schwachstellen erkannt und koordinierte Massnahmen ausgelöst 
werden können. 

Die Erhebung der Daten erfolgt im Wesentlichen durch die Leistungserb-
ringer im Rahmen der Selbstkontrolle und der rollenden generellen Ent-
wässerungsplanung. Die Kantone sorgen für die zentrale Erfassung und 
Auswertung im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht. 

Die Kantone erstatten Bericht über die Ergebnisse des Monitorings: 

 GEP-Kenngrössen und Angaben zu den GEP-Massnahmen und deren 
Umsetzung; 

 Selbstkontrolle und behördliche Kontrollen der Industrie- und Gewer-
bebetriebe; 

 Klärschlammkontrollen; 

 ARA-Betriebs- und Stammdaten; 

 Kosten- und Gebühren. 

Tabelle 9. 6: 
Massnahmen der Stossrichtung 
C, Monitoring 
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9.3 Vorbereitung auf neue 
Herausforderungen 

9.3.1 Einleitung 
Neue Aufgaben und Herausforderungen 
stehen der Siedlungsentwässerung be-
vor. Im Vordergrund stehen Mikroverun-
reinigungen, die künftig bei einigen ARA 
eliminiert werden müssen, Klimaverände-
rungen und neue Forderungen an ein 
integrales Einzugsgebietsmanagement.  

Ziel der Kantone ist es, die bestehenden 
Grundlagen zu nutzen um auf die neuen 
Herausforderungen vorbereitet zu sein. 

Die Grundlagen zu den Gewässern, zum 
Verdünnungsverhältnis bei den ARA-
Einleitungen, zu den Leistungen und zum 
Zustand der ARA sowie die Kostenkenn-
zahlen bilden eine gute Voraussetzung 
zur Abschätzung der Folgen neuer Her-
ausforderungen und allenfalls daraus 
abgeleiteter neuer gesetzlicher Auflagen 
des Bundes. 

Soweit es heute schon möglich ist, be-
rücksichtigen einzelne der unter Kapitel 
9.2 aufgeführten Massnahmen diese 
neuen Herausforderungen bereits. 

9.3.2 Mikroverunreinigungen 
Mikroverunreinigungen werden im Kapitel 
2.4 behandelt. Über die Siedlungsent-
wässerung können sie in die Umwelt 
gelangen, wenn sie in der ARA nicht 
abgebaut oder bei Regenereignissen 
entlastet werden. 

Die Vermeidung oder Verminderung der 
Entlastungen ist eine Daueraufgabe der 
Siedlungsentwässerung. Sie wird im 
Rahmen der GEP und der Umsetzung 
der GEP-Massnahmen verfolgt. 

Für die ARA werden heute verschiedene 
mögliche zusätzliche Reinigungsstufen 
untersucht. Im Vordergrund stehen die 
nachgeschaltete Ozonierung oder die 
Behandlung mit Pulveraktivkohle. Die 
Entwicklung dieser Technologien und 
deren Auswirkungen werden durch die 
Kantone verfolgt. Nach heutigem Kennt-
nisstand dürften die Kosten der Abwas-
serentsorgung um 5 – 10%, der Energie-
verbrauch um bis zu 45% steigen, wenn 
eine solche Behandlung gefordert wird.  

In Zusammenhang mit der Problematik 
der Mikroverunreinigungen stehen haupt-
sächlich die Massnahmen A1 "Regionale 
Studien" und "Monitoring" (C1, C2). Ge-
nauere Abklärungen gestützt auf aktu-
ellste Kenntnisse sind bereitzustellen. 

9.3.3 Klimaveränderung 
Die Klimaveränderung wird zu einem 
veränderten Niederschlags- und Tempe-
raturregime führen. 

Intensivere kurze Niederschläge und 
häufigere Hochwasserereignisse stellen 
erhöhte Anforderungen an die Entwässe-
rung der Siedlungen. 

Andererseits dürften vermehrt längere 
Trockenperioden mit höheren Tempera-
turen und längeren Niederwasserperio-
den auftreten. Hier können ungenügende 
Verdünnungsverhältnisse in den Gewäs-
sern bei den Einleitstellen der ARA sowie 
vermehrte Ablagerungen in den Kanali-
sationen mit Geruchsbildung zu Proble-
men führen. 

Beide Effekte müssen sowohl bei der 
ARA-Planung als auch bei der generellen 
Entwässerungsplanung berücksichtigt 
werden. Dies wurde für die ARA in der 
Massnahme A1 "Regionale Studien" und 
für die Kanalisationsnetze in der Mass-
nahme A2 "Erstellung und Nachführung 
der GEP nach neuem Musterpflichten-
heft" berücksichtigt.  

9.3.4 Einzugsgebietsmanagement  
Integrales Einzugsgebietsmanagement 
oder Flussgebietsmanagement im Sinne 
der Wasserrahmenrichtlinie der EU sieht 
eine Abstimmung aller Massnahmen in 
den verschiedenen Sektoren der Was-
serwirtschaft in zu definierenden Ein-
zugsgebieten vor. 

Während in der EU das Thema bereits 
länger diskutiert und ansatzweise umge-
setzt wird, sind in der Schweiz noch kei-
ne konkreten Vorgehensweisen bestimmt 
worden. Gegenwärtig werden durch die 
Wasser-Agenda 21 gemeinsam mit dem 
Bund (BAFU) ein Leitbild und Leitlinien 
erarbeitet.  

Die Kantone haben als Aufsichts- und 
Bewilligungsbehörde aber bereits heute 
die Aufgabe, Koordinationsbedarf bei 
Arbeiten im Umfeld von Gewässern oder 
beim Umgang mit Wasser im engeren 
Sinn zu erkennen und dafür zu sorgen, 
dass Vorhaben und Massnahmen auf-
einander abgestimmt werden. Diese Auf-
gabe nehmen sie mit dem Sachplan 
Siedlungsentwässerung VOKOS bereits 
zu einem grossen Teil wahr. 

Bei Bedarf werden konkrete Abklärungen 
für einzelne Gewässereinzugsgebiete 
einzuleiten sein. In diesem Zusammen-
hang stehen die Massnahmen A1 "Regi-
onale Studien" und allenfalls B1 "Ver-
besserung der Organisation". 
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9.4 Nachhaltigkeitsbeur-
teilung 

Die Beurteilung der Auswirkungen der 
aufgezeigten Massnahmen auf die nach-
haltige Entwicklung erfolgt vorab für jede 
dargestellte Massnahme mit dem Nach-
haltigkeitskompass des Kantons Bern 
[9.2]. Massnahmen, die nicht zu einer 
mehrheitlich positiven Wirkung im Sinne 
der nachhaltigen Entwicklung beitragen, 
sollen so erkannt und vermieden werden. 
In den Massnahmenblättern ist für die 
Massnahmen A1 bis B9 jeweils das Er-
gebnis der Beurteilung dargestellt. 

Die Aggregierung erfolgte, indem der 
Mittelwert aus allen Massnahmen be-
rechnet wurde. Die resultierende Abbil-
dung 9.1 zeigt: 

 Im Bereich „Umwelt“ nur positive 
Wirkungen, erwartungsgemäss bei 
der Wasserqualität am deutlichsten, 
da ja die Massnahmen in erster Linie 
auf die Umsetzung von Gewässer-
schutzanforderungen ausgelegt sind. 

 Im Bereich „Wirtschaft“ ebenfalls eine 
mehrheitlich positive Wirkung. Zwar 
wird die konsequente Umsetzung 
des Verursacherprinzips noch zu 
leicht höheren Gebühren führen. Auf 
der andern Seite wird die Ressour-
ceneffizienz gefördert. Bereits bei 
den früheren Ausgaben von VOKOS 
hat sich die Ausrichtung auf Mass-
nahmen mit gutem Kosten-Nutzen-
Verhältnis auch wirtschaftlich be-
währt. Die vorausschauende Planung 
für die Werterhaltung und die Auslö-
sung von Neuinvestitionen tragen 
ebenfalls zur guten wirtschaftlichen 
Beurteilung bei. 

 Im Bereich „Gesellschaft“ zeigt sich 
insgesamt eine schwach positive 
Wirkung. Selbstverständlich sind po-
sitive Wirkungen in der Leistung der 
Siedlungsentwässerung für die Ge-
sellschaft zu finden, wie hygienische 
Verhältnisse im Siedlungsraum, eine 
sichere Ableitung von Regenwasser 
bei Starkregen, weniger Geruchs-
emissionen usw. Andererseits wer-
den neue, grössere und effizientere 
Organisationen die Mitsprache der 
Bevölkerung vermindern. Der direkte 
Ansprechpartner für Abwasserfragen 
wird zunehmend nicht mehr in der 
Gemeinde sein. Der Anteil der eh-
renamtlichen Leistungen wird weiter 
abnehmen.  

Gesamthaft gesehen bleibt eine stark 
positive Wirkung im Sinne der nachhalti-

gen Entwicklung erhalten. Vorsicht ist 
angezeigt bei der Umsetzung von Mass-
nahmen, die die Gemeindeautonomie, 
die Partizipation der Bevölkerung und die 
ehrenamtlichen Tätigkeiten tangieren. 
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rellen Entwässerungsplan [Ver-
nehmlassungsversion], Glattbrugg, 
Juni 2009. 

[9.2] Berner Nachhaltigkeitskompass: 
Instrument und Leitfaden, Amt für 
Umweltkoordination und Energie, 
Version 2008. 

 

 

Abbildung 9.1: 
Zusammenzug der Nachhaltig-
keitsbeurteilungen der Mass-
nahmen A1 bis B9. 
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Einleitung 

Das vorangehende Kapitel 9 "Bilanz und Massnahmen" bietet einen Überblick über 
den Stand der Siedlungsentwässerung, über die noch bestehenden Defizite und die 
notwendigen Massnahmen. Es stützt sich auf die Ziele gemäss Kapitel 1.2.2 und auf 
die Sachkapitel 2 bis 8. Aufgrund dieser Bilanz haben die Kantone Bern und Solo-
thurn entschieden, drei Stossrichtungen zu verfolgen:  

 Stossrichtung A: Abstimmung von Massnahmen im Einzugsgebiet; 

 Stossrichtung B: Zusammenarbeit der Leistungserbringer; 

 Stossrichtung C: Monitoring. 

Die 14 auf den nachfolgenden Seiten beschriebenen Massnahmen dienen dazu, die 
in den Stossrichtungen aufgestellten Ziele zu erreichen. Die Massnahmen werden 
nach Stossrichtungen gruppiert (Tabelle M1). Eine kurze Vorstellung der drei Stoss-
richtungen und eine Zusammenfassung der ihnen zugeordneten, konkreten Mass-
nahmen befindet sich im Kapitel 9.2.  

Die Massnahmenblätter beinhalten: 

 die Ziele, die mit der Massnahme erreicht werden sollen; 
 die gesetzlichen Grundlagen; 
 die Verantwortlichkeiten (für wen ist die Massnahme verbindlich); 
 eine Kurzbeschreibung der Massnahme; 
 die Kosten der Massnahme; 
 die Begründung für die Massnahme; 
 die Nachhaltigkeitsbeurteilung; 
 Abhängigkeiten und Zielkonflikte; 
 eine Zuordnung zu den Betroffenen, sofern dies möglich ist. 

 

Stossrichtung Massnahmen 

A 
Abstimmung von 
Massnahmen im Ein-
zugsgebiet 

A1 Regionale Studien 
A2 Erstellung und Nachführung der GEP nach dem neuen 

Musterpflichtenheft 
A3 Industrielle Grosseinleiter 

B 
Zusammenarbeit der 
Leistungserbringer 
 

 Gemeinden und regionale Organisationen: 
B1 Verbesserung der Organisation  
B2 Umsetzung der GEP-Massnahmen 
B3 Grundstücksentwässerung in den Gemeinden 
B4 Ausbau, Sanierung und Zusammenschlüsse von ARA 
B5 Erfassung der relevanten Industriebetriebe 
B6 Grund- und Regenabwassergebühr 

 Industrie und Gewerbe: 
B7 Kooperations- und Branchenvereinbarungen 
B8 Abwassereinleitung von Einzelbetrieben 

 Landwirtschaftliche Schulen: 
B9 Umweltschonende Verwertung von Hofdünger 

C 
Monitoring 

C1 Gewässermonitoring 
C2 Monitoring Siedlungsentwässerung 

 

 

Massnahmenblätter

Tabelle M1: 
Stossrichtungen und Massnah-
men des Sachplans 
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Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahmen A1 bis A3 und B1 bis B9 wurden mit dem „Berner Nachhaltigkeits-
kompass“ beurteilt. Die Ergebnisse sind in den Massnahmenblättern dargestellt und 
kommentiert. Die Monitoring-Massnahmen C1 und C2 werden nicht beurteilt. Sie 
liefern viel mehr die Grundlagen zur Nachhaltigkeitsbeurteilung und  für die Kontrolle, 
ob die gesetzten Ziele mit den Massnahmen erreicht werden. 
 
Im Nachhaltigkeitskompass werden jeweils die Zielbereiche und Indikatoren beurteilt, 
die in einem direkten Zusammenhang mit der jeweiligen Massnahme und ihren Aus-
wirkungen stehen. Als Ausgangslage dient der aktuelle Zustand. Da in der Sied-
lungsentwässerung bereits ein hoher Stand erreicht ist, werden nur in wenigen Ziel-
bereichen grosse Ausschläge prognostiziert.  

Liste der Abkürzungen:  

Bund  

GschG:  Bundesgesetz über den Schutz von Gewässern, vom 24. Januar  
  1991 

GschV:  Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 

StFV:   Verordnung vom 27. Februar 1991 über den Schutz vor Störfällen 

USG:   Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 

 

Kanton Bern:  
 

KGV:  Kantonale Gewässerschutzverordnung vom 24. März 1999  

KGschG: Kantonales Gewässerschutzgesetz vom 11. November 1996  

AWA:  Amt für Wasser und Abfall 

AGR:  Amt für Gemeinden und Raumordnung 

LANAT:  Amt für Landwirtschaft und Natur 

 

Kanton Solothurn: 
 

GWBA:  Gesetz über Wasser, Boden und Abfall vom 4. März 2009 

VWBA :  Verordnung über Wasser, Boden und Abfall vom 22. Dezember 2009 

AfU:  Amt für Umwelt 

AGEM:  Amt für Gemeinden 

ALW:  Amt für Landwirtschaft 
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Regionale Studien 
 

Zielsetzung 

 Optimale Lösung und Koordinationsbedarf für einzelne Regionen unter Berück-
sichtigung von ökologischen und ökonomischen Kriterien abklären. 

 Grundlage zur Förderung des effektiven und effizienten Mitteleinsatzes der öf-
fentlichen Hand schaffen. (Kanton, Verbände, Gemeinden). 

 Strategien aufzeigen, wie Bauvorhaben unter komplexen Bedingungen, wie zum 
Beispiel bei unterschiedlichem Sanierungsbedarf verschiedener Anlagen, koordi-
niert werden können. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV, Art. 4 

Kanton Bern:  

KGschG Art. 7, Abs. 1 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 5, 14, 92 und 95, 
        VWBA §§ 33 

Verantwortlichkeiten 

 Kantonale Fachstellen: AWA / AfU 
 regionale Organisationen und Gemeinden 

 
Massnahme 

Auslösen von regionalen Studien, um den Sanierungs- und Ausbaubedarf von Klär-
anlagen aufeinander abzustimmen. Wo regionale Organisationen und Gemeinden die 
Studien nicht selbst auslösen, tun dies die kantonalen Fachstellen. 

Kosten 

Die Kosten für solche Studien sind relativ gering. Sie sind darauf ausgelegt, Baupro-
jekte auf optimale Lösungen auszurichten. Tiefere Projektierungs-, Investitions- und 
Folgekosten sollten die Kosten der Studien mehr als ausgleichen. 

Begründung 

 In Zukunft wird die Koordination von Ausbau- und Sanierungsmassnahmen unter 
den ARA an Bedeutung gewinnen. 

 Die Koordination von Bauvorhaben bei ARA mit unterschiedlichem Sanierungs-
bedarf (bedingt durch grosse Altersunterschiede der Anlagen) ist komplex und 
bedarf einer frühzeitigen Abklärung.  

 Neu muss eine stärkere Gewässerorientierung angestrebt werden (Flusseinzugs-
gebiete). 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die regionalen Studien 
sind auf eine Optimierung 
der Leistung der Abwas-
serreinigung und die Mi-
nimierung der Gewässer-
belastung ausgerichtet. 
Die regionale Zusammen-
arbeit fördert wirtschaftli-
che Massnahmen. Hinge-
gen wird die lokale Mit-

sprache und in kleinen Gemeinden und Regionen oft auch die ehrenamtliche Tätig-
keit vermindert. 

A1 

Umwelt

Wirtschaft

Gesellschaft

gesamt

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

 Die Massnahme dient unter Umständen als Grundlage für die Umsetzung der 
Massnahme B4. Die regionalen Studien sollen daher so schnell wie möglich, aber 
gestaffelt gemäss Abbildung M1, erarbeitet werden. 

Mögliche Regionen 

 
Abbildung M1 zeigt mögliche Abwasserregionen. Für die noch zu definierenden Ab-
wasserregionen muss die optimale Lösung aus ökologischer und ökonomischer Sicht 
abgeklärt werden. Anschliessend sind die notwendigen Schritte zu treffen, damit die-
ses Optimum erreicht werden kann. 

Grün:  laufende regionale Studien  

Rot:  regionale Studien werden 2010 ausgelöst 

Grau:  regionale Studien werden nach Bedarf ausgelöst. 

Abbildung M1: 
Mögliche Abwasserregionen. Für 
diese muss aus ökologischer und 
ökonomischer Sicht die optimale 

Lösung abgeklärt werden. 
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GEP-Erstellung und Nachführung 
 

Zielsetzung 

Bis 2013 sind alle Erst-GEP (kommunale wie auch Verbands- und regionale GEP) 
erstellt. Noch nicht begonnene GEP in kleinen Gemeinden können bei Bedarf mit 
dem Verbands-GEP koordiniert werden. Spätestens 10 Jahre nach ihrer ersten Er-
stellung werden die GEP auf Basis des neuen VSA-Musterpflichtenhefts nachgeführt. 
Die weitere Nachführung erfolgt in einer rollenden Planung. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV Art. 5, Abs. 1  

Kanton Bern:  

KGSchG Art. 9, Abs. 1  

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 107 und 111 

Verantwortlichkeiten 

 Kantonale Fachstellen: AWA / AfU  
 VSA 
 Gemeinden und regionale Organisationen 

Massnahme 

Die kantonalen Fachstellen sorgen dafür, dass alle Gemeinden und regionalen Orga-
nisationen über aktuelle Plangrundlagen verfügen. Die Generelle Entwässerungspla-
nung wird in eine rollende Planung überführt. Die kantonalen Fachstellen machen die 
nötigen Vorgaben. Sie richten sich dabei nach den Grundlagen (Pflichtenheften) der 
Fachorganisation VSA und setzen sich bei dieser für die Erstellung dieser Grundla-
gen ein. Gemeinden und regionale Organisationen erteilen die Aufträge gestützt auf 
diese Grundlagen. 

Kosten 

Eine generelle Entwässerungsplanung ist in jedem Fall nötig. Eine richtig angelegte, 
rollende Planung verhindert, dass Plangrundlagen veralten und hilft, Kosten zu spa-
ren.  

Begründung 

Der GEP bildet die Grundlage, um die Ziele der Siedlungsentwässerung zu erreichen 
respektive zu erhalten. Allen voran den nachhaltigen Betrieb und Unterhalt, die 
Fremdwasserreduktion, den Gewässerschutz in den Gemeinden sowie eine langfris-
tige kostendeckende Finanzierung. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Positive Wirkungen im 
Sinne der Nachhaltigkeit 
werden vor allem im Be-
reich der Wirtschaftlich-
keit (langfristige In-
vestitionsplanung und 
Werterhaltung der Ab-
wasseranlagen) und im 
Bereich Gewässerschutz 
(Reduktion von Misch-

wasserentlastungen, Sanierung von Kanalisationen sowie Reduktion des Fremdwas-
seranteils) erwartet. 

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die Erstellung und Nachführung der GEP ist massgeblich von der Motivation der 
Gemeinden abhängig. Bei der GEP-Bearbeitung kommt es häufig zu langen Bearbei-
tungszeiten, die nicht immer im Einflussbereich der kantonalen Behörden liegen. 

A2 

Umwelt

Wirtschaft

Gesellschaft

gesamt
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Industrielle Grosseinleiter 
 

Zielsetzung 

Grosseinleiter haben als Belastungsquelle und als Kostenträger einen grossen Ein-
fluss auf die zu erstellende und zu betreibende Infrastruktur und die resultierenden 
Kosten pro Kostenträger. Durch die Berücksichtigung der bestehenden Grosseinlei-
tern und der möglichen wirtschaftlichen Entwicklung bei Planungen - insbesondere 
beim Ausbau von Kläranlagen - sollen Fehlinvestitionen verhindert und eine ange-
messen Kapazität für die künftige Entwicklung bereitgestellt werden.  

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchG Art. 3a  

Kanton Bern:  

KGV Art. 35  

Industrie-, Gewerbe- und Dienstleis-
tungsbetriebe 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 94 und 119 

Grundsätze der Bemessung der Abga-
ben 

 

Verantwortlichkeiten 

 Betreiber der öffentlichen ARA 
 Standortgemeinden 
 kantonale Fachstellen AWA / AfU 

Massnahme 

Bei Planungen von Abwasseranlagen sind die Grosseinleiter angemessen zu berück-
sichtigen. Verantwortlich sind in erster Linie die Betreiber der Anlagen. Sie werden 
angemessen unterstützt von den Standortgemeinden der Betriebe. Die kantonalen 
Fachstellen prüfen die Planungen. 

Kosten 

Die Massnahme ist auf die Vermeidung von Fehlinvestitionen ausgelegt. Die Mehr-
kosten bei der Planung werden kaum eine Rolle spielen. 

Begründung 

Ausbauten von Anlagen sollen auf den effektiven Bedarf zugeschnitten werden. Es ist 
deshalb zu prüfen, ob ansässige Betriebe Veränderungen planen, Massnahmen zur 
Abwasserbehandlung (Frachtverminderung) vorsehen und ob neue Betriebe bezie-
hungsweise Betriebsstandorte zu Veränderungen führen können. Insbesondere sind 
grosse Ausbauten zu verhindern, die später aufgrund von Massnahmen der 
Grosseinleiter nicht ausgelastet werden. Für grosse Belastungen aus dem Tourismus 
gelten ähnliche Anforderungen. Die Entwicklung der Branche ist zu verfolgen. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahme hat in 
allen Dimensionen posi-
tive Auswirkungen. Sie 
ist in erster Linie auf die 
Wirtschaftlichkeit ausge-
richtet, führt aber bei 
erfolgreicher Anwendung 
auch zu einer Verminde-
rungen von Emissionen 
beziehungsweise  Im-

missionen. Weitere Nebeneffekte können die Reduktion der Störfallanfälligkeit und 
ein optimiertes Leistungsangebot für die Region sein. 

A3 
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die öffentlichen Anlagen zur Abwasserentsorgung sind auf lange Nutzungsdauern 
ausgelegt. Bei der Planung von Anlagenerneuerungen beträgt der Planungshorizont 
in der Regel 15 bis 30 Jahre. Industrie und Gewerbe entwickeln und verändern sich in 
der Regel viel rascher. Die zeitlichen Planungshorizonte sind in der Privatwirtschaft 
deshalb oft kürzer.  

 
Kläranlagen mit einem relevanten Industrie- (Tourismus-) Anteil von über 30% 
(Berechnet aus der Belastung in Einwohnerwerten EW und der Zahl der angeschlos-
senen Einwohner). 

 

Kanton Bern  

 
ARA Industrie-

Anteil 
Fornet-Dessous 96.0%
Langnau 58.9%
Grosshöchstetten 55.6%
Ins 54.3%
Dürrenroth 47.6%
Worblental 43.4%
Bern AG 41.3%
ZALA 34.9%
Meiringen 34.7%
Wohlen 33.8%
Lyss 33.5%
unteres Kiesental  31.7%

 
 
ARA Tourismus-

Anteil 
Grindelwald 67.9%
Lauterbrunnen 59.8%
Adelboden 58.8%
Kandersteg 47.8%
Lüscherz 39.8%
Brienzwiler 32.5%
Erlach 31.6%
  

Kanton Solothurn  

 
ARA Industrie-

Anteil 
Schönenwerd 70.0%
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Verbesserung der Organisation 
 

Zielsetzung 

1. Die Inhaber und Betreiber von Abwasseranlagen – in der Regel Gemeinden, Ver-
bände und regionale Organisation – kennen ihre Aufgaben. Das entsprechende Leis-
tungsverzeichnis wird von allen Betroffenen akzeptiert und fachlich richtig angewen-
det. Der Kanton prüft die Durchsetzung dieser Vorgaben.  

2. Gemeinden und regionale Organisationen, die sich effizienter und professioneller 
organisieren möchten, werden dabei durch den Kanton beratend unterstützt und fi-
nanziell gefördert. 

 

Gesetzliche Grundlagen 

Kanton Bern:  

KGSchG und KGV  

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 92 und 95-99 

 

Verantwortlichkeiten 

 kantonale Fachstellen AWA / AfU und AGR / AGEM 
 regionale Organisationen und Gemeinden 

 
Massnahme 

AWA / AfU stellen ein Leistungsverzeichnis für die Abwasserentsorgung bereit. Es ist 
für regionale Organisationen und Gemeinden verbindlich. Der Kanton prüft die 
Durchsetzung dieser Vorgaben durch geeignete Mittel. Dazu gehören Selbstdeklara-
tion der Gemeinden und stichprobeweise Kontrolle nach Prioritäten im Rahmen von 
direkten Kontakten der kantonalen Fachstellen AWA / AfU mit den Gemeinden. 

Werden für die Verbesserung der Aufgabenerfüllung organisatorische Veränderungen 
geprüft, unterstützen die Fachstellen AWA / AfU und AGR / AGEM die Gemeinden 
und Organisationen. Im Kanton Bern setzen sich die Fachstellen für eine Änderung 
des KGSchG ein, um eine finanzielle Unterstützung aus dem Abwasserfonds zu er-
möglichen. 

Kosten 

Die Massnahme zur Erreichung des ersten Ziels verursacht keine zusätzlichen Kos-
ten. 

Die Kosten für die Vorhaben im Zusammenhang mit dem zweiten Ziel sind verhält-
nismässig gering und werden in vielen Fällen durch Einsparungen dank Synergie- 
und Skaleneffekten innert weniger Jahre kompensiert. 

Begründung 

1. Die Aufgaben der Siedlungsentwässerung sind vielseitig. Die Beschreibung dieser 
Aufgaben, ergänzt mit den jeweils gültigen gesetzlichen Grundlagen dient allen Ver-
antwortlichen zur Überprüfungen ihrer Tätigkeit und Vollständigkeit der Aufgabener-
füllung. In Gebieten mit regionalen Leistungserbringern erleichtert das Leistungsver-
zeichnis die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den Gemeinden und den regio-
nalen Organisationen. 

2. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich eine Beratung und finanzielle Förderung von 
Vorhaben zur Verbesserung der Organisation eindeutig lohnt, wenn die Initiative 
durch die Gemeinden und regionalen Organisationen selber ergriffen wird. Auch 
wenn sie verhältnismässig wenig Zeit und Geld kostet, ist eine kantonale Unterstüt-
zung in den meisten Fällen willkommen und hilft wesentlich bei der Auslösung solcher 
Vorhaben. 

B1 
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Nachhaltigkeit 
Eine klare Aufgabenzutei-
lung zu den Gemeinden 
und regionalen Organisa-
tionen wird den Unterhalt 
und die Werterhaltung 
der Anlagen verbessern. 
Geringerer Fremdwas-
seranfall, weniger Ab-
wasserverluste durch 
undichte Leitungen sowie 

weniger Entlastungen werden die Gewässerbelastungen vermindern. Der  langfristige 
Erhalt der Infrastruktur und eine effizientere Leistungserbringung werden gefördert.  

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die Erarbeitung der Grundlagen (Aufgabenbeschreibung beziehungsweise Leis-
tungsverzeichnis) ist auf die Vermeidung von Zielkonflikten ausgelegt und wird mit 
Vertretern der Betroffenen erarbeitet. 

Bei der Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Regionen für Vorhaben zur Ver-
besserung der Organisation werden die Zielkonflikte von Fall zu Fall gelöst. 

Umwelt

Wirtschaft

Gesellschaft

gesamt

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
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Umsetzung der GEP-Massnahmen 
 

Zielsetzung 

Die in den generellen Entwässerungsplanungen (GEP) definierten Massnahmen wer-
den termingerecht umgesetzt. Die langfristige Funktionstauglichkeit der Infrastruktur 
und die Verminderung von Gewässerbelastungen werden sichergestellt. Gut geplante 
und etappierte Werterhaltungsmassnahmen verhindern grosse Investitionsschübe.  

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV Art. 5 

Kanton Bern:  

KGV Art. 6 bis 8 

Kanton Solothurn: 

GWBA §§ 108 und 109 

        VWBA §§ 30 

Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden und regionale Organisation 
 Kantonale Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Die Massnahmepläne aus den GEP sind für Gemeinden und regionale Organisatio-
nen verbindlich. AWA und AfU überprüfen die Umsetzung der GEP-Massnahmen im 
Rahmen von GEP-Check-Sitzungen.  

Die Gemeinden mit grossem Defizit in der Umsetzung der GEP-Massnahmen 
werden vom AWA gezielt angesprochen (siehe nächste Seite). 

Das AfU plant ein GEP-Controlling und darauf basierend eine regelmässige 
Überprüfung der Umsetzung der GEP-Massnahmen. 

Kosten 

 Die Kosten sind im Kanton Bern in den Massnahmeplänen ausgewiesen.  

 Sie sollten im Wesentlichen durch die getätigten Einlagen in die Spezialfinanzie-
rung Werterhalt gedeckt werden können. 

 Das Unterlassen von Sanierungen kann zur Schadenvergrösserung oder zu teu-
ren Sofortmassnahmen führen. 

Begründung 

Der GEP ist behördenwirksam. Gemeinden sind verpflichtet, ihre GEP umzusetzen. 
Erst mit Umsetzung der GEP-Massnahmen können die verfolgten Ziele in der Sied-
lungsentwässerung, allen voran die Fremdwasserreduktion, der ordnungsgemässe 
Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen in den Gemeinden und die langfristige 
kostendeckende Kostenplanung erreicht und erhalten werden. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Positive Wirkungen im 
Sinne der Nachhaltigkeit 
werden vor allem im Be-
reich der Wirtschaftlichkeit 
(langfristige Investitions-
planung und Werterhaltung 
der Abwasseranlagen) im 
Bereich Gewässerschutz 
(Reduktion von Mischwas-
serentlastungen, Sanie-

rung von Kanalisationen und Fremdwasserreduktion) erwartet. 

 

B2 

Umwelt
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Das Engagement der Gemeinden und ihrer Organisation ist massgebend für die 
Wahrnehmung der Pflichten. Die kleinräumige Gemeindestruktur wirkt sich hier oft 
nachteilig aus. Der Kanton hat nur begrenzte Einflussmöglichkeiten auf die Gemein-
den.   

 

Defizit in der Umsetzung der GEP-Massnahmen  in Gemeinden, die ihren 
GEP vor vier oder mehr Jahren abgeschlossen haben: 

 

Mittleres Defizit: 50 - 80 % der Mass-
nahmen1 wurden umgesetzt 

Grosses Defizit: weniger als 50 % der 
Massnahmen1 wurden umgesetzt 

Aegerten Aefligen 
Attiswil Golaten 
Bäriswil Ipsach 
Brügg Lotzwil 
Bühl Lyss 
Frutigen Saxeten 
Grossaffoltern Sutz-Lattrigen 
Habkern  
Kappelen  
Meikirch  
Meinisberg  
Moosseedorf  
Nidau  
Niederbipp  
Niederönz  
Oberhofen  
Riggisberg  
Safnern  
Steffisburg  
Studen  
Täuffelen  
Tschugg  
Ursenbach  
Urtenen  
Walkringen  
Walliswil b. W.  
Walperswil  
Wangenried  
Worben  
Zollikofen  
Zwieselberg  

 
1 Gezählt wurden die Massnahmen, welche bis zum Zeitpunkt der Überprüfung laut 
GEP-Massnahmenplan hätten umgesetzt sein müssen. 
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Grundstücksentwässerungen in den Gemeinden 
 

Zielsetzung 

Die Kontrolle neu erstellter Grundstücksentwässerungen (Hausanschlussleitungen) 
durch die Gemeinden wird überall entsprechend SN 592000, das heisst inklusive 
Kanalfernsehen und Dichtheitsprüfung durchgeführt.  

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchG, Art. 15 

Kanton Bern:  

KGV, Art. 6, Abs. 1a 

       BewD Art. 47, 47a 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 83 und 95:  

        VWBA §§ 22 

Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden 
 Regierungsstatthalter 
 Kantonale Fachstelle AWA / AfU 

Massnahme 

Die Gemeinden sind für die Baukontrollen zuständig. Die Regierungsstatthalter haben 
die Aufsichtspflicht. 

 

 Das AWA behält sich die Anordnung von Stichproben bezüglich der Dich-
tigkheit von neu erstellten Grundstücksentwässerungen vor. 

 Das AWA wird den Kontakt mit den Regierungsstatthaltern verstärken. 

 Das Musterabwasserreglement (MAR) für die Gemeinden wird vor allem 
hinsichtlich der Grundsätze für die Liegenschaftsentwässerung überarbei-
tet. 

 Fehlende Unterlagen  werden  in Zusammenarbeit mit den Gemein-
den/Verbänden erstellt. 

 

 Der Kanton Solothurn stellt ähnliche Massnahmen zur Verbesserung der 
Kontrolle der Grundstücksentwässerungen durch die Gemeinden auf. 

Kosten 

Unerheblich  

Begründung 

Nur ein komplett dichtes Kanalisationsnetz verhindert das Eindringen von Fremdwas-
ser und das Austreten von Abwasser. Ein Grossteil der Undichtigkeiten des Kanalisa-
tionsnetzes liegen in den privaten Hausanschlussleitungen. 75  Prozent dieser Un-
dichtigkeiten entstehen bereits bei der Erstellung! Ohne eine systematische Kontrolle 
aller neu erstellten Grundstücksentwässerungen kann die Dichtigkeit eines Kanalisa-
tionsnetz daher nicht erreicht werden.  

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Durch die Kontrolle bei 
der Erstellung werden 
Schäden von Anfang an 
vermieden. Geschieht 
dies nicht, müssen die 
Leitungen später aufwän-
dig saniert werden und 
führen zu hohen Kosten 
für die nächste Generati-
on – oder die Schäden 

B3 
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werden nie behoben und stellen eine Gefahr für das Grundwasser und eine Quelle für 
Fremdwasser dar.  

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die Aufgabe liegt im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden. Deren Engagement und 
Organisation ist daher massgebend für die Zielerreichung. Die kleinräumige Gemein-
destruktur wirkt sich hier oft nachteilig aus. Der Kanton hat nur begrenzte Einfluss-
möglichkeiten auf die Arbeit der Gemeinden. Eine systematische Beratung und Kon-
trolle der Gemeinden ist vor allem aufgrund der grossen Anzahl aufwändig. Zudem 
fallen die Aufgaben in kleinen Gemeinden nicht so häufig an, dass eine Fachperson 
eingesetzt werden kann. Langfristig kann die Situation nur durch eine geeignete Or-
ganisationsstruktur verbessert werden. 
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Ausbau, Sanierung und Zusammenschlüsse von ARA 
 

Zielsetzung 

 Garantie für die dauernde und langfristige Gewährleistung der Abwasserreini-
gung. 

 Leistungssteigerung und/oder Reduktion der spezifischen Kosten. 

 Entlastung von kleinen, oft sensiblen Gewässern. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GschV Art. 4, 10 und 13, Anhang 2 und Anhang 3.1 

Kanton Bern: 

KGschG Art. 7 

       KGV Art. 13 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 94 und 101 

 
Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden und regionale Organisationen 
 kantonale Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Kläranlagen, die die erforderlichen Leistungen nicht mehr erbringen oder die ein Ge-
wässer übermässig belasten, sind auszubauen, und die Leistungen gemäss Vorgabe 
sind zu erfüllen; oder sie sind aufzuheben, und das Abwasser ist auf eine dafür ge-
eignete ARA abzuleiten. Verantwortlich sind die Gemeinden beziehungsweise die 
regionalen Organisationen als Betreiber der Anlagen. AWA und AfU sorgen für die 
Formulierung der Auflagen, das Setzen von Fristen und die Erfolgskontrolle. 

Kosten 

Die Kosten werden in den einzelnen Projekten definiert.  

Begründung 

 Die Einleitungsbedingungen sind dauernd zu gewährleisten. Ausbauten mit Leis-
tungssteigerungen sind erforderlich, wenn die ARA am Standort weiter betrieben 
werden muss und sie die Anforderungen im aktuellen Zustand nicht erfüllen kann. 
Weiter ist die Betriebssicherheit zu gewährleisten. 

 Für kleinere ARA ist es oft am wirtschaftlichsten, wenn sie an eine grössere An-
lage angeschlossen werden können. Diese erbringen in der Regel die besseren 
und konstanteren Reinigungsleistungen. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahme ist auf 
die Erreichung von Um-
weltzielen und auf Wirt-
schaftlichkeit ausgelegt. 
Gesellschaftlich bringt 
die Massnahme allenfalls 
den Nachteil, dass die 
Identifikation der lokalen 
Bevölkerung abnimmt, 
wenn ein Anschluss an 

eine grössere ARA der Region erfolgt. Gesamthaft weist die Massnahme aber  positi-
ve Effekte auf. 
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

 Vor allem für den Zusammenschluss von Anlagen aber auch im Hinblick auf ei-
nen gemeinsamen Betrieb mehrerer Anlagen sollten Bauvorhaben koordiniert 
angegangen werden können. Dies kann bei unterschiedlichem Sanierungsbedarf 
bedingt durch grosse Altersunterschiede der Anlagen erschwert sein. Die Mass-
nahme A1 sollte darüber Klarheit schaffen.  

 Bei ARAs, die keinen Sanierungsbedarf aufweisen, aber trotzdem eine ungenü-
gende Leistung erbringen, ist zuerst zu überprüfen, ob eine Betriebsoptimierung 
den Ausbau erspart. 

 Das Zusammenschliessen von ARA bedeutet die Erstellung von neuen Leitungen 
anstelle eines ARA-Ausbaus. Die Auswirkungen auf die Gesamtkosten sind im 
Auge zu behalten.  

 

Betroffene ARA: 
Ausbau / Sanierung im Vordergrund1:  

  

ARA Brienz 

ARA Lauterbrunnen 

 

ARA Fulenbach 

ARA Meltingen/Zullwil 

ARA Nunningen 

ARA Olten (Projektauschrieb 2009) 

ARA Gunzgen (Ausbau 2009/2010) 

 

Anschluss an grössere ARA im Vordergrund: 

  

ARA Bleiken 

ARA Boltigen 

ARA Därligen 

ARA Lamboing2  

ARA Teuffenthal 

ARA Beatenberg-Wang 

ARA Innertkirchen 

ARA Lüscherz 

ARA Wileroltigen 

ARA Witzwil 

ARA Bannwil  

ARA Himmelried West 

ARA Riedholz (in Planung) 

ARA Kleinlützel 

ARA Nuglar (Anschluss erfolgt 2010) 

ARA Wisen (Anschluss erfolgt 2011) 

ARA Seewen (in Planung) 

ARA Welschenrohr 

 

 

                                                      
1 Das Kosten/Nutzen-Verhältnis eines Anschlusses muss auch abgeklärt werden. 
2 Gespräche mit Twann laufen 
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Erfassung der relevanten Industriebetriebe 
 

Zielsetzung  

Die Kenntnisse über die relevanten Industriebetriebe im Einzugsgebiet einer ARA 
sind immer aktuell. Die nötigen Daten und Grundlagen stehen zur Verfügung. Sie 
dienen der Gemeinde zur Gebührenfestlegung, den regionalen Organisationen zur 
Kostenverteilung, den GEP-Planern für die planerische Arbeit und dem Kanton zur 
Erfüllung seiner Aufsichtspflicht. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV Art. 13 bis 15 

Kanton Bern : 

KGV Art. 2 und 6 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 83 und 95 

       VWBA §§ 22 

 

Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden 
 Kantonale Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Die Kenntnis der relevanten Industriebetriebe ist für einen sachgemässen Gewässer-
schutz unabdingbar. Die Gemeinden sind dafür verantwortlich, dass die zuständigen 
Stellen (regionale Abwasserorganisation und kantonale Fachstellen) über aktuelle 
Kenntnisse verfügen. Sie werden dabei von den kantonalen Fachstellen unterstützt. 

Kosten 

Eine konsequente, laufende Aktualisierung erspart Kosten für aufwändige Erhebun-
gen. 

Begründung 

Industriebetriebe bilden oft eine relevante Belastungsquelle für die Siedlungsentwäs-
serung (Schmutzstoffe für die Belastung der ARA, entwässerte Flächen für die Kapa-
zität des Leitungsnetzes). Angaben über diese Betriebe sind für die Dimensionierung 
des Kanalnetzes und der ARA, sowie für die verursachergerechte Gebührenerhebung 
zentral.  

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Aktuelle Kenntnisse über 
abwasserrelevante Be-
triebe helfen, Einleitun-
gen zu vermeiden und 
fördern eine angepasste 
Reinigung des Abwas-
sers. Die Belastung der 
Gewässer wird dadurch 
vermindert. Weiter sind 
die Kenntnisse auch für 

die Bereitstellung einer optimierten Abwasserinfrastruktur erforderlich, was wirtschaft-
liche Vorteile mit sich bringt.  
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Das Schadenpotential bei Störfällen in unbekannten Industrie- und Gewerbebetrieben 
ist nicht abschätzbar. Kenntnisse über Standorte und mögliche potentielle Risiken 
sind unabdingbar. Ein vollständiger und aktueller Industrie- und Gewerbekataster 
bringt mehr Sicherheit für die Bevölkerung und die Umwelt. 
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Grund- und Regenabwassergebühr 
 

Zielsetzung 

Rund 60 Prozent der Kosten der Abwasserentsorgung ergeben sich aus der Bereit-
stellung der Infrastruktur und sind unabhängig von deren Nutzung. Bei der Kostende-
ckung wird diesem Umstand Rechnung getragen, und die Grundgebühr entsprechend 
hoch angesetzt. Dabei wird berücksichtigt, dass die Ableitung von Regenabwasser 
hohe Kosten für die Bereitstellung der Leitungskapazität verursacht. Die Grundgebühr 
wird deshalb mit einem angemessen hohen Gebührenanteil für die Regenwasserab-
leitung ergänzt. Damit wird ein zusätzlicher Anreiz zur Versickerung von Regenab-
wasser geschaffen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchG Art. 3, 7 und 60a 

Kanton Bern:  

KGV Art. 17 und 34 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 117, 119 und 120 

Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden 
 Kantonale Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Die Gemeinden sind für die Erstellung der Gebührenreglemente verantwortlich. Sie 
sind verpflichtet, eine Grundgebühr für Schmutz- und Regenabwasser einzuführen, 
falls dies nicht bereits erfolgt ist. Die kantonalen Fachstellen stellen Musterreglemen-
te bereit. 

Im Kanton Solothurn sind die Abwasserreglemente durch den Regierungsrat zu 
genehmigen. Die kantonale Fachstelle kann bei der Prüfung der Reglemente auf 
die Umsetzung der Massnahme direkt Einfluss nehmen. 

Im Kanton Bern werden die Abwasserreglemente vom Kanton nicht mehr bewil-
ligt. Der Einfluss der Fachstelle reduziert sich auf die freiwillige Vorprüfung der 
Reglemente. 

Kosten 

Die Massnahme verursacht bei der Einführung einmalige Kosten. Bestenfalls können 
langfristig Kosten für die Erweiterung von Kanalisationen mit Kapazitätsengpässen 
vermieden werden, wenn Regenabwasser vermehrt versickert statt in die Kanalisati-
on zu fliessen. 

Begründung 

 Wenn dank dem finanziellen Anreiz Regenabwasser vermehrt versickert, wird 
das Kanalnetz entlastet, kann auf aufwändige Trennsysteme verzichtet werden, 
und es werden Abflussspitzen und damit negative Auswirkungen von Regenent-
lastungen auf Gewässer reduziert. 

 Höhere Grundgebühren führen vor allem bei Besitzern von Zweitwohnungen zu 
gerechteren Gebühren (sie nehmen an zwei Orten eine Infrastruktur in Anspruch) 
und ebenso bei Betrieben mit saisonal starken Belastungsschwankungen (Ausle-
gung der Infrastruktur auf die Spitzenlast – beispielsweise in Tourismusorten). 

B6 
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Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahme vermin-
dert den Eintrag von 
Schmutzstoffen in Ge-
wässer, sorgt für wirt-
schaftliche Massnahmen 
im Umgang mit Regen-
abwasser und stärkt die 
Verantwortung der Bevöl-
kerung durch lokale Ver-
sickerung auf dem eige-

nen Grundstück. Sie hat in der Folge mehrheitlich positive Wirkungen im Sinne der 
nachhaltigen Entwicklung. 

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Nicht überall ist die Versickerung von Regenabwasser möglich. Hohe Grundwasser-
spiegel, Schutzzonen und –areale sowie Hanglagen können die Versickerung verun-
möglichen. Die Betroffenen können sich ungerecht / ungleich behandelt fühlen. Sie 
werden für die Ableitung des Regenabwassers Gebühren bezahlen, können diese 
aber nicht durch eigene Massnahmen vermindern. Andererseits nehmen sie eine 
Leistung für die Regenwasserableitung von ihrem Grundstück in Anspruch. Die Be-
reitstellung dieser Leistung verursacht Kosten. 

 

Umwelt

Wirtschaft

Gesellschaft
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Kooperations- und Branchenvereinbarungen 
 

Zielsetzung 

Vereinbarungen mit Branchen oder Einzelbetrieben schaffen Vertrauen und fördern 
den Dialog zwischen den Unternehmen und den Behörden. Sie regeln die Modalitä-
ten für die Leistungserbringungen und den Leistungsnachweis. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: USG Art. 41a 

Verantwortlichkeiten 

 Kantonale Fachstellen AWA / AfU 
 Branchenorganisationen 
 Betriebe 

 
Massnahme 

Die Gewässerschutzanforderungen und die Anforderungen an die Störfallvorsorge 
werden zwischen den kantonalen Fachstellen und den Betrieben beziehungsweise 
Branchenvertretern ausgehandelt und in Form einer Vereinbarung festgehalten. Für 
Einzelbetriebe wird eine ISO 14001 – Zertifizierung vorausgesetzt. Die Vereinbarung 
regelt auch die Kontrolle beziehungsweise Selbstkontrolle und Berichterstattung. 

Die Vereinbarungen und Branchenlösungen beinhalten aus Sicht der Siedlungsent-
wässerung mindestens: 

 Anforderungen an den Gewässerschutz 
 Anforderungen an die Störfallvorsorge 
 Angaben zum Leistungsnachweis 

Kosten 

Die Massnahme verursacht keine zusätzlichen Kosten. 

Begründung 

 Für Branchen mit zahlreichen, kleineren Betrieben schafft die Branchenvereinba-
rung oder Branchenlösung gleiche Voraussetzungen für alle Betriebe und eine 
Basis für die Kontrolle.  

 Die Kooperationsvereinbarung kommt kombiniert mit einer Umweltzertifizierung 
nach ISO 14001 zur Anwendung. In ihr können Gewässerschutzziele, Massnah-
men zu deren Erreichung und konkrete Anforderungen an Leistungen und Leis-
tungsnachweis festgehalten werden. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Geltende Umweltvorga-
ben werden auf Basis der 
Kooperation mit Betrieben 
und Branchen vereinbart. 
Dabei steht die Reduktion 
der Umweltbelastung 
durch wirtschaftliche 
Massnahmen im Zent-
rum. Bei geeigneter 
Kommunikation sorgen 

solche Vereinbarungen für Vertrauen in der Öffentlichkeit. Damit wird die Massnahme 
weiterhin positive Wirkungen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung zeigen. 
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Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

 In dringenden Sanierungsfällen oder bei grossen Differenzen zwischen den Part-
nern müssen zum Schutz der Umwelt Massnahmen rasch umgesetzt werden.  

 Je nach Branche sind auch Vereinbarungen auf schweizerischer Ebene denkbar. 

 

 



VOKOS 2010 MASSNAHMENBLÄTTER 

133 

 

Abwassereinleitung von Einzelbetrieben 
 

Zielsetzung 

Die momentan wichtigsten Projekte betreffend Abwassereinleitung von Einzelbetrie-
ben im Rahmen der Vollzugsaufgaben sind unten aufgelistet. Allen Projekten ge-
meinsam sind die folgenden Ziele: 
 Verhindern, dass gewerbliche, industrielle und vergleichbare Abwässer 

- den Betrieb von Kläranlagen stören 
- die Klärschlämme mit Schadstoffen belasten 
- Schädigungen oder untragbare Belastungen in ober- oder unterirdischen Ge-
 wässern hervorrufen  
- die Ablaufqualität von ARAs beeinträchtigen 
- den Bestand von Abwasseranlagen gefährden (Korrosion, Explosionen etc.) 

 Verhindern, dass eine unsachgemässe Lagerung von wassergefährdenden Stof-
fen in gewerblichen und industriellen Betrieben zu Verschmutzungen von Grund-
wasser, Boden, Gewässern oder Abwasser führt. 

 Sicherstellen, dass in den Betrieben die notwendigen Sicherheitsmassnahmen 
zur Verhinderung und Bewältigung von gewässerrelevanten Störfällen getroffen 
werden. 

 Umsetzen des Vorsorgeprinzips (Art. 1 USG). 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV Art. 6, 7, 13, 14, 15 und Anhang 3.2; StFV; Art. 1 USG 

Kanton Bern:  

KGV Art. 2 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 89 und 95: 

        VWBA §§ 24 und 25-28 

Verantwortlichkeiten 

 Betriebe 
 Kantonale Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Die Betriebe sind für die Einhaltung der Gewässerschutzvorschriften und die Störfall-
vorsorge in ihren Arealen verantwortlich. Die kantonalen Fachstellen sorgen für eine 
angemessene Kontrolle und die Formulierung gesetzeskonformer Anforderungen. Die 
Massnahmen sind für jeden Betrieb spezifisch. 

Kosten 

Die Kosten für Bau und Betrieb der Anlagen werden ausschliesslich durch die Indu-
striebetriebe getragen. Der behördliche Aufwand wird in Form von Bewilligungsge-
bühren auf die Betriebe überwälzt. 

Begründung 

Gesetzlicher Vollzugsauftrag. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahme ist auf die 
Reduktion von Umweltbe-
lastungen ausgelegt. Sie 
kann in Einzelbetrieben zu 
zusätzlichen Kosten bei 
der Abwasserbehandlung 
führen, aber auch zu Ein-
sparungen durch geringe-
ren Produktverlust und zur 
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Entwicklung von neuen Technologien. Für die Gesellschaft kann eine höhere Sicher-
heit resultieren.  

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die wirtschaftliche Tragbarkeit der Massnahmen muss immer im Auge behalten wer-
den. Konjunkturellen Schwankungen wird nötigenfalls und nach Möglichkeit mit einer 
Erstreckung von Sanierungsfristen Rechnung getragen. 
Menge und Zusammensetzung der Betriebsabwässer variieren als Folge von Unter-
nehmensentscheiden und der Konjunktur, sie entziehen sich weitgehend der behörd-
lichen Einflussnahme. 
 
Betroffene Betriebe 
Bei wichtigen Einleitern sind folgende Massnahmen umzusetzen: 
 

 

 Direkteinleiter 03010014: Die Abwasserqualität entspricht nicht immer den Auflagen. Die 
Betriebssicherheit ist wegen einstrassiger Ausführung der ARA nicht garantiert. Die Stick-
stoffelimination soll verbessert werden. Eine erste Sanierungsetappe wurde bereits ausge-
führt. Als zweite Etappe muss die aerobe Stufe der ARA erneuert werden. 

 Indirekteinleiter 07690006: Der Stand der Technik ist in verschiedener Hinsicht nicht ein-
gehalten. Das Abwasser enthält toxische Stoffe, welche auf der ARA nicht abgebaut werden 
können. Das Risiko von ausserordentlichen Zwischenfällen in der Kanalisation ist zu über-
prüfen. Die betriebliche Eigenkontrolle muss konkretisiert und verbessert werden. Eine Rei-
he von Massnahmen sind in der erteilten Einleitungsbewilligung angeordnet worden und 
müssen nun umgesetzt werden. 

 Dominanter Grosseinleiter 06120018: Wegen einem grossen Ausbauvorhaben ergeben 
sich neue Probleme hinsichtlich der Schmutzwasser- und Meteorwasserentsorgung. Mass-
nahmen sind anzuordnen und umzusetzen, damit die Mehrbelastung der ARA, infolge der 
Produktionserhöhung verträglich gestaltet werden kann. 

 Direkteinleiter 09810008: Der Betrieb der betriebseigenen ARA ist wegen der stark 
schwankenden Abwasserfracht sehr betreuungsintensiv. Die Vorgaben der Einleitungsbewil-
ligung werden nicht immer eingehalten. Es sind diverse Massnahmen umzusetzen: wie Imp-
likation von Online-Messungen, Erneuerung des Prozess-Leit-Systems, Anpassung der 
Nährstoffdosierung, Erarbeiten und Umsetzen eines Stapel- und Ausgleichskonzeptes oder 
allenfalls die Erweiterung der Betriebs-ARA. 

 Neue KVA Bern: Die Rauchgaswaschwässer müssen gesetzeskonform behandelt und 
abgeleitet werden. Abwasserbehandlungsanlage nach dem Stand der Technik: Projektbe-
gleitung, Bewilligung, Abnahme der Anlage. 

 Betrieb 07690013: Die Firma will einen neuartigen Recyclingprozess für grosse Mengen 
eines spezifischen Abfallstoffes einführen. Dabei entstehen industrielle Abwässer von vor-
erst nicht vollständig bekannter Menge und Zusammensetzung. Es ist eine gesetzeskonfor-
me Abwasserbehandlungsanlage zu planen und einzubauen. Projektbegleitung, Bewilli-
gung, Abnahme der Anlagen. 

 Dominanter Grosseinleiter 09390039: Der Stand der Technik ist in verschiedener Hinsicht 
nicht eingehalten. Über die innerbetrieblichen Abwasserströme herrscht keine Klarheit. Es 
besteht vermutlich ein erhebliches Potenzial zur Reduktion der Abwassermengen und -
belastung. Es sind die Massnahmen nach dem Stand der Technik bei der innerbetrieblichen 
Wasserbewirtschaftung durchzusetzen.  

 

 Borregaard CH AG: Stilllegung der Betriebskläranlage und Entwässerung des Betriebsare-
als mit Anschluss an die ARA Emmenspitz. Erarbeitung und Umsetzung eines Entwässe-
rungskonzepts im Rahmen einer gemeinsamen Lösung mit der Siedlungsentwässerung der 
Gemeinde Riedholz. 

 Stahl Gerlafingen AG: Erarbeitung und Umsetzung eines Entwässerungskonzepts im 
Rahmen des Ausbaus zur Erweiterung der Produktionspalette. Mögliche Auswirkungen der 
Biozid-Frachten auf das Gewässer sind zu untersuchen, allenfalls Massnahmen einzuleiten. 

 Swissmetal Dornach: Es ist ein genereller Entwässerungsplan über das ganze Betriebs-
areal zu erarbeiten. Mit den Schwerpunkten: Bericht über den Zustand der Kanalisation, 
Überprüfung des Entwässerungskonzepts, Ableitung des Oberflächenwassers, des häusli-
chen Abwassers und des Industrieabwassers. 
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Umweltschonende Verwertung von Hofdünger 
 

Zielsetzung 

Hofdünger werden umweltschonend und mit einer bodenschonenden Bewirtschaftung 
eingesetzt. Die Nährstoffverluste aus landwirtschaftlich genutzten Flächen und damit 
der Eintrag in Oberflächengewässer und ins Grundwasser werden minimiert. Dies 
kann auch zu verringerten Einträgen von Tiermedikamenten aus der Gülle in Gewäs-
ser und allgemein zum bewussteren Umgang mit Produkten wie Pflanzenschutzmit-
teln führen. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchG Art. 14, 27 

Kanton Bern: 

 

Kanton Solothurn: 

GWBA §§ 87 

 

Verantwortlichkeiten 

 Kantonale Fachstellen AWA / AfU; LANAT / ALW 
 Landwirtschaftliche Schulen 

 
Massnahme 

In Zusammenarbeit mit den Ämtern für Landwirtschaft – besonders mit den zuständi-
gen Fachbereichen für die Beratung, Aus- und Weiterbildung – werden Beratung und 
Ausbildung der Landwirte fortgesetzt und intensiviert. Bereits heute ist die umwelt-
schonende Verwertung von Hofdüngern ein wichtiger Bestandteil der Aus- und Wei-
terbildung an den Inforamen und den landwirtschaftlichen Schulen. 

Kosten 

Für den Gewässerschutz entstehen keine zusätzlichen Kosten. Zusätzliche Kosten 
für Ausbildung und Beratung werden durch Einsparungen bei der Zufuhr von be-
triebsfremden Düngern kompensiert. 

Begründung 

Beim Umgang mit Hofdüngern sind nicht nur die Lagerkapazitäten und ausgegliche-
nen Nährstoffbilanzen entscheidend, sondern auch der Landwirt/die Landwirtin, 
dem/der eine grosse Verantwortung zukommt bezüglich Zeitpunkt, Standort, Menge 
und Ausbringtechnik. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung 

Die Massnahme ist aus-
gerichtet auf eine gerin-
gere Gewässer- und Luft-
belastung sowie auf die 
Erhaltung der Boden-
fruchtbarkeit. Sie ist wirt-
schaftlich, weil sie Dün-
gerverluste vermindert. 
Gesellschaftlich wirkt vor 
allem die Reduktion der 

Geruchsbelastung positiv. 

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

Die Zusammenarbeit der verschiedenen zuständigen Fachstellen erfordert eine ge-
eignete Koordination und ein einheitliches Auftreten. 
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Wichtigste Inhalte für Beratung und Ausbildung 

Die wichtigsten Inhalte von Beratungen und Ausbildung aus Sicht des Gewässer-
schutzes sind in den Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau (GRUDAF 
2009) zusammengefasst: 

 Tierbesatz dem Standort und dem Nährstoffbedarf der Kulturen anpassen. 

 Düngungsmassnahmen sorgfältig planen (Düngungsplanung) unter Berücksichti-
gung von Fruchtfolge und zuverlässigen Bodenuntersuchungsergebnissen.  

 Die Nährstoffe in den betriebseigenen Hofdüngern gezielt einsetzen. Betriebs-
fremde Dünger (betriebsfremde Hofdünger, Recyclingdünger, Mineraldünger) nur 
zur Deckung eines durch die Hofdünger nicht abgedeckten Bedarfs einsetzen. 

 Düngergaben ausserhalb der Wachstumsperiode der Pflanzen unterlassen (ge-
nügend Lagerraum für Gülle und Mist schaffen).  

 Dünger nur ausbringen, wenn der Boden saugfähig ist (nicht auf wassergesättig-
te, stark verdichtete, verschlämmte, schneebedeckte oder gefrorene Böden). 
Spezielle Vorsicht ist bei drainierten Böden geboten. 

 Zeitpunkt, Menge und Form der einzelnen Düngergaben möglichst genau auf die 
Entwicklung der Pflanzen und den Gehalt im Boden abstimmen sowie den Stand-
ort- und Witterungsbedingungen anpassen. 

 Gülle und Mist bei kühler Witterung und geringen Windgeschwindigkeiten aus-
bringen (beim Ausbringen und möglichst während der folgenden 24 Stunden: 
Temperatur unter 15 Grad C und relative Luftfeuchtigkeit über 70 Prozent). Im 
Ackerbau ist vor der Ausbringung, wo immer möglich, zu hacken oder die Dünger 
sind möglichst rasch einzuarbeiten. 

 Unbewachsene Flächen vermeiden (Zwischenfutter, Gründüngung, Mulchsaat, 
usw.). 
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Gewässermonitoring 
 

Zielsetzung 

Grundlage für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Gewässer bilden die 
Kenntnisse über ihren Zustand. Dazu ist eine Gewässerüberwachung (Monitoring) mit 
folgenden Zielen notwendig: Erhebung des Ist-Zustandes und Bestimmung von Ge-
wässerdefiziten und Beurteilung der Wirksamkeit von Gewässerschutzmassnahmen 
(Erfolgskontrolle). Das Monitoring wird vor allem im Bereich der Mikroverunreinigun-
gen verstärkt: 

 Gezielte und frühzeitige Erfassung und Bewertung von schädlichen Stoffen in 
Gewässern durch Anwendung von chemischer Analytik und Modellen. 

 Berücksichtigung von Gewässern bei denen mit Beeinträchtigungen gerechnet 
werden muss (zum Beispiel ARA-Ausläufe, Entlastungen, Auswaschungen, Ab-
schwemmungen). 

 Berücksichtigung von Einzugsgebieten und Gewässern in denen sich Verände-
rungen bei Gewässerlebewesen beobachtet werden (zum Besipiel Fischrück-
gang, Gonadenveränderungen). 

 Weiter sollen Parameter in das Monitoring einbezogen werden, die eine breite 
Aussagekraft haben, die für die Beobachtung von langfristigen Veränderungen 
geeignet sind, und für die Ziel- oder Anforderungswerte in der Gesetzgebung 
festgehalten sind.  

 Die Kantone Bern und Solothurn arbeiten in Zukunft im Bereich des Monitorings 
von Mikroverunreinigungen verstärkt zusammen. Dadurch können Synergien ge-
nutzt werden. 

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchV Art. 47, 48, 49, Anhang 1, 2 

Kanton Bern:  

KGSchG Art. 8;  

       KGV Art. 2 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 14, 80 und 93 

 

Verantwortlichkeiten 

Kantonale Fachstellen AWA / AfU 

Massnahme 

Die kantonale Fachstelle hält das umfassende Monitoring aufrecht und vertieft es 
dort, wo neue Belastungen zu überwachen sind. Die Kantone Bern und Solothurn 
arbeiten auf diesem Gebiet zusammen. 

Kosten 

Die Massnahme verursacht keine zusätzlichen Kosten. 

Begründung 

Die bisherigen Untersuchungen zeigen, dass verschiedene Gewässer mit Schadstof-
fen (Mikroverunreinigungen) zu hoch belastet sind und gesetzliche Anforderungen 
nicht erfüllt werden. Man geht heute davon aus, dass in belasteten Gewässern meh-
rere tausend Chemikalien in sehr tiefen Konzentrationen vorkommen (Mikroverunrei-
nigungen). Viele dieser Chemikalien haben bereits in äusserst tiefer Konzentration 
eine nachteilige Wirkung auf Gewässerlebewesen. Beispielsweise führen kleinste 
Spuren von Hormonen zur Verweiblichung von männlichen Fischen. Problematisch 
sind zudem schleichende Vergiftungen, die eine langsame Veränderung von aquati-
schen Lebensgemeinschaften zur Folge haben. Von grosser Bedeutung sind Mikro-
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verunreinigungen auch im Hinblick auf die Trinkwassergewinnung: In beiden Kanto-
nen wird Uferfiltrat von Flüssen als Trinkwasser gefördert (im Kanton Bern für 
400'000, im Kanton Solothurn für 100'000 Personen). Dies ist nur möglich, wenn die 
Qualität des Flusswassers sehr gut und das Wasser schadstoffarm ist. 

Aus ökologischer und humantoxikologischer Sicht ist deshalb die frühzeitige Erken-
nung von Gewässergefährdungen durch Mikroverunreinigungen entscheidend. Dazu 
ist ein angepasstes und wirksames Gewässermonitoring unverzichtbar.  

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

keine 
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Monitoring Siedlungsentwässerung 
 

Zielsetzung 

Die Kenntnisse über die Siedlungsentwässerungsanlagen und ihre Leistungen und  
Probleme sind jederzeit auf dem aktuellem Stand. So wird die Infrastruktur unterhal-
ten, die Siedlungshygiene garantiert und das Risiko für Gewässerverschmutzungen 
minimiert. Die Kantone Bern und Solothurn verfügen bereits über ein umfangreiches 
Monitoring. Der Standard ist zu halten und dort, wo noch Bedarf besteht, zu erwei-
tern.  

Gesetzliche Grundlagen 

Bund: GSchG Art. 50, 58; GSchV Art. 13 – 15.  

Kanton Bern:  

KGSchG Art. 8 und 20;  

       KGV Art. 14 

Kanton Solothurn:  

GWBA §§ 14, 80 und 93 

Verantwortlichkeiten 

 Gemeinden und regionale Organisationen 
 Industrie- und Gewerbebetriebe  
 Kantonalen Fachstellen AWA / AfU 

 
Massnahme 

Die kantonalen Fachstellen halten ihren Kenntnisstand über die Abwasserentsorgung 
in ihrem Gebiet aktuell. Die Gemeinden, ihre regionalen Organisationen und die Be-
triebe erstatten den kantonalen Fachstellen Bericht und stellen die erforderlichen 
Daten und Grundlagen bereit. 

Das Monitoring umfasst mindestens: 

 Die GEP-Kenngrössen und GEP-Kennzahlen; 
 Die Stammdaten der ARA (Bauwerke, Auslegungsdaten, Einleitungsbedingun-

gen); 
 Stamm- und Betriebsdaten der Industrie- und Gewerbebetriebe; 
 Leistungen der ARA, Klärschlammqualität; 
 Kostenkennzahlen. 

Dokumente dazu: 

 GEP-Stammkarte VSA (GEP-Musterpflichtenheft VSA) 
 Definition und Standardisierung von Kennzahlen der Abwasserentsorgung (VSA) 

 

Kosten 

Es entstehen nur geringe Zusatzkosten. Kosteneinsparungen sind bei dauernder 
Nachführung der aktuellen Grundlagen möglich, da spezielle und teure periodische 
Erhebungen vermieden werden können. 

Begründung 

Die Siedlungsentwässerung verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur, zahlreiche 
Einleitstellen in Gewässer, eine grosse Bedeutung für die Siedlungshygiene und stellt 
bei Störungen und Schäden ein grosses Risiko für Gewässerverschmutzungen dar.  

Gezielte Optimierung und die langfristige Erhaltung der heutigen Infrastruktur setzt 
aktuelle Grundlagen voraus. Noch bestehende Gewässerbelastungen, Schwachstel-
len in der heutigen Infrastruktur und der Sanierungsbedarf von Anlagen müssen er-
kannt werden.  

Abhängigkeiten und Zielkonflikte 

keine 
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